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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des ORF-Gesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Einrichtung und öffentlich-rechtlicher Auftrag des Österreichischen 

Rundfunks 
Einrichtung und öffentlich-rechtlicher Auftrag des Österreichischen 

Rundfunks 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 1a. ... § 1a. ... 

  5a. „Nachrichtensendung“ eine Sendung mit einzelnen Nachrichtenbeiträgen zur 
Berichterstattung über aktuelle politische, wirtschaftliche, soziale oder 
kulturelle Ereignisse; 

 6. bis 10. ...  6. bis 10. ... 
 11. „Sponsoring“, wenn ein nicht im Bereich der Bereitstellung von 

audiovisuellen Mediendiensten, in der Produktion von audiovisuellen 
Werken oder von Hörfunkprogrammen oder -sendungen tätiges 
öffentliches oder privates Unternehmen einen Beitrag zur Finanzierung 
solcher Werke mit dem Ziel leistet, den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild, die Tätigkeit oder die Leistungen des Unternehmens 
zu fördern. 

 11. „Sponsoring“, wenn ein nicht im Bereich der Bereitstellung von 
audiovisuellen Mediendiensten, in der Produktion von audiovisuellen 
Werken oder von Hörfunkprogrammen oder -sendungen tätiges öffentliches 
oder privates Unternehmen einen Beitrag zur Finanzierung solcher Werke 
mit dem Ziel leistet, den Namen, die Marke, das Erscheinungsbild, die 
Tätigkeit oder die Leistungen des Unternehmens zu fördern; 

  12. „Adserver“ den zur Auslieferung und Erfolgsmessung von kommerzieller 
Kommunikation in Onlineangeboten eingesetzten physischen Server oder die 
darauf laufende Software; 

  13. „Überkompensation“ eine Ausgleichsleistung, die unter Berücksichtigung 
allfälliger zu erwartender Preis- und Kostensteigerungen über das 
hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags verursachten Nettokosten (§ 31 Abs. 3) abzudecken; 

  14. „Ad Impression“ den Aufruf von Werbemitteln auf einem Adserver; 
  15. „Behavioral Targeting“ als Form der Zielgruppenansprache im 

Onlineangebot die verhaltensbasierte Schaltung von kommerzieller 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Kommunikation auf der Grundlage der Analyse des individuellen 
Nutzerverhaltens; 

  16. „Geo-Targeting“ die Schaltung von standortbasierter kommerzieller 
Kommunikation auf der Grundlage der geografischen Zuordnung des 
Nutzers eines Onlineangebots. 

Unternehmensgegenstand und Finanzierung der Tätigkeiten Unternehmensgegenstand und Finanzierung der Tätigkeiten 
§ 2. (1) ... § 2. (1) ... 

 2. die Veranstaltung von mit der Tätigkeit nach Z 1 in Zusammenhang 
stehendem Teletext und die Bereitstellung von mit der Tätigkeit nach Z 1 
in Zusammenhang stehenden Online-Angeboten, 

 2. die Veranstaltung von mit der Tätigkeit nach Z 1 in Zusammenhang 
stehendem Teletext und die Bereitstellung von mit der Tätigkeit nach Z 1 in 
Zusammenhang stehenden Online-Angeboten nicht aber – soweit im 
Versorgungsauftrag nicht ausdrücklich anderes geregelt wird – von 
eigenständigen ausschließlich online verfügbaren Fernseh- und 
Radioprogrammen, 

 3. ...  3. ... 
 4. alle Geschäfte und Maßnahmen, die für die Tätigkeiten nach Z 1 bis 3 

oder die Vermarktung dieser Tätigkeiten geboten sind. 
 4. alle Geschäfte und Maßnahmen, die für die Tätigkeiten nach Z 1 bis 3 oder 

die Vermarktung dieser Tätigkeiten geboten sind, 
  5. die Zugänglichmachung der Programme von Veranstaltern nach dem 

Privatradiogesetz – PrR-G, BGBl. I Nr. 20/2001, auf der für die 
Bereitstellung der Audioinhalte des Österreichischen Rundfunks 
eingerichteten Online-Plattform und 

  6. die Zugänglichmachung der von Fernsehveranstaltern nach dem AMD-G 
bereitgestellten, auf das österreichische Publikum ausgerichteten Fernseh-
Vollprogramme und von deren Sendungen mit kultureller, politischer oder 
gesellschaftspolitischer Relevanz für Österreich auf der für die Bereitstellung 
audiovisueller Inhalte des Österreichischen Rundfunks eingerichteten 
Online-Plattform.. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
Versorgungsauftrag Versorgungsauftrag 

§ 3. (1) bis (4) ... § 3. (1) bis (4) ... 
(4a) Der Österreichische Rundfunk kann nach Maßgabe der technischen 

Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit die Programme nach Abs. 1 
Z 1 und 2 sowie nach Abs. 8 gleichzeitig mit der Ausstrahlung ohne 
Speichermöglichkeit online bereitstellen. Er kann weiters diese Programme um 
bis zu 24 Stunden zeitversetzt ohne Speichermöglichkeit online bereitstellen. Der 

(4a) Der Österreichische Rundfunk kann nach Maßgabe der technischen 
Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit die Programme nach Abs. 1 Z 1 
und 2 sowie nach Abs. 8 gleichzeitig mit der Ausstrahlung ohne Speichermöglichkeit 
online bereitstellen. Er kann weiters diese Programme um bis zu 24 Stunden 
zeitversetzt ohne Speichermöglichkeit online bereitstellen. Der Beginn und das Ende 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beginn und das Ende der zeitgleichen und zeitversetzten Bereitstellung eines 
solchen Programms ist der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Die Bereitstellung 
kann nur unverändert erfolgen. Ausgenommen hiervon sind Ausstrahlungslücken, 
die aus rechtlichen Gründen erforderlich sind oder die durch Auslassung von 
kommerzieller Kommunikation entstehen. Derartige Ausstrahlungslücken können 
durch Wiederholung von Programmelementen, welche innerhalb der vergangenen 
24 Stunden im selben Programm ausgestrahlt wurden, geschlossen werden. Ein 
Ersatz von Ausstrahlungslücken durch kommerzielle Kommunikation ist 
unzulässig. 

der zeitgleichen und zeitversetzten Bereitstellung eines solchen Programms ist der 
Regulierungsbehörde anzuzeigen. Die Bereitstellung kann nur unverändert erfolgen. 
Ausgenommen hiervon sind Ausstrahlungslücken, die aus rechtlichen Gründen 
erforderlich sind oder die durch Auslassung oder Tausch von kommerzieller 
Kommunikation entstehen. Derartige Ausstrahlungslücken können durch 
Wiederholung von Programmelementen, welche innerhalb der vergangenen 24 
Stunden im selben Programm ausgestrahlt wurden, geschlossen werden. Ein Ersatz 
von Ausstrahlungslücken durch kommerzielle Kommunikation ist unzulässig. 

(5) Zum Versorgungsauftrag zählt auch (5) Zum Versorgungsauftrag zählt auch 
 1. die Veranstaltung von mit Rundfunkprogrammen nach Abs. 1 und Abs. 8 

im Zusammenhang stehendem Teletext sowie 
 1. die Veranstaltung von mit Rundfunkprogrammen nach Abs. 1 und Abs. 8 im 

Zusammenhang stehendem Teletext, 
 2. die Bereitstellung von mit Rundfunkprogrammen nach Abs. 1 und Abs. 8 

im Zusammenhang stehenden Online-Angeboten gemäß § 4e und § 4f. 
 2. die Bereitstellung von mit Rundfunkprogrammen nach Abs. 1 und Abs. 8 im 

Zusammenhang stehenden Online-Angeboten gemäß § 4e und § 4f, 
einschließlich eines online verfügbaren, auf die Zielgruppe der unmündigen 
Minderjährigen gerichteten Fernsehprogrammes, 

  3. die Zugänglichmachung der Programme von Hörfunkveranstaltern nach dem 
PrR-G auf der für die Bereitstellung der Audioinhalte des Österreichischen 
Rundfunks eingerichteten Online-Plattform und 

  4. die Zugänglichmachung der von Fernsehveranstaltern nach dem AMD-G 
bereitgestellten, auf das österreichische Publikum ausgerichteten Fernseh-
Vollprogramme und von deren Sendungen mit kultureller, politischer oder 
gesellschaftspolitischer Relevanz für Österreich auf der für die Bereitstellung 
audiovisueller Inhalte des Österreichischen Rundfunks eingerichteten 
Online-Plattform. 

(6) bis (8) ... (6) bis (8) ... 
 Zugänglichmachung auf der Online-Plattform 
 § 3a. (1) Die Zugänglichmachung im Sinne von § 3 Abs. 5 Z 3 und 4 hat nur 

insoweit zu erfolgen als ein Veranstalter beim Österreichischen Rundfunk die 
Nachfrage zum Zugang zu der Plattform erhebt und dem Österreichischen Rundfunk 
die für die Bereitstellung des eigenen Programms anfallenden Kosten ersetzt. Die 
Zugänglichmachung hat nach sachlichen Kriterien und zu angemessenen 
Bedingungen zu erfolgen. 

 (2) Bei der Bereitstellung auf der Online-Plattform ist durch leicht erkennbare 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Hinweise für eine eindeutige Unterscheidbarkeit der Inhalte und im Fall von 
Fernsehsendungen auch für deren Kennzeichnung durch Angabe des Veranstalters 
Sorge zu tragen. 

 (3) Im Fall von Streitigkeiten hat die Regulierungsbehörde mit Bescheid 
auszusprechen, ob, in welchem Umfang und zu welchen Bedingungen der 
Österreichische Rundfunk die Inhalte eines Fernseh- oder Hörfunkveranstalters 
zugänglich zu machen hat. 

Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag Öffentlich-rechtlicher Kernauftrag 
§ 4. (1) Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner 

gemäß § 3 verbreiteten Programme und Angebote zu sorgen für: 
 1. bis 19 … 

Der Österreichische Rundfunk hat, soweit einzelne Aufträge den 
Spartenprogrammen gemäß §§ 4b bis 4d übertragen wurden, diese Aufgaben 
auch im Rahmen der Programme gemäß § 3 Abs. 1 wahrzunehmen; der 
öffentlich-rechtliche Kernauftrag bleibt durch die Spartenprogramme insoweit 
unberührt. 

§ 4. (1) Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner gemäß 
§ 3 verbreiteten Programme und Angebote zu sorgen für: 
 1. bis 19 … 

Der Österreichische Rundfunk hat, soweit einzelne Aufträge den 
Spartenprogrammen gemäß §§ 4b bis 4d und § 4e Abs. 1 Z 7 übertragen wurden, 
diese Aufgaben auch im Rahmen der Programme gemäß § 3 Abs. 1 wahrzunehmen; 
der öffentlich-rechtliche Kernauftrag bleibt durch die Spartenprogramme insoweit 
unberührt. 

(2) bis (7) … (2) bis (7) … 
(8) Der Generaldirektor hat im Einvernehmen mit dem Redakteursausschuss 

(§ 33 Abs. 7) unter Wahrung der in § 32 Abs. 1 genannten Grundsätze einen 
Verhaltenskodex für journalistische Tätigkeit bei der Gestaltung des 
Inhalteangebots zu erstellen. Dabei ist insbesondere auf die vorstehenden Absätze 
sowie die Bestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 12 unter Berücksichtigung der 
hierzu ergangenen Rechtsprechung Bedacht zu nehmen. Der Verhaltenskodex ist 
regelmäßig auf seine Eignung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der 
Verhaltenskodex bedarf der Zustimmung des Publikumsrates und des 
Stiftungsrates und ist auf der Website des Österreichischen Rundfunks zu 
veröffentlichen. Der Österreichische Rundfunk hat darüber hinaus nähere 
Verfahren einschließlich Anlaufstellen für die Sicherung der Einhaltung des 
Verhaltenskodex vorzusehen. 

(8) Der Generaldirektor hat im Einvernehmen mit dem Redaktionsausschuss 
(§ 33 Abs. 7) unter Wahrung der in § 32 Abs. 1 genannten Grundsätze einen 
Verhaltenskodex für journalistische Tätigkeit bei der Gestaltung des Inhalteangebots 
zu erstellen. Dabei ist insbesondere auf die vorstehenden Absätze sowie die 
Bestimmungen des § 10 Abs. 1 bis 12 unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen 
Rechtsprechung Bedacht zu nehmen. Der Verhaltenskodex ist regelmäßig auf seine 
Eignung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Der Verhaltenskodex bedarf 
der Zustimmung des Publikumsrates und des Stiftungsrates und ist auf der Website 
des Österreichischen Rundfunks zu veröffentlichen. Der Österreichische Rundfunk 
hat darüber hinaus nähere Verfahren einschließlich Anlaufstellen für die Sicherung 
der Einhaltung des Verhaltenskodex vorzusehen. 

Besonderer Auftrag für ein Sport-Spartenprogramm Besonderer Auftrag für ein Sport-Spartenprogramm 
§ 4b. (1) Der Österreichische Rundfunk hat nach Maßgabe der 

wirtschaftlichen Tragbarkeit ein Fernseh-Spartenprogramm zu veranstalten, das 
der insbesondere aktuellen Berichterstattung über Sportarten und Sportbewerbe –
 einschließlich der Ausstrahlung von Übertragungen von Sportbewerben – dient, 

§ 4b. (1) Der Österreichische Rundfunk hat ein Fernseh-Spartenprogramm zu 
veranstalten, das der insbesondere aktuellen Berichterstattung über Sportarten und 
Sportbewerbe – einschließlich der Ausstrahlung von Übertragungen von 
Sportbewerben – dient, denen üblicherweise in der österreichischen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
denen üblicherweise in der österreichischen Medienberichterstattung kein breiter 
Raum zukommt. In diesem Programm hat der Österreichische Rundfunk 
insbesondere: 

Medienberichterstattung kein breiter Raum zukommt. In diesem Programm hat der 
Österreichische Rundfunk insbesondere: 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 
... ... 

(2) Das Programm ist über Satellit zu verbreiten und kann über digitale 
terrestrische Multiplex-Plattformen verbreitet werden. § 25 Abs. 2 Z 2 AMD-G 
bleibt unberührt. § 20 Abs. 1 AMD-G ist anzuwenden. Für die Berechnung der 
Dauer der höchstzulässigen täglichen Werbezeit ist die Anzahl der täglich 
ausgestrahlten Programmstunden mit 1 Minute und 45 Sekunden zu 
multiplizieren. Innerhalb einer vollen Stunde darf der Anteil der Fernsehwerbung 
20 vH nicht überschreiten. Unter Stunden sind die 24 gleichen Teile eines 
Kalendertages zu verstehen. 

(2) Das Programm ist nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragbarkeit über 
Satellit zu verbreiten, erweist sich diese Verbreitung aber als wirtschaftlich nicht 
tragbar, jedenfalls online bereitzustellen. Es kann über digitale terrestrische 
Multiplex-Plattformen verbreitet werden. § 25 Abs. 2 Z 2 AMD-G bleibt unberührt. 
§ 20 Abs. 1 AMD-G ist anzuwenden. Für die Berechnung der Dauer der 
höchstzulässigen täglichen Werbezeit ist die Anzahl der täglich ausgestrahlten 
Programmstunden mit 1 Minute und 45 Sekunden zu multiplizieren. Innerhalb einer 
vollen Stunde darf der Anteil der Fernsehwerbung 20 vH nicht überschreiten. Unter 
Stunden sind die 24 gleichen Teile eines Kalendertages zu verstehen. 

(3) bis (6) ... (3) bis (6) ... 
Besonderer Auftrag für ein Online-Angebot Besonderer Auftrag für ein Online-Angebot 

§ 4e. (1) ... § 4e. (1) ... 
 2. eine tagesaktuelle Überblicksberichterstattung (Abs. 2);  2. eine tagesaktuelle Überblicksberichterstattung (Abs. 2 bis 2b); 
 3. die Begleitung der in den Programmen nach § 3 Abs. 1 und 8 

ausgestrahlten Sendungen (sendungsbegleitende Inhalte; Abs. 3) und 
 3. die Begleitung der in den Programmen nach § 3 Abs. 1 und 8 sowie § 4e 

Abs. 8 ausgestrahlten Sendungen (sendungsbegleitende Inhalte; Abs. 3); 
 4. einen Abrufdienst für die in den Programmen nach § 3 Abs. 1 und 8 

ausgestrahlten Sendungen (Abs. 4). 
 4. einen Abrufdienst für die in den Programmen nach § 3 Abs. 1 und 8 sowie 

§ 4e Abs. 8 ausgestrahlten Sendungen (Abs. 4); 
  5. eine Zusammenstellung ausschließlich online abrufbarer Sendungen (Abs. 5 

und 6); 
  6. eine Zusammenstellung von bereits vor Ausstrahlung in einem Programm 

nach § 3 Abs. 1 und 8 sowie § 4e Abs. 8 auf Abruf bereitgestellten Sendungen 
(Abs. 7) und 

  7. ein auf die Zielgruppe der unmündigen Minderjährigen gerichtetes 
Fernsehprogramm (Abs. 8). 

(2) Die Überblicksberichterstattung (Abs. 1 Z 2) besteht aus Text und Bild 
und kann einzelne ergänzende Audio-, audiovisuelle und interaktive Elemente 
sowie Podcasts (Audio und Video) umfassen. Sie bezieht sich auf die wichtigsten 
tagesaktuellen Geschehnisse aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, 
Wetter, Kultur, Wissenschaft, Sport, Volksgruppen und Religion auf 

(2) Die Überblicksberichterstattung (Abs. 1 Z 2) besteht aus Textbeiträgen und 
audiovisuellen Beiträgen (Audio-, audiovisuelle und interaktive Elemente sowie 
Audio- und Video-Podcasts) im anhand der Gesamtanzahl der pro Kalenderwoche 
jeweils auf der Start- und Übersichtsseite und auf der Übersichtsseite der 
Sportberichterstattung vorzufindenden Beiträge gemessenen Verhältnis von 30 vH zu 

2082 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

5 von 66

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  6 von 66 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
internationaler, europäischer, und bundesweiter Ebene. Die einzelnen Elemente 
der Berichterstattung sind nur für die Dauer ihrer Aktualität, längstens jedoch 
sieben Tage ab Bereitstellung zum Abruf über die Plattform des Österreichischen 
Rundfunks bereitzustellen. Die Bereitstellung älterer Elemente der 
Berichterstattung, die in unmittelbarem Zusammenhang zur aktuellen 
Berichterstattung stehen, ist für die Dauer der Veröffentlichung der aktuellen 
Berichte zulässig. 

70 vH. Auf der Start- und Übersichtsseite darf die Gesamtanzahl der Textbeiträge 
nicht mehr als 350 pro Kalenderwoche betragen. Die Überblicksberichterstattung 
bezieht sich auf die wichtigsten tagesaktuellen Geschehnisse aus den Bereichen 
Politik, Wirtschaft, Chronik, Wetter, Kultur, Wissenschaft, Sport, Volksgruppen und 
Religion auf internationaler, europäischer und bundesweiter Ebene. Die einzelnen 
Elemente der Berichterstattung sind nur für die Dauer ihrer Aktualität, längstens 
jedoch 14 Tage ab Bereitstellung zum Abruf über die Plattform des Österreichischen 
Rundfunks bereitzustellen. Die Bereitstellung älterer Elemente der Berichterstattung, 
die in unmittelbarem Zusammenhang zur aktuellen Berichterstattung stehen, ist für 
die Dauer der Veröffentlichung der aktuellen Berichte zulässig. 

Die Berichterstattung darf nicht vertiefend und in ihrer Gesamtaufmachung 
und -gestaltung nicht mit dem Online-Angebot von Tages- oder 
Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften vergleichbar sein und kein 
Nachrichtenarchiv umfassen. Gesonderte Überblicksberichterstattung auf 
Bundesländerebene ist zulässig, jedoch auf bis zu 80 Tagesmeldungen pro 
Bundesland pro Kalenderwoche zu beschränken. Aktualisierungen von 
Tagesmeldungen im Tagesverlauf gelten nicht als neue Tagesmeldungen. 
Lokalberichterstattung ist nur im Rahmen der Bundes- und 
Länderberichterstattung zulässig und nur soweit lokale Ereignisse von 
bundesweitem oder im Falle der Länderberichterstattung von landesweitem 
Interesse sind. Eine umfassende lokale Berichterstattung ist unzulässig. 

(2a) Die einzelnen Elemente der Überblicksberichterstattung in Form von 
Textbeiträgen dürfen nicht vertiefend sein und sind daher auf eine dem Anlass 
entsprechende nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung zur Vermittlung des 
wesentlichen Informationsgehalts beschränkt. Die Überblicksberichterstattung darf 
ferner in ihrer Gesamtheit und zwar sowohl auf der Start- und Übersichtsseite als 
auch auf den nachgelagerten Ebenen des betreffenden Online-Angebots weder in der 
Aufmachung noch in der Gestaltung oder der Anordnung der einzelnen Elemente mit 
dem Online-Angebot von Tages- oder Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften 
vergleichbar sein. Die Überblicksberichterstattung darf auch kein Nachrichtenarchiv 
umfassen. Gesonderte Überblicksberichterstattung auf Bundesländerebene ist 
zulässig, jedoch auf bis zu 80 Tagesmeldungen pro Bundesland pro Kalenderwoche 
zu beschränken. Aktualisierungen von Tagesmeldungen im Tagesverlauf gelten nicht 
als neue Tagesmeldungen. Lokalberichterstattung ist nur im Rahmen der Bundes- und 
Länderberichterstattung zulässig und nur soweit lokale Ereignisse von bundesweitem 
oder im Falle der Länderberichterstattung von landesweitem Interesse sind. Eine 
umfassende lokale Berichterstattung ist unzulässig. 

 (2b) Die einzelnen Elemente der Überblicksberichterstattung in Form von 
audiovisuellen Beiträgen dürfen von einer Überschrift und zusätzlich von einer 
Einleitung in Textform, die die wichtigsten im audiovisuellen Beitrag vermittelten 
Informationen in knapper Form in maximal 300 Zeichen zusammenfasst, begleitet 
sein. 

(3) Sendungsbegleitende Inhalte (Abs. 1 Z 3) sind: 
 1. Informationen über die Sendung selbst und die daran mitwirkenden 

Personen sowie damit im Zusammenhang stehender Sendungen, 
einschließlich Audio- und audiovisueller Angebote und ergänzender 
interaktiver Elemente sowie Podcasts (Audio und Video), und 

(3) Sendungsbegleitende Inhalte (Abs. 1 Z 3) sind: 
 1. Informationen über die Sendung selbst und die daran mitwirkenden Personen 

sowie damit im Zusammenhang stehender Sendungen, einschließlich Audio- 
und audiovisueller Angebote und ergänzender interaktiver Elemente sowie 
Podcasts (Audio und Video), und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Informationen zur unterstützenden Erläuterung und Vertiefung der 

Sendungsinhalte, einschließlich Audio- und audiovisueller Angebote und 
ergänzender interaktiver Elemente sowie Podcasts (Audio und Video), 
soweit dabei auf für die jeweilige Hörfunk- oder Fernsehsendung bzw. 
Sendereihe verfügbare Materialien und Quellen zurückgegriffen wird 
und dieses Angebot thematisch und inhaltlich die Hörfunk- oder 
Fernsehsendung unterstützend vertieft und begleitet. 

Sendungsbegleitende Inhalte sind jeweils durch Angabe der Bezeichnung 
und des Ausstrahlungsdatums jener Hörfunk- oder Fernsehsendung zu 
bezeichnen, welche sie begleiten. Sendungsbegleitende Angebote dürfen kein 
eigenständiges, von der konkreten Hörfunk oder Fernsehsendung losgelöstes 
Angebot darstellen und nicht nach Gesamtgestaltung und -inhalt dem Online-
Angebot von Zeitungen und Zeitschriften entsprechen; insbesondere darf kein 
von der Begleitung der konkreten Hörfunk- oder Fernsehsendungen losgelöstes, 
vertiefendes Angebot in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, Kultur und 
Wissenschaft (einschließlich Technologie), Sport, Mode- und 
Gesellschaftsberichterstattung bereitgestellt werden. Sendungsbegleitende Inhalte 
gemäß Z 2 dürfen nur für einen dem jeweiligen Sendungsformat angemessenen 
Zeitraum bereitgestellt werden, das sind längstens 30 Tage nach Ausstrahlung der 
Sendung bzw. bei Sendereihen 30 Tage nach Ausstrahlung des letzten Teils der 
Sendereihe. Die Bereitstellung von sendungsbegleitenden Inhalten in einem 
angemessenen Zeitraum vor Ausstrahlung der jeweiligen Sendung ist zulässig, 
soweit der konkrete Sendungsbezug gewahrt bleibt. 

 2. Informationen zur unterstützenden Erläuterung und Vertiefung der 
Sendungsinhalte, einschließlich Audio- und audiovisueller Angebote und 
ergänzender interaktiver Elemente sowie Podcasts (Audio und Video), soweit 
dabei auf für die jeweilige Hörfunk- oder Fernsehsendung bzw. Sendereihe 
verfügbare Materialien und Quellen zurückgegriffen wird und dieses 
Angebot thematisch und inhaltlich die Hörfunk- oder Fernsehsendung 
unterstützend vertieft und begleitet. 

Sendungsbegleitende Inhalte sind jeweils durch Angabe der Bezeichnung und 
des Ausstrahlungsdatums jener Hörfunk- oder Fernsehsendung zu bezeichnen, welche 
sie begleiten. Sendungsbegleitende Angebote dürfen kein eigenständiges, von der 
konkreten Hörfunk oder Fernsehsendung losgelöstes Angebot darstellen und nicht 
nach Gesamtgestaltung und -inhalt dem Online-Angebot von Zeitungen und 
Zeitschriften entsprechen; insbesondere darf kein von der Begleitung der konkreten 
Hörfunk- oder Fernsehsendungen losgelöstes, vertiefendes Angebot in den Bereichen 
Politik, Wirtschaft, Chronik, Kultur und Wissenschaft (einschließlich Technologie), 
Sport, Mode- und Gesellschaftsberichterstattung bereitgestellt werden. 
Sendungsbegleitende Inhalte gemäß Z 2 dürfen nur für einen dem jeweiligen 
Sendungsformat angemessenen Zeitraum bereitgestellt werden, das sind längstens 30 
Tage nach Ausstrahlung der Sendung bzw. bei Sendereihen 30 Tage nach 
Ausstrahlung des letzten Teils der Sendereihe. Die Bereitstellung von 
sendungsbegleitenden Inhalten in einem angemessenen Zeitraum vor Ausstrahlung 
der jeweiligen Sendung oder gleichzeitig mit deren Bereitstellung nach Abs. 4 ist 
zulässig, soweit der konkrete Sendungsbezug gewahrt bleibt. 

(4) Der Abrufdienst gemäß Abs. 1 Z 4 umfasst nur Sendungen 
(einschließlich Hörfunk), 

(4) Beim Abrufdienst gemäß Abs. 1 Z 4 darf die Bereitstellung zum Abruf ohne 
Speichermöglichkeit (ausgenommen Podcasts) 

die vom Österreichischen Rundfunk selbst oder in seinem Auftrag, sei es auch in 
Zusammenarbeit mit Dritten, hergestellt wurden. Für eine entsprechende 
Indexierung ist zu sorgen. Die Bereitstellung zum Abruf hat ohne 
Speichermöglichkeit (ausgenommen Podcasts) und für einen Zeitraum von bis zu 
sieben Tagen nach Ausstrahlung, im Fall von Sportbewerben 

 1. von vom Österreichischen Rundfunk selbst oder in seinem Auftrag, sei es 
auch in Zusammenarbeit mit Dritten, hergestellten Sendungen sechs Monate 
nach Ausstrahlung nicht überschreiten, 

im Sinne von § 4b Abs. 4 bis zu 24 Stunden  2. von Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information sowie 
von Sendungen über Sportbewerbe im Sinne von § 4b Abs. 4 (Premium-
Sportbewerbe) 30 Tage nach Ausstrahlung nicht überschreiten und 

nach Ausstrahlung zu erfolgen.  

Archive mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten dürfen nach Maßgabe des  3. im Fall von Archiven mit zeit- und kulturgeschichtlichen Inhalten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Angebotskonzeptes (Abs. 5) auch zeitlich unbefristet zum Abruf bereitgestellt 
werden. 

Dokumentationen, Sendungen für die Zielgruppe der unmündigen 
Minderjährigen (§ 3 Abs. 5 Z 2 lit. b) und Sportsendungen gemäß § 4b Abs. 1 
zeitlich unbefristet erfolgen. 

Vorankündigungen von Sendungen im Rahmen des Abrufdiensts sind innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums vor Ausstrahlung in den Programmen nach § 3 
Abs. 1 und 8 zulässig. 

Im Fall von Fernsehserien beginnt die Bereitstellungsdauer gemäß Z 1 für sämtliche 
Folgen der Serie mit dem auf den Tag der Bereitstellung der letzten Folge folgenden 
Tag. Vorankündigungen von Sendungen im Rahmen des Abrufdiensts sind innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums vor Ausstrahlung in den Programmen nach § 3 Abs. 1 
und 8 sowie § 4e Abs. 8 zulässig. Für eine entsprechende Indexierung aller 
Sendungen ist zu sorgen. 

 (5) Es ist zulässig, Sendungen aus den Kategorien Information und Kultur, 
Sportsendungen gemäß § 4b Abs. 1 sowie Sendungen für die Zielgruppe der 
unmündigen Minderjährigen, die vom Österreichischen Rundfunk selbst oder in 
seinem Auftrag, sei es auch in Zusammenarbeit mit Dritten, hergestellt wurden, 
ausschließlich zum Abruf bereitzustellen. Derart bereitgestellte 
Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information dürfen die Dauer 
von 20 Minuten, einzelne Nachrichtenbeiträge und Beiträge zur politischen 
Information die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten. Die Anzahl der so 
bereitgestellten Sendungen darf wöchentlich nicht mehr als 80 betragen. Die 
Bereitstellungsdauer bemisst sich je nach Sendungsinhalt nach den Regelungen in 
Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für den Beginn der Frist auf den Tag der erstmaligen 
Bereitstellung abzustellen ist. Unabhängig von den vorstehenden Vorgaben ist es 
zulässig, Sportsendungen gemäß § 4b Abs. 1 ausschließlich online live 
bereitzustellen. 

 (6) Im Audiobereich dürfen nur Kultur- und Nachrichtensendungen sowie 
Sendungen zur politischen Information ausschließlich zum Abruf bereitgestellt 
werden, wobei hinsichtlich der zeitlichen Begrenzung Abs. 5 zweiter Satz und 
hinsichtlich der Dauer der Bereitstellung Abs. 5 vierter Satz anzuwenden ist. Für 
Audio-Podcasts mit den im vorstehenden Satz genannten Inhalten gilt abweichend, 
dass sie die Dauer von 45 Minuten nicht überschreiten dürfen. 

 (7) Sendungen aus den Kategorien Information (mit Ausnahme von 
Nachrichtensendungen), Kultur, Unterhaltung und Sport, die vom Österreichischen 
Rundfunk selbst oder in seinem Auftrag, sei es auch in Zusammenarbeit mit Dritten, 
hergestellt wurden, dürfen auch vor der Ausstrahlung in einem Programm nach § 3 
Abs. 1 und 8, frühestens aber 24 Stunden davor unverändert zum Abruf bereitgestellt 
werden. Im Fall von Serien gilt, dass zu diesem Zeitpunkt höchstens zwei Folgen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer Serie bereitgestellt werden dürfen. Die Bereitstellungsdauer bemisst sich je 
nach Sendungsinhalt nach den Regelungen in Abs. 4 mit der Maßgabe, dass für den 
Beginn der Frist auf den Tag der erstmaligen Bereitstellung abzustellen ist. 

 (8) Das an Minderjährige gerichtete Fernsehprogramm (Abs. 1 Z 7) hat unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ein 
deren jeweiligem Entwicklungsstand angepasstes vielfältiges und qualitativ 
hochstehendes, auch pädagogisch wertvolles Angebot an Sendungen zur Information, 
Beratung, Bildung und Unterhaltung aufzuweisen. In diesem Programm ist auch die 
kostenlose Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen wie Produktionshilfen oder 
Preise im Hinblick auf deren Einbeziehung in eine Sendung unzulässig. 

(5) Das Online-Angebot gemäß Abs. 1 bis 4 darf erst nach Erstellung eines 
Angebotskonzeptes (§ 5a) bereitgestellt werden und ist keiner 
Auftragsvorprüfung zu unterziehen. Sind durch die kommerzielle Verwertung der 
Angebote gemäß Abs. 1 die Voraussetzungen des § 6 erfüllt, ist eine 
Auftragsvorprüfung (§§ 6 bis 6b) durchzuführen. 

(9) Das Online-Angebot gemäß Abs. 2 bis 4 und Abs. 7 sowie 8 darf erst nach 
Erstellung eines Angebotskonzeptes (§ 5a) bereitgestellt werden und ist keiner 
Auftragsvorprüfung zu unterziehen. Sind durch die kommerzielle Verwertung der 
Angebote gemäß Abs. 1 die Voraussetzungen des § 6 erfüllt, ist eine 
Auftragsvorprüfung (§§ 6 bis 6b) durchzuführen. 

Bereitstellung weiterer Online-Angebote Bereitstellung weiterer Online-Angebote 
§ 4f. (1) Der Österreichische Rundfunk hat nach Maßgabe der technischen 

Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit über das Angebot nach § 4e 
hinaus weitere Online-Angebote bereitzustellen, die einen wirksamen Beitrag zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags (§ 4) leisten. Darunter fallen 
auch Abrufdienste. Solche Angebote dürfen nur nach Erstellung eines 
Angebotskonzepts (§ 5a) erbracht werden; sind die Voraussetzungen des § 6 
erfüllt, ist eine Auftragsvorprüfung (§§ 6 bis 6b) durchzuführen. 

§ 4f. (1) Der Österreichische Rundfunk hat nach Maßgabe der technischen 
Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit über das Angebot nach § 4e hinaus 
weitere Online-Angebote bereitzustellen, die einen wirksamen Beitrag zur Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags (§ 4) leisten. Darunter fallen auch 
Abrufdienste. Solche Angebote dürfen nur nach Erstellung eines Angebotskonzepts 
(§ 5a) erbracht werden; sind die Voraussetzungen des § 6 erfüllt, ist eine 
Auftragsvorprüfung (§§ 6 bis 6b) durchzuführen. Die Bereitstellung derartiger 
Angebote gegen gesonderte einmalige oder regelmäßig wiederkehrende Bezahlung 
der Nutzerinnen und Nutzer ist unzulässig. 

(2) Folgende Online-Angebote dürfen nicht im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden: 

(2) Folgende Online-Angebote dürfen nicht im Rahmen des öffentlich-
rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden: 

 1. bis 27. …  1. bis 27. … 
 28. eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote.  28. eigens für mobile Endgeräte gestaltete Angebote; dies gilt nicht für Angebote 

in Form von Anwendungen zur Herstellung der und Unterstützung bei der 
barrierefreien Zugänglichmachung audiovisueller Inhalte. 

Weitere besondere Aufträge Weitere besondere Aufträge 
§ 5. (1) … § 5. (1) … 
(2) Jedenfalls die Informationssendungen des Fernsehens (§ 3 Abs. 1) (2) Jedenfalls die Informationssendungen des Fernsehens (§ 3 Abs. 1) müssen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
müssen nach Maßgabe der technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen 
Tragbarkeit so gestaltet sein, dass Menschen mit Seh- und/oder Hör-
Beeinträchtigungen sowie Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die 
auf einfache Sprache angewiesen sind, das Verfolgen der Sendungen erleichtert 
wird. Der Österreichische Rundfunk hat täglich in einem seiner Programme 
zwischen 9 Uhr und 22 Uhr zumindest eine Nachrichtensendung in einfacher 
Sprache anzubieten. Über die vorgenannten Vorgaben hinaus ist dafür zu sorgen, 
dass der jeweilige Anteil der für Menschen mit Seh- und/oder Hör-
Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, 
die auf einfache Sprache angewiesen sind, barrierefrei zugänglich gemachten 
audiovisuellen Inhalte durch geeignete Maßnahmen kontinuierlich und 
stufenweise gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2020 erhöht wird. Hierbei 
kann der Österreichische Rundfunk im Hinblick auf Live-Inhalte wegen des bei 
diesen Inhalten erhöhten Aufwands zur Herstellung der Barrierefreiheit sachlich 
gerechtfertigte Ausnahmen vorsehen. Zur Konkretisierung aller für die Erhöhung 
des Anteils beabsichtigten Maßnahmen hat der Österreichische Rundfunk jährlich 
nach Anhörung des Publikumsrates sowie der für Menschen mit Seh- und/oder 
Hör-Beeinträchtigungen und für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen 
repräsentativen Organisationen einen Aktionsplan einschließlich eines konkreten 
dreijährigen Zeitplans zur jährlichen Steigerung des Anteils barrierefrei 
zugänglicher Sendungen (mit Ausnahme von Live-Sendungen) und seines 
Online-Angebots, getrennt nach den Kategorien Information, Unterhaltung, 
Bildung, Kunst und Kultur sowie Sport, zu erstellen. Dieser Aktionsplan ist 
leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu veröffentlichen. Die 
Regulierungsbehörde ist von der Veröffentlichung zu informieren. In den 
Kategorien Information, Kunst und Kultur sowie Bildung muss die Steigerung 
jährlich zumindest 2,5 vH gegenüber dem Stand zum Ende des vorangehenden 
Kalenderjahres betragen, in der Kategorie Unterhaltung zumindest 4 vH. Dabei 
ist jedenfalls der barrierefreien Ausgestaltung der Vor- und 
Hauptabendsendungen (19 Uhr bis 22 Uhr) aller Fernsehprogramme, den nach 
§ 4e Abs. 1 Z 4 bereitgestellten und den nach § 4f Abs. 1 in Verbindung mit § 6b 
genehmigten Online-Angeboten sowie schließlich in der Kategorie Information 
den Bundesländersendungen, Pressekonferenzen, Sendungen zur 
Wahlberichterstattung und zu Wahlergebnissen sowie in den Kategorien 
Information und Unterhaltung den Kindersendungen erhöhte Bedeutung 
zuzumessen. Der Österreichische Rundfunk hat zu den im Aktionsplan 
festgelegten Maßnahmen jährlich bis zum 31. März des dem Berichtszeitraum 

nach Maßgabe der technischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit so 
gestaltet sein, dass Menschen mit Seh- und/oder Hör-Beeinträchtigungen sowie 
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die auf einfache Sprache 
angewiesen sind, das Verfolgen der Sendungen erleichtert wird. Der Österreichische 
Rundfunk hat täglich in einem seiner Programme zwischen 9 Uhr und 22 Uhr 
zumindest eine Nachrichtensendung in einfacher Sprache anzubieten. Über die 
vorgenannten Vorgaben hinaus ist dafür zu sorgen, dass der jeweilige Anteil der für 
Menschen mit Seh- und/oder Hör-Beeinträchtigungen sowie für Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen, die auf einfache Sprache angewiesen sind, 
barrierefrei zugänglich gemachten audiovisuellen Inhalte durch geeignete 
Maßnahmen kontinuierlich und stufenweise gegenüber dem Stand zum 
31. Dezember 2020 erhöht wird. Hierbei kann der Österreichische Rundfunk im 
Hinblick auf Live-Inhalte wegen des bei diesen Inhalten erhöhten Aufwands zur 
Herstellung der Barrierefreiheit sachlich gerechtfertigte Ausnahmen vorsehen. Zur 
Konkretisierung aller für die Erhöhung des Anteils beabsichtigten Maßnahmen hat 
der Österreichische Rundfunk jährlich nach Anhörung des Publikumsrates sowie der 
für Menschen mit Seh- und/oder Hör-Beeinträchtigungen und für Menschen mit 
intellektuellen Beeinträchtigungen repräsentativen Organisationen einen Aktionsplan 
einschließlich eines konkreten dreijährigen Zeitplans zur jährlichen Steigerung des 
Anteils barrierefrei zugänglicher Sendungen (mit Ausnahme von Live-Sendungen) 
und seines Online-Angebots, getrennt nach den Kategorien Information, 
Unterhaltung, Bildung, Kunst und Kultur sowie Sport, zu erstellen. Dieser 
Aktionsplan ist leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu veröffentlichen. Die 
Regulierungsbehörde ist von der Veröffentlichung zu informieren. In den Kategorien 
Information, Kunst und Kultur sowie Bildung muss die Steigerung jährlich zumindest 
2,5 vH gegenüber dem Stand zum Ende des vorangehenden Kalenderjahres betragen, 
in der Kategorie Unterhaltung zumindest 4 vH. Dabei ist jedenfalls der barrierefreien 
Ausgestaltung der Vor- und Hauptabendsendungen (19 Uhr bis 22 Uhr) aller 
Fernsehprogramme, den nach § 4e Abs. 1 Z 4 und 7 bereitgestellten und den nach 
§ 4f Abs. 1 in Verbindung mit § 6b genehmigten Online-Angeboten sowie schließlich 
in der Kategorie Information den Bundesländersendungen, Pressekonferenzen, 
Sendungen zur Wahlberichterstattung und zu Wahlergebnissen sowie in den 
Kategorien Information und Unterhaltung den Kindersendungen erhöhte Bedeutung 
zuzumessen. Der Österreichische Rundfunk hat zu den im Aktionsplan festgelegten 
Maßnahmen jährlich bis zum 31. März des dem Berichtszeitraum folgenden Jahres 
über die Umsetzung und die Erhöhung des Anteils zu berichten. Für den Fall der 
Nichterfüllung der im Aktionsplan ausgewiesenen Maßnahmen und der in dieser 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
folgenden Jahres über die Umsetzung und die Erhöhung des Anteils zu berichten. 
Für den Fall der Nichterfüllung der im Aktionsplan ausgewiesenen Maßnahmen 
und der in dieser Bestimmung geregelten Steigerungsrate ist zu begründen, 
warum die Vorhaben nicht erfüllt und die Steigerungsrate nicht erreicht werden 
konnte und welche Schritte in Aussicht genommen sind, um bis zum Ende des 
folgenden Kalenderjahres diesen Rückstand gemeinsam mit der Steigerungsrate 
des folgenden Kalenderjahres aufzuholen. Der Bericht ist in gleicher Weise wie 
der Aktionsplan zu veröffentlichen. 

Bestimmung geregelten Steigerungsrate ist zu begründen, warum die Vorhaben nicht 
erfüllt und die Steigerungsrate nicht erreicht werden konnte und welche Schritte in 
Aussicht genommen sind, um bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres diesen 
Rückstand gemeinsam mit der Steigerungsrate des folgenden Kalenderjahres 
aufzuholen. Der Bericht ist in gleicher Weise wie der Aktionsplan zu veröffentlichen. 

(2a) bis (6) … (2a) bis (6) … 

1b. Abschnitt 1b. Abschnitt 
Berichtspflichten Berichtspflichten 

Jahresbericht Jahresbericht 
§ 7. … § 7. … 

 Transparenzpflicht 
 § 7a. (1) Der Österreichische Rundfunk hat dem Bundeskanzler gleichzeitig mit 

dem Jahresbericht (§ 7) einen Bericht vorzulegen, der der besonderen Information 
der Allgemeinheit zur Erhöhung der Transparenz über die Verwendung der Mittel aus 
dem ORF-Beitrag dient. 

 (2) In diesem Bericht sind nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze für den 
Generaldirektor, die Direktoren und Landesdirektoren sowie sowohl für die beim 
Österreichischen Rundfunk als auch bei seinen Tochtergesellschaften beschäftigten 
Personen die Höhe der jeweils bezogenen Bruttogehälter darzustellen. Die 
nachfolgend geregelte Darstellungsweise hat sinngemäß auch für die für den ORF 
und seine Tochtergesellschaften tätigen freien Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer 
zu erfolgen. 

 (3) Auszuweisen ist, jeweils aufgegliedert nach Arbeitgeber, Altersgruppen und 
Geschlecht, die Anzahl der Personen, die ein Jahresgehalt einschließlich Zulagen und 
Zuschlägen in der Höhe von 

  1. bis zu 50 000 Euro, 
  2. mehr als 50 000 bis zu 75 000 Euro, 
  3. mehr als 75 000 bis zu 100 000 Euro, 

2082 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

11 von 66

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  12 von 66 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  4. mehr als 100 000 bis zu 150 000 Euro, 
  5. mehr als 150 000 bis zu 200 000 Euro, 
  6. mehr als 200 000 bis zu 300 000 Euro sowie 
  7. mehr als 300 000 Euro 
 beziehen. 
 (4) Im Fall von Personen, deren Brutto-Jahresgehalt einschließlich Zulagen den 

Betrag von 170 000 Euro übersteigt, ist in einer eigenen Tabelle in einer Anlage zum 
Bericht dem konkreten der Höhe nach aufsteigend geordneten Betrag jeweils der 
Name der betreffenden Person voranzustellen. Für diese Personen sind zusätzlich die 
durchschnittlichen monatlichen Bruttobezüge einschließlich von Sachbezügen eines 
Kalenderjahres aus Nebenbeschäftigungen bekanntzugeben. 

 (5) Für die in Abs. 3 angeführten Personengruppen sind zusätzlich die 
durchschnittlichen monatlichen Bruttobezüge einschließlich von Sachbezügen eines 
Kalenderjahres aus Nebenbeschäftigungen in der Form bekanntzugeben, dass 
dargestellt wird, wieviele Personen der betreffenden Gruppe in welche der in Abs. 6 
angeführten Kategorien die Höhe der Einkommen aus Nebenbeschäftigungen fallen. 

 (6) Bei Bekanntgaben im Sinne des Abs. 5 ist die durchschnittliche monatliche 
Einkommenshöhe durch Angabe einer der folgenden Kategorien anzugeben: 

  1. von1 bis 1 150 Euro (Kategorie 1); 
  2. von 1 151 bis 4 000 Euro (Kategorie 2); 
  3. von 4 001 bis 8 000 Euro (Kategorie 3); 
  4. von 8 001 bis 12 000 Euro (Kategorie 4) und 
  5. über 12 000 Euro (Kategorie 5). 
 (7) In einem eigenen Kapitel des Berichts sind die sich nach Maßgabe der 

abgeschlossenen freien Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge ergebenden 
Gehaltstabellen jeweils für die höchsten vier Verwendungsgruppen gegliedert nach 
Verwendungsgruppenjahren auszuweisen. Das jeweilige 
Verwendungsgruppenschema ist zu erläutern. 

 (8) In einem weiteren Kapitel des Berichts sind die nach Maßgabe 
abgeschlossener freier Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge im Fall der 
jeweils höchsten vier Verwendungsgruppen zur Anwendung gelangenden Zulagen 
darzustellen. 

 (9) Der Bericht hat auch Darstellungen zu den mit den einzelnen Programmen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
und dem Online-Angebot erzielten Reichweiten und zur Nutzung, die nach 
anerkannten wissenschaftlichen Methoden getrennt nach marktüblichen 
Altersgruppen auf Halbjahresbasis zu erheben sind, zu enthalten. 

 (10) In einer Anlage zum Bericht sind die Einnahmen aus kommerzieller 
Kommunikation gesondert für jedes der gemäß § 3 Abs. 1 und 8 veranstalteten 
Programme sowie für jedes Online-Angebot (§ 4e und § 4f) aufgeschlüsselt nach den 
Einnahmen aus Werbung, Sponsoring, Produktplatzierung und sonstiger 
kommerzieller Kommunikation darzustellen. 

 (11) In einer weiteren Anlage sind nach Art, Umfang und Aufwand jene 
kommerziellen Aktivitäten darzustellen, die der Österreichische Rundfunk und seine 
Tochtergesellschaften mit dem Ziel unternehmen, den Namen, die Marke, das 
Erscheinungsbild, die Tätigkeit oder die Leistungen des Österreichischen Rundfunks 
oder seiner Tochtergesellschaften zu fördern oder zu bewerben.. 

 (12) In einer zusätzlichen Anlage sind die Kosten sämtlicher Eigen- und 
Auftragsproduktionen verbunden mit der Darstellung des jeweils vom 
Österreichischen Rundfunk getragenen Eigenanteils sowie – getrennt nach den 
Bereichen Produktion, Unternehmensberatung, Studien, Umfragen sowie sonstige 
Beratung und ohne dabei personenbezogene Daten zu veröffentlichen – der 
Gegenstand, die Höhe des Entgelts und die Laufzeit von Beraterverträgen und 
Beschaffungs-Rahmenverträgen des Österreichischen Rundfunks und seiner 
Tochtergesellschaften auszuweisen. Gleiches gilt für Werkverträge, in denen ein den 
Betrag von 50 000 Euro übersteigendes Entgelt vereinbart ist. 

 (13) Der Bericht ist vom Bundeskanzler zunächst der Bundesregierung und 
anschließend dem Nationalrat und dem Bundesrat vorzulegen. Er ist weiters vom 
Österreichischen Rundfunk auf seiner Website für die Öffentlichkeit leicht, 
unmittelbar und ständig zugänglich zu machen. 

 (14) Tarifwerke zur kommerziellen Kommunikation sind auf der Website des 
Österreichischen Rundfunks leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu machen. 
Die Tarifwerke haben Bestimmungen über Preis, Leistung, Form, Skonti und 
absatzmengenbezogene sowie zeitlich befristete aktionsbezogene Rabatte für die 
kommerzielle Kommunikation zu enthalten. Die Vergabe anderer als der im Tarifwerk 
geregelten kommerziellen Kommunikation ist unzulässig. Entgeltliche oder 
tauschähnliche Gegengeschäfte sind nur unter genauen Bedingungen zulässig und 
gesondert auszuweisen. Die Tarifwerke sind der Regulierungsbehörde anzuzeigen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

1c. Abschnitt 1c. Abschnitt 
Sonstige Tätigkeiten des Österreichischen Rundfunks Sonstige Tätigkeiten des Österreichischen Rundfunks 

Kommerzielle Tätigkeiten Kommerzielle Tätigkeiten 
§ 8a. (1) ... § 8a. (1) ... 
(2) Kommerzielle Tätigkeiten sind organisatorisch und rechnerisch von den 

Tätigkeiten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu trennen (§ 39 
Abs. 4). Für sie dürfen keine Mittel aus dem Programmentgelt (§ 31) 
herangezogen werden. Sie können gewinnorientiert betrieben werden. 

(2) Kommerzielle Tätigkeiten sind organisatorisch und rechnerisch von den 
Tätigkeiten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu trennen (§ 39 Abs. 4). 
Für sie dürfen keine Mittel aus dem ORF-Beitrag (§ 31) herangezogen werden. Sie 
können gewinnorientiert betrieben werden. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Kommerzielle Kommunikation Kommerzielle Kommunikation 

Fernseh- und Hörfunkwerbung, Werbezeiten Fernseh- und Hörfunkwerbung, Werbezeiten 
§ 14. (1) bis (3) ... § 14. (1) bis (3) ... 
(4) Eines der österreichweiten Programme des Hörfunks gemäß § 3 Abs. 1 

Z 1 hat von Werbung frei zu bleiben. In österreichweit verbreiteten 
Hörfunkprogrammen ist Werbung nur österreichweit zulässig. Hörfunkwerbung 
darf im Jahresdurchschnitt die tägliche Dauer von insgesamt 172 Minuten nicht 
überschreiten, wobei Abweichungen von höchstens 20 vH pro Tag zulässig sind. 
In einem Programm darf Werbung im Jahresdurchschnitt 8 vH der täglichen 
Sendezeit nicht überschreiten. Hörfunkwerbung, die in bundeslandweiten 
Programmen gesendet wird, ist nur einmal zu zählen und darf im 
Jahresdurchschnitt die tägliche Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten, 
wobei Abweichungen von höchstens 20 vH pro Tag zulässig sind. Die Dauer von 
Werbung, die zeitgleich in mehr als einem bundeslandweiten Programm 
ausgestrahlt wird (Ringwerbung), ist jeweils in die fünfminütige Werbedauer des 
betreffenden bundeslandweiten Programms einzurechnen. 

(4) Eines der österreichweiten Programme des Hörfunks gemäß § 3 Abs. 1 Z 1 
hat von Werbung frei zu bleiben. In österreichweit verbreiteten Hörfunkprogrammen 
ist Werbung nur österreichweit zulässig. Hörfunkwerbung darf im Durchschnitt eines 
Kalendermonats die tägliche Dauer von insgesamt 155 Minuten nicht überschreiten, 
wobei Abweichungen von höchstens 20 vH pro Tag zulässig sind. In einem 
Programm darf Werbung im Durchschnitt eines Kalendermonats 8 vH der täglichen 
Sendezeit nicht überschreiten. Hörfunkwerbung, die in bundeslandweiten 
Programmen gesendet wird, ist nur einmal zu zählen und darf im Jahresdurchschnitt 
die tägliche Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten, wobei Abweichungen von 
höchstens 20 vH pro Tag zulässig sind. Die Dauer von Werbung, die zeitgleich in 
mehr als einem bundeslandweiten Programm ausgestrahlt wird (Ringwerbung), ist 
jeweils in die fünfminütige Werbedauer des betreffenden bundeslandweiten 
Programms einzurechnen. 

(5) und (6) ... (5) und (6) ... 
(7) Die Bewerbung von Hörfunkprogrammen des Österreichischen (7) Die Bewerbung von Hörfunkprogrammen des Österreichischen Rundfunks in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Rundfunks in Fernsehprogrammen des Österreichischen Rundfunks (§ 3) und 
umgekehrt ist, sofern es sich nicht um Hinweise auf einzelne Sendungsinhalte 
handelt, unzulässig. 

Fernsehprogrammen des Österreichischen Rundfunks (§ 3) und umgekehrt ist, sofern 
es sich nicht um Hinweise auf einzelne Sendungsinhalte handelt, unzulässig. Mit 
Ausnahme von Hinweisen auf einzelne Sendungsinhalte ist auch die Bewerbung von 
Programmen des Österreichischen Rundfunks in den Angeboten nach § 4e Abs. 5 bis 
7 und umgekehrt unzulässig. 

(8) bis (11) ... (8) bis (11) ... 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
Anforderungen an Teletext und Online-Angebote Anforderungen an Teletext und Online-Angebote 

§ 18. (1) Auf die Veranstaltung von Teletext und die Bereitstellung von 
Online-Angeboten im öffentlich-rechtlichen Auftrag finden die Regelungen 
dieses Bundesgesetzes uneingeschränkt Anwendung. Die Einnahmen des 
Österreichischen Rundfunks aus kommerzieller Kommunikation in seinen 
Online-Angeboten im öffentlich-rechtlichen Auftrag dürfen in jedem 
Geschäftsjahr die Höhe von 3 vH, ab 1. Jänner 2013 4 vH und ab 1. Jänner 
2016 5 vH der Einnahmen des im vorangegangenen Kalenderjahr im Weg von 
§ 31 Abs. 1 eingehobenen Programmentgelts nicht übersteigen. 

§ 18. (1) Auf die Veranstaltung von Teletext und die Bereitstellung von Online-
Angeboten im öffentlich-rechtlichen Auftrag finden die Regelungen dieses 
Bundesgesetzes uneingeschränkt Anwendung. Die Zahl der jährlich für die 
Erwirtschaftung von Einnahmen des ORF und seiner Tochtergesellschaften aus 
kommerzieller Kommunikation herangezogenen und verrechneten Ad-Impressions auf 
dem vom ORF oder seinen Tochtergesellschaft eingesetzten Adserver darf im 
Jahr 2024 den Wert von 2,76 Mrd, im Jahr 2025 den Wert von 2,9 Mrd und ab dem 
Jahr 2026 den Wert von 3 Mrd nicht überschreiten und die Einnahmen des 
Österreichischen Rundfunks aus kommerzieller Kommunikation in seinen Online-
Angeboten im öffentlich-rechtlichen Auftrag dürfen in keinem Geschäftsjahr die 
Höhe von 5 vH der Gesamteinnahmen aus dem ORF-Beitrag (§ 31) im 
vorangegangenen Kalenderjahr übersteigen. Die Zahl der Ad-Impressions ist zu 
protokollieren und halbjährlich aktualisiert zu veröffentlichen. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
(4) Kommerzielle Kommunikation in Teletext- und Online-Angeboten ist 

nur in standardisierten Formen und Formaten zulässig. Unzulässig sind Formen, 
bei denen eine leistungsbezogene Abrechnung dergestalt erfolgt, dass 
Marketinginstrumente mit dem Ziel eingesetzt werden, eine messbare Reaktion 
oder Transaktion mit dem Nutzer zu erreichen (Performance Marketing), sowie 
jene Formen, bei denen auf Basis der Speicherung von personenbezogenen Daten 
über das Verhalten des einzelnen Nutzers eine Individualisierung erfolgt. Die 
Preisgestaltung der kommerziellen Kommunikation in Online-Angeboten hat in 
Form eines bestimmten Geldbetrages pro Sichtkontakt zu erfolgen. Die 
Gewährung von Rabatten beim Vertrieb von kommerzieller Kommunikation in 
Online-Angeboten ist ausschließlich aufgrund von Mengenstaffeln in derselben 
Mediengattung zulässig. Die Gewährung von Rabatten in der Form, dass 

(4) Kommerzielle Kommunikation in Teletext- und Online-Angeboten ist nur in 
standardisierten Formen und Formaten zulässig. Unzulässig sind Formen, bei denen 
eine leistungsbezogene Abrechnung dergestalt erfolgt, dass Marketinginstrumente mit 
dem Ziel eingesetzt werden, eine messbare Reaktion oder Transaktion mit dem 
Nutzer zu erreichen (Performance Marketing), sowie jegliche Form von 
Zielgruppensegmentierung der ausgespielten kommerziellen Kommunikation, 
insbesondere auf Basis der Speicherung von personenbezogenen Daten mittels 
Behavioral Targeting oder Geo-Targeting. Die Preisgestaltung der kommerziellen 
Kommunikation in Online-Angeboten hat in Form eines bestimmten Geldbetrages pro 
Sichtkontakt zu erfolgen. Die Gewährung von Rabatten beim Vertrieb von 
kommerzieller Kommunikation in Online-Angeboten ist ausschließlich aufgrund von 
Mengenstaffeln in derselben Mediengattung zulässig. Die Gewährung von Rabatten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
kommerzielle Kommunikation in größerem Umfang bereitgestellt wird als nach 
standardisierten Preisen erworben wurde (Naturalrabatte), ist unzulässig. 
Sämtliche Formen, Leistungen, Preise, Rabatte und Skonti sind im Tarifwerk für 
kommerzielle Kommunikation festzulegen und zu veröffentlichen. 

in der Form, dass kommerzielle Kommunikation in größerem Umfang bereitgestellt 
wird als nach standardisierten Preisen erworben wurde (Naturalrabatte), ist 
unzulässig. Sämtliche Formen, Leistungen, Preise, Rabatte und Skonti sind im 
Tarifwerk für kommerzielle Kommunikation festzulegen und zu veröffentlichen. 

(5) ... (5) ... 

5. Abschnitt 5. Abschnitt 
Organisation Organisation 

Aufgaben des Stiftungsrates Aufgaben des Stiftungsrates 
§ 21. (1) Z 1 bis 6c … § 21. (1) Z 1 bis 6c … 

 7. die Beschlussfassung über die Festsetzung des Programmentgeltes (§ 23 
Abs. 2 Z 8 und § 31) sowie die Genehmigung von Tarifwerken der 
kommerziellen Kommunikation (§ 23 Abs. 2 Z 8) 

 7. die Beschlussfassung über die Festsetzung des ORF-Beitrags (§ 23 Abs. 2 
Z 8 und § 31) sowie die Genehmigung von Tarifwerken der kommerziellen 
Kommunikation (§ 23 Abs. 2 Z 8) 

 8. die Genehmigung des Abschlusses von Kollektivverträgen, 
Vertragswerken mit kollektivvertragsähnlicher Wirkung und des 
Redakteurstatuts; 

 8. die Genehmigung des Abschlusses von Kollektivverträgen, Vertragswerken 
mit kollektivvertragsähnlicher Wirkung und des Redaktionsstatuts; 

 9. bis 13. …  9. bis 13. … 
(2) bis (4) … (2) bis (4) … 

Aufgaben des Generaldirektors Aufgaben des Generaldirektors 
§ 23. (1) bis (2) Z 7 … § 23. (1) bis (2) Z 7 … 

 8. der Antrag auf Festsetzung des Programmentgelts an den Stiftungsrat 
und die Erstattung von Vorschlägen an den Stiftungsrat zur Festsetzung 
des Tarifwerks der kommerziellen Kommunikation; 

 8. der Antrag auf Festsetzung des ORF-Beitrags an den Stiftungsrat und die 
Erstattung von Vorschlägen an den Stiftungsrat zur Festsetzung des 
Tarifwerks der kommerziellen Kommunikation; 

 9. und 10. …  9. und 10. … 
(3) … (3) … 

Stellenausschreibung Stellenausschreibung 
§ 27. (1) Sämtliche Stellen im Österreichischen Rundfunk – einschließlich 

der im § 26 Abs. 1 genannten Funktionen – sind neben der internen 
Ausschreibung durch Verlautbarung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ 
öffentlich auszuschreiben, soweit es sich nicht um untergeordnete 
Dienstleistungen handelt. Die Funktion des Generaldirektors ist vom 

§ 27. (1) Sämtliche Stellen im Österreichischen Rundfunk – einschließlich der 
im § 26 Abs. 1 genannten Funktionen – sind neben der internen Ausschreibung durch 
Verlautbarung auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des 
Bundes öffentlich auszuschreiben, soweit es sich nicht um untergeordnete 
Dienstleistungen handelt. Die Funktion des Generaldirektors ist vom Vorsitzenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vorsitzenden des Stiftungsrates sechs Monate vor Ende der Funktionsperiode des 
Generaldirektors, bei vorzeitiger Beendigung der Funktionsperiode unverzüglich 
auszuschreiben; die Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. 

des Stiftungsrates sechs Monate vor Ende der Funktionsperiode des Generaldirektors, 
bei vorzeitiger Beendigung der Funktionsperiode unverzüglich auszuschreiben; die 
Bewerbungsfrist beträgt vier Wochen. 

(6) ... (6) ... 
Verfahren vor der Gleichstellungskommission Verfahren vor der Gleichstellungskommission 

§ 30k. (1) bis (4) … § 30k. (1) bis (4) … 
(5) Die Sitzungen der Gleichstellungskommission sind nicht-öffentlich und 

vertraulich. Die Gleichstellungskommission kann Auskunftspersonen, 
insbesondere informierte Vertreterinnen oder Vertreter der Stiftung, sowie 
Sachverständige ihren Sitzungen beiziehen. Die Gleichstellungskommission ist 
berechtigt, Auskünfte oder Stellungnahmen der Vertreterinnen oder Vertreter der 
Stiftung einzuholen; diese sind verpflichtet, die erbetenen Auskünfte oder 
Stellungnahmen zu erteilen. Die Gleichstellungskommission gibt sich eine 
Geschäfts- und Verfahrensordnung, in welcher insbesondere die Präsenz- und 
Konsensquoren, die Sitzungsperioden, die Formen der Einberufung der Sitzungen 
sowie die näheren Vorschriften über das Verfahren geregelt werden. 

(5) Die Sitzungen der Gleichstellungskommission sind nicht-öffentlich und 
vertraulich. Die Gleichstellungskommission kann Auskunftspersonen, insbesondere 
informierte Vertreterinnen oder Vertreter der Stiftung, sowie Sachverständige ihren 
Sitzungen beiziehen. Die Gleichstellungskommission ist berechtigt, Auskünfte oder 
Stellungnahmen der Vertreterinnen oder Vertreter der Stiftung einzuholen; diese sind 
verpflichtet, die erbetenen Auskünfte oder Stellungnahmen zu erteilen. Die 
Gleichstellungskommission gibt sich eine Geschäfts- und Verfahrensordnung, in 
welcher insbesondere die Präsenz- und Konsensquoren, die Sitzungsperioden, die 
Formen der Einberufung der Sitzungen sowie die näheren Vorschriften über das 
Verfahren geregelt werden. Diese Vorschriften haben Bestimmungen über das Recht 
der Antragstellerinnen und Antragsteller sowie Antragsgegnerinnen und 
Antragsgegner auf Akten- und Protokolleinsicht sowie Protokollberichtigung und auf 
Mitteilung des begründeten Ergebnisses in Schriftform zu enthalten. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 
 Nettokosten, ORF-Beitrag und Gebarungskontrolle 

Programmentgelt Nettokosten und ORF-Beitrag 
§ 31. (1) Jedermann ist zum Empfang der Hörfunk- bzw. Fernsehsendungen 

des Österreichischen Rundfunks gegen ein fortlaufendes Programmentgelt 
(Radioentgelt, Fernsehentgelt) berechtigt. Die Höhe des Programmentgelts wird 
auf Antrag des Generaldirektors vom Stiftungsrat festgelegt. Der Generaldirektor 
hat einen Antrag auf Neufestlegung des Programmentgelts nach Maßgabe der 
wirtschaftlichen Erfordernisse zu stellen, spätestens jedoch nach Ablauf von fünf 
Jahren ab dem letzten Antrag. 

§ 31. (1) Zur Finanzierung der dem Österreichischen Rundfunk für die Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags entstehenden Nettokosten dient der nach den 
Vorgaben der folgenden Bestimmungen zu bemessende Finanzierungsbeitrag (ORF-
Beitrag). Die Höhe dieses Beitrags wird auf Antrag des Generaldirektors vom 
Stiftungsrat festgelegt. Der Generaldirektor hat einen Antrag auf Neufestlegung des 
Beitrags nach Maßgabe der wirtschaftlichen Erfordernisse zu stellen, spätestens 
jedoch nach Ablauf von fünf Jahren ab dem letzten Antrag. 

(2) Die Höhe des Programmentgelts ist so festzulegen, dass unter 
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 
Verwaltung der öffentlich-rechtliche Auftrag erfüllt werden kann; hierbei ist auf 

(2) Die Höhe des ORF-Beitrags ist so festzulegen, dass unter Zugrundelegung 
einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung der öffentlich-
rechtliche Auftrag erfüllt werden kann; hierbei ist auf die gesamtwirtschaftliche 

2082 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

17 von 66

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  18 von 66 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Bedacht zu nehmen. Die Höhe des 
Programmentgelts ist mit jenem Betrag begrenzt, der erforderlich ist, um die 
voraussichtlichen Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags angesichts der 
zu erwartenden Zahl der zur Entrichtung des Programmentgelts Verpflichteten in 
einem Zeitraum von fünf Jahren ab Festlegung des Programmentgelts 
(Finanzierungsperiode) decken zu können. Der Berechnung der Höhe des 
Programmentgelts zu Grunde liegende Annahmen über zu erwartende 
Entwicklungen haben begründet und nachvollziehbar zu sein. 

Entwicklung Bedacht zu nehmen. Die Höhe des Beitrags ist mit jenem Betrag 
begrenzt, der erforderlich ist, um die voraussichtlichen Nettokosten des öffentlich-
rechtlichen Auftrags angesichts der zu erwartenden Zahl der zur Entrichtung des 
Beitrags Verpflichteten in einem Zeitraum von fünf Jahren ab Festlegung des 
Beitrags (Finanzierungsperiode) decken zu können. Der Berechnung der Höhe des 
Beitrags zu Grunde liegende Annahmen über zu erwartende Entwicklungen haben 
begründet und nachvollziehbar zu sein. 

(3) Die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags entsprechen den 
Kosten, die zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrags anfallen, unter 
Abzug der erwirtschafteten Nettoerlöse aus kommerzieller Tätigkeit im 
Zusammenhang mit öffentlich-rechtlicher Tätigkeit, sonstiger öffentlicher 
Zuwendungen, insbesondere der Zuwendung nach Abs. 11, sowie der in der 
Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) gebundenen Mittel sowie unter 
Berücksichtigung allfälliger Konzernbewertungen. Verluste aus kommerziellen 
Tätigkeiten dürfen nicht eingerechnet werden. 

(3) Die Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags entsprechen den Kosten, 
die zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrags anfallen, unter Abzug der 
erwirtschafteten Nettoerlöse aus kommerzieller Tätigkeit im Zusammenhang mit 
öffentlich-rechtlicher Tätigkeit, sonstiger öffentlicher Zuwendungen, insbesondere 
der nach den Abs. 11 bis 16 festzulegenden Kompensation, sowie der in der 
Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) gebundenen Mittel sowie unter Berücksichtigung 
allfälliger Konzernbewertungen. Verluste aus kommerziellen Tätigkeiten dürfen nicht 
eingerechnet werden. 

(4) Zusätzlich neben den Nettokosten im Sinne von Abs. 3 kann bei der 
Festlegung des Programmentgelts ausnahmsweise ein allfälliger Finanzbedarf für 
Zuweisungen zum ungebundenen Eigenkapital unter den Voraussetzungen des 
§ 39b berücksichtigt werden. 

(4) Zusätzlich neben den Nettokosten im Sinne von Abs. 3 kann bei der 
Festlegung des ORF-Beitrags ausnahmsweise ein allfälliger Finanzbedarf für 
Zuweisungen zum ungebundenen Eigenkapital unter den Voraussetzungen des § 39b 
berücksichtigt werden. 

(5) Soweit zum Zeitpunkt der Festlegung der Höhe des Programmentgelts 
Mittel auf dem Sperrkonto (§ 39c) vorhanden sind, sind diese Mittel von den 
Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags abzuziehen. Die Mittel des 
Sperrkontos sind über einen Zeitraum von längstens fünf Jahren gleichmäßig 
aufzulösen. Im Sinne dieses Gesetzes gelten diese Mittel als Mittel aus 
Programmentgelt. 

(5) Soweit zum Zeitpunkt der Festlegung der Höhe des ORF-Beitrags Mittel auf 
dem Sperrkonto (§ 39c) vorhanden sind, sind diese Mittel von den Nettokosten des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags abzuziehen. Die Mittel des Sperrkontos sind über 
einen Zeitraum von längstens fünf Jahren gleichmäßig aufzulösen. Im Sinne dieses 
Gesetzes gelten diese Mittel als Mittel aus ORF-Beiträgen. 

(6) Bei der Festlegung des Programmentgelts können die über die nächste 
Finanzierungsperiode zu erwartenden Preis- bzw. Kostensteigerungen in die 
Kosten des öffentlichen Auftrags eingerechnet werden. Die dafür gebundenen 
Mittel sind vom Österreichischen Rundfunk gesondert dem Sperrkonto (§ 39c) 
zuzuführen und dürfen ausschließlich zur Abdeckung der für das jeweilige Jahr 
erwarteten Preis- und Kostensteigerungen herangezogen werden. 

(6) Bei der Festlegung der Höhe des ORF-Beitrags können die über die nächste 
Finanzierungsperiode zu erwartenden Preis- bzw. Kostensteigerungen in die Kosten 
des öffentlichen Auftrags eingerechnet werden. Die dafür gebundenen Mittel sind 
vom Österreichischen Rundfunk gesondert dem Sperrkonto (§ 39c) zuzuführen und 
dürfen ausschließlich zur Abdeckung der für das jeweilige Jahr erwarteten Preis- und 
Kostensteigerungen herangezogen werden. 

(7) Der Antrag des Generaldirektors hat alle Angaben zu beinhalten, die zur 
Festlegung des Programmentgelts gemäß den vorangehenden Absätzen 
erforderlich sind. 

(7) Der Antrag des Generaldirektors hat alle Angaben zu beinhalten, die zur 
Festlegung des ORF-Beitrags gemäß den vorangehenden Absätzen erforderlich sind. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(8) Der Beschluss des Stiftungsrates, mit dem die Höhe des 

Programmentgelts festgesetzt wird, bedarf der Genehmigung des Publikumsrates. 
Wird innerhalb von acht Wochen nach der Beschlussfassung im Stiftungsrat vom 
Publikumsrat kein begründeter Einspruch erhoben, so gilt die Genehmigung als 
erteilt. Wird jedoch innerhalb dieser Frist vom Publikumsrat die Genehmigung 
ausdrücklich versagt, so wird der Beschluss des Stiftungsrates nur dann wirksam, 
wenn er einen Beharrungsbeschluss fasst. 

(8) Der Beschluss des Stiftungsrates, mit dem die Höhe des ORF-Beitrags 
festgesetzt wird, bedarf der Genehmigung des Publikumsrates. Wird innerhalb von 
acht Wochen nach der Beschlussfassung im Stiftungsrat vom Publikumsrat kein 
begründeter Einspruch erhoben, so gilt die Genehmigung als erteilt. Wird jedoch 
innerhalb dieser Frist vom Publikumsrat die Genehmigung ausdrücklich versagt, so 
wird der Beschluss des Stiftungsrates nur dann wirksam, wenn er einen 
Beharrungsbeschluss fasst. 

(9) Nach Abschluss des Verfahrens gemäß Abs. 8 ist der Beschluss des 
Stiftungsrates der Regulierungsbehörde unter Anschluss des dem Beschluss zu 
Grunde liegenden Antrags zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat binnen 
drei Monaten ab Übermittlung den Beschluss des Stiftungsrates gemäß § 37 
Abs. 2 aufzuheben, wenn er mit den Bestimmungen der vorstehenden Absätze 

(9) Nach Abschluss des Verfahrens gemäß Abs. 8 ist der Beschluss des 
Stiftungsrates der Regulierungsbehörde unter Anschluss des dem Beschluss zu 
Grunde liegenden Antrags zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat binnen vier 
Monaten ab Übermittlung die durch den Stiftungsrat beschlossene Festlegung der 
Höhe des Finanzierungsbeitrages zu genehmigen. Versagt die Regulierungsbehörde 
die Genehmigung, so hat dies die Wirkung einer Aufhebung gemäß § 37 Abs. 2. 

in Widerspruch steht. Diese Frist beginnt erst zu laufen, wenn der 
Regulierungsbehörde alle Informationen vorgelegt wurden, die sie zu dieser 
Beurteilung benötigt. Die Neufestlegung des Programmentgelts wird nicht vor 
Ablauf dieser Frist wirksam. § 13 Abs. 3 AVG gilt mit Ausnahme seines letzten 
Satzes. 

(10) Die in Abs. 9 genannte Frist beginnt erst zu laufen, wenn der 
Regulierungsbehörde alle Informationen vorgelegt wurden, die sie zu ihrer 
Beurteilung benötigt. Die Neufestlegung des Finanzierungsbeitrags wird nicht vor 
Ablauf dieser Frist wirksam. § 13 Abs. 3 AVG gilt mit Ausnahme seines letzten 
Satzes. 

(10) Das Programmentgelt ist unabhängig von der Häufigkeit und der Güte 
der Sendungen oder ihres Empfanges zu zahlen, jedenfalls aber dann, wenn der 
Rundfunkteilnehmer (§ 2 Abs. 1 RGG) an seinem Standort mit den Programmen 
des Österreichischen Rundfunks gemäß § 3 Abs. 1 terrestrisch (analog oder DVB-
T) versorgt wird. Der Beginn und das Ende der Pflicht zur Entrichtung des 
Programmentgeltes sowie die Befreiung von dieser Pflicht richten sich nach den 
für die Rundfunkgebühren geltenden bundesgesetzlichen Vorschriften. 

(10a) Die Regulierungsbehörde hat bei ihrer Beurteilung zu prüfen, ob 

  1. den Vorgaben des Abs. 2 erster Satz und zweiter Satz in Verbindung mit 
Abs. 4 bis 6 entsprochen ist und die zugrundegelegten Annahmen im Sinne 
von Abs. 2 dritter Satz begründet und nachvollziehbar sind sowie 

  2. die Nettokosten korrekt entsprechend den Anforderungen in Abs. 3 ermittelt 
wurden und folglich keine Überkompensation eintritt. 

 (10b) Zur Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen nach Abs. 10a kann 
die Regulierungsbehörde der gemäß § 40 bestellten Prüfungskommission auch 
spezifische Prüfungsaufträge erteilen und alle für die Analyse der 
Prüfungskommission erforderlichen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise (§ 40 
Abs. 5) verlangen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (10c) Der Regulierungsbehörde sind vom Österreichischen Rundfunk für die 

Prüfung jedenfalls auch 
  1. eine vergleichsweise jährliche Darstellung der Investitionen in die einzelnen 

Programme wie insbesondere Programmvorrat, Senderechte, unfertige 
Produktionen und geleistete Anzahlungen, 

  2. eine jährliche Darstellung der geplanten oder prognostizierten Kosten für 
den Erwerb von Lizenzrechten für Unterhaltungssendungen und für 
Premium-Sportbewerbe, 

  3. eine Darstellung der Planungsgrundlagen für die Erträge im Bereich der 
kommerziellen Kommunikation, 

  4. eine Darstellung der wichtigsten Planungsparameter und Kennzahlen in der 
vorangegangenen Finanzierungsperiode im Vergleich zur zu beurteilenden 
Finanzierungsperiode, 

  5. eine systematische Übersicht für die gesamte Finanzierungsperiode, welche 
Schritte zur Sicherstellung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit (Abs. 2) gesetzt werden sowie 

  6. eine Risikoanalyse zur Identifizierung der Risiken, Beschreibung möglicher 
Auswirkungen des Risikos, Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit, 
Beschreibung von Maßnahmen zur Gegensteuerung und Ist-Analyse aus der 
vorangegangen Finanzierungsperiode 

 zur Verfügung zu stellen. 
 (10d) Gelangt die Regulierungsbehörde aufgrund der ihr vorliegenden Angaben 

in einer vorläufigen Beurteilung zur Rechtsauffassung, dass die Voraussetzungen für 
eine Genehmigung nicht vorliegen, so hat sie dies dem Österreichischen Rundfunk 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen und ihm eine angemessene Frist zur 
Stellungnahme einzuräumen. Der verfahrenseinleitende, auf Genehmigung des 
Beschlusses des Stiftungsrates gerichtete Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens 
bis zu einer allfälligen Schließung des Ermittlungsverfahrens (§ 39 Abs. 3 AVG, BGBl 
Nr. 51/1991) geändert werden.. 

 (10e) Die Regulierungsbehörde kann nach Anhörung der Prüfungskommission 
die Genehmigung unter Auflagen zu regelmäßigen Bekanntgabe- und 
Informationsverpflichtungen über die Höhe der Einnahmen aus dem ORF-Beitrag 
sowie über Kosten, Erlöse, Zuwendungen und Verluste (Abs. 3) erteilen, wenn und 
soweit dies zweckmäßig erscheint, um die Übereinstimmung der Festlegung des ORF-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Beitrags mit den in den Abs. 2 bis 6 angeführten Vorgaben abzusichern. 

(11) Der durch die im vorstehenden Absatz genannten Befreiungen dem 
Österreichischen Rundfunk entstehende Entfall des Programmentgelts ist ihm 
durch den Bund durch eine jährlich zu gewährende finanzielle Zuwendung in den 
Jahren 2010 bis 2013 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen abzugelten: 

(11) Dem Österreichischen Rundfunk ist nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen für den Entfall des Vorsteuerabzugs, der bis zum 31. Dezember 2023 
für Leistungen zur Erbringung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zu gewähren war, 
jährlich eine Kompensation zu gewähren, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

 1. Die Abgeltung darf den tatsächlichen durch die Befreiungen 
entstandenen Entfall an Einnahmen aus Programmentgelt nicht 
übersteigen, jedenfalls aber in den Jahren 2010 und 2011 nicht mehr als 
jeweils 50 Mio Euro und in den Jahren 2012 und 2013 nicht mehr als 
jeweils 30 Mio Euro betragen. Die genannten Beträge sind dem 
Österreichischen Rundfunk vom Bundesminister für Finanzen jeweils 
zum 30. Juni, im Jahr 2010 zum 31. Oktober, zu überweisen. 

 1. Aufrechterhaltung der Verbreitung des Sport-Spartenprogramms (§ 4b) über 
Satellit bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026, 

 2. Die Abgeltung gebührt in den Jahren 2011 bis 2013 jedenfalls nur dann, 
wenn im Vorjahr folgende allgemeine Voraussetzungen erfüllt sind: 

 2. schrittweise Steigerung des Ausmaßes an Sportsendungen gemäß § 4b Abs. 1 
Z 4, 5 und 7 in den Programmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 von 15 Sendestunden 
jährlich auf 75 Sendestunden jährlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2028, 

 a. Fortbestand des Film-Fernsehabkommens und Erfüllung der daraus 
resultierenden Verpflichtungen durch den Österreichischen Rundfunk 
und 

 

 b. Fortbestand des Radiosymphonieorchesters und  3. Fortbestand des Radiosymphonieorchesters bis einschließlich 
31. Dezember 2026, 

 c. kontinuierlicher Ausbau des Anteils der österreichspezifischen 
Fernsehfilme, -serien und -dokumentationen sowie der 
Kindersendungen in Form von Eigen-, Ko- und Auftragsproduktionen 
des Österreichischen Rundfunks am Gesamtprogramm und 

 

  4. schrittweise Steigerung des Anteils an Eigen- und Koproduktionen im 
Informations- und Kulturspartenprogramm (§ 4c), 

 d. Erhöhung des Anteils barrierefrei zugänglicher Sendungen.  5. Erhöhung des Anteils barrierefrei zugänglicher Sendungen nach Maßgabe 
des § 5 Abs. 2 und. 

  6. Erhöhung des Anteils in den Volkgruppensprachen (§ 4 Abs. 5a) nach 
Maßgabe des § 5 Abs. 1. 

Als Basis für die Berechnung der Anteile gemäß lit. c und d gilt der 
jeweils im Durchschnitt des Jahres 2009 errechnete Anteil am 
Gesamtinhaltsangebot des Österreichischen Rundfunks. 
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(12) Zusätzlich zu den allgemeinen Voraussetzungen nach Abs. 11 ist die 

Abgeltung jeweils von folgenden besonderen Voraussetzungen abhängig: 
 

 1. in den Jahren 2011 bis 2013 von der Aufrechterhaltung des 
Sendebetriebes des Sport-Spartenprogramms nach Maßgabe des § 4b im 
vorangegangenen Kalenderjahr, weiters 

 

 2. im Jahr 2011 von der im Jahr 2010 erfolgten Antragstellung zur 
Auftragsvorprüfung für das Informations- und Kultur-Spartenprogamm 
(§ 4c), 

 

 3. im Jahr 2012 von der im Jahr 2011 erfolgten Aufnahme und 
Aufrechterhaltung des regelmäßigen Sendebetriebs des von der 
Regulierungsbehörde nach § 6b genehmigten Informations- und 
Kulturspartenprogramms, sowie 

 

 4. im Jahr 2013 von der Aufrechterhaltung des Sendebetriebs des 
Informations- und Kultur-Spartenprogramms im Jahr 2012. 

 

(13) Ergänzend zur Erfüllung der allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen gemäß Abs. 11 und 12 hat der Österreichische Rundfunk nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen 
substantiellen Reduktion der Kostenbasis zu setzen. Der Generaldirektor hat dazu 
jährlich, beginnend ab dem Jahr 2010 für das jeweils darauffolgende 
Kalenderjahr dem Stiftungsrat Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte zu den 
folgenden Bereichen zur Genehmigung vorzulegen: 

(12) Ergänzend zur Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Abs. 11 hat der 
Österreichische Rundfunk für die Gewährung der Kompensation nach Maßgabe der 
folgenden Regelungen Strukturmaßnahmen zur mittelfristigen substantiellen 
Reduktion der Kostenbasis zu setzen. Der Generaldirektor hat dazu jährlich, 
beginnend mit dem Jahr 2024 für das jeweils darauffolgende Kalenderjahr dem 
Stiftungsrat Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte zu den folgenden Bereichen zur 
Genehmigung vorzulegen: 

 1. zur strukturellen Reduktion der Personalkosten einschließlich einer 
Reduktion der Kapazitäten und der Reduktion der Pro-Kopf-Kosten; 

 1. zur nachhaltigen Reduktion der operativen Personalkosten; 

 2. zur nachhaltigen Senkung der Sachkosten, die nicht unmittelbar mit 
Programminvestitionen in Zusammenhang stehen und 

 2. zur nachhaltigen Reduktion der Sachkosten innerhalb der Gemeinkosten und 

 3. zur Optimierung der Technologie- und Infrastruktur-Modernisierung.  3. zur Steigerung der Produktionseffizienz durch innovative 
Produktionsmethoden. 

Die Strukturmaßnahmen sind vom Generaldirektor so festzulegen, dass 
mittelfristig ein ausgeglichenes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
sichergestellt werden kann. Der Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen 
unverzüglich der Prüfungskommission (§ 40) zu übermitteln, die binnen sechs 
Wochen eine Stellungnahme abzugeben hat, ob sie den Voraussetzungen dieses 
Absatzes entsprechen. Gibt die Prüfungskommission innerhalb der Frist keine 
Stellungnahme ab, ist davon auszugehen, dass aus ihrer Sicht keine Einwände 

Diese Strukturmaßnahmen sind vom Generaldirektor so festzulegen, dass mittelfristig 
ein ausgeglichenes Ergebnis vor Steuern sichergestellt werden kann. Der 
Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen unverzüglich der Prüfungskommission 
(§ 40) zu übermitteln, die binnen sechs Wochen eine Stellungnahme abzugeben hat, 
ob sie den Voraussetzungen dieses Absatzes entsprechen. Gibt die 
Prüfungskommission innerhalb der Frist keine Stellungnahme ab, ist davon 
auszugehen, dass aus ihrer Sicht keine Einwände bestehen. Der Generaldirektor hat 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestehen. Der Generaldirektor hat die Strukturmaßnahmen und die 
Stellungnahme der Prüfungskommission dem Stiftungsrat vorzulegen, der die 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach den Vorgaben dieses Absatzes bis 
zum 31. Dezember jeden Jahres zu beschließen hat. Der Beschluss ist 
unverzüglich der Prüfungskommission (§ 40) und der Regulierungsbehörde zu 
übermitteln. 

die Strukturmaßnahmen und die etwaige Stellungnahme der Prüfungskommission 
dem Stiftungsrat vorzulegen, der die Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach 
den Vorgaben dieses Absatzes bis zum 31. Dezember jeden Jahres zu beschließen hat. 
Der Beschluss ist unverzüglich der Prüfungskommission (§ 40) und der 
Regulierungsbehörde zu übermitteln. 

(14) Die Regulierungsbehörde hat beginnend ab 2011 in jedem Jahr die 
Erfüllung der Anforderungen der Abs. 11 und 12 im vorangegangenen 
Kalenderjahr zu überprüfen. Ab 2012 

(13) Die Höhe der Kompensation bemisst sich nach den Vorsteuern im Sinne des 
§ 12 und des Art. 12 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, die in 
Abzug gebracht hätten werden können, wären die Leistungen zur Erfüllung des 
öffentlich-rechtlichen Auftrags gemäß Abs. 1 gegen Entgelt ausgeführt worden. 
Hinsichtlich jener Leistungen, für die dem Österreichischen Rundfunk Vorsteuern 
zustehen, ist jedenfalls keine Kompensation zu gewähren. 

 (14) Die Kompensation ist eine Abgabe im Sinne der Bestimmungen der 
Bundesabgabenordnung BGBl. Nr. 194/1961. Der Bundeskanzler ist in 
Angelegenheiten der Kompensation (Abs. 11 bis 16) Abgabenbehörde. Mit der 
Abwicklung der Gewährung der Kompensation ist das Finanzamt für Großbetriebe 
betraut. Der Österreichische Rundfunk hat spätestens am 15. Tag des auf einen 
Kalendermonat zweitfolgenden Kalendermonats eine elektronische Erklärung beim 
Finanzamt für Großbetriebe einzureichen, in der er die auf den jeweiligen 
Kalendermonat entfallende Kompensation (Abs. 13) selbst zu berechnen hat. Der 
Betrag gemäß Abs. 13a ist gemeinsam mit der Kompensation für den Kalendermonat 
Jänner festzusetzen. Bis zum Ablauf des 30. Juni eines jeden Kalenderjahres ist eine 
elektronische Jahreserklärung für das vorangegangene Kalenderjahr dem Finanzamt 
für Großbetriebe zu übermitteln. Die Kompensation ist nach Ablauf des 
Kalenderjahres mit Bescheid festzusetzen; auf diesen Bescheid ist § 295 Abs. 3 der 
Bundesabgabenordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des 
anderen Bescheides der Umsatzsteuerjahresbescheid tritt. Die Bestimmungen der 
§§ 16, 20 und 21 Abs. 1 und 3 UStG 1994 sind sinngemäß anzuwenden. Der 
Bundeskanzler kann im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den 
technischen und organisatorischen Ablauf des auf die Kompensation anzuwendenden 
Verfahrens durch Verordnung bestimmen. 

ist auch die Durchführung und Erreichung der Maßnahmen, Indikatoren und 
Zielwerte nach Abs. 13 im vorangegangenen Kalenderjahr zu überprüfen. Die 
Erfüllung der Anforderungen der Abs. 11 und 12 ist vom Generaldirektor der 
Regulierungsbehörde bis spätestens 31. März nachzuweisen. Für die Überprüfung 
der Durchführung und Erreichung der Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte 

(15) Die Regulierungsbehörde hat beginnend mit dem Jahr 2025 in jedem Jahr 
die Erfüllung der Voraussetzungen in Abs. 11 im vorangegangenen Kalenderjahr zu 
überprüfen. Ab dem Jahr 2026 ist auch die Durchführung und Erreichung der 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte nach Abs. 12 im vorangegangenen 
Kalenderjahr zu überprüfen. Die Erfüllung ist vom Generaldirektor der 

2082 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

23 von 66

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  24 von 66 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß Abs. 13 im vorangegangenen Jahr ist der Prüfungskommission ab 2012 bis 
zum 28. Februar vom Generaldirektor ein Bericht einschließlich der 
erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Die Prüfungskommission hat die 
Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte bis zum 31. März zu überprüfen und ihr 
Prüfungsergebnis samt einem Prüfbericht der Regulierungsbehörde mitzuteilen. 

Regulierungsbehörde bis zum Ablauf des 31. März nachzuweisen. Für die 
Überprüfung der Durchführung und Erreichung der Maßnahmen, Indikatoren und 
Zielwerte gemäß Abs. 12 im vorangegangenen Jahr ist der Prüfungskommission ab 
dem Jahr 2025 bis zum Ablauf des 28. Februar vom Generaldirektor ein Bericht 
einschließlich der erforderlichen Unterlagen zu übermitteln. Die Prüfungskommission 
hat die Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte bis zum Ablauf des 31. März zu 
überprüfen und ihr Prüfungsergebnis samt einem Prüfbericht der 
Regulierungsbehörde mitzuteilen. Der Österreichische Rundfunk hat überdies anhand 
der Kennzahlen zu Werbeerlösen, Einnahmen durch den ORF-Betrag, sonstige 
Umsatzerlöse und Personalaufwand quartalsweise über den Fortschritt bei der 
Umsetzung der gemäß Abs. 12 festgelegten Maßnahmen, Indikatoren und Zielwerte 
zu berichten. 

(15) Die Regulierungsbehörde hat festzustellen, ob die Bedingungen für die 
Abgeltung nach Abs. 14 im vorangegangenen Jahr erfüllt wurden. Ist dies nicht 
der Fall, hat die Regulierungsbehörde die im vorangegangenen Jahr nach 
Abs. 11 Z 1 überwiesene Abgeltung mit Bescheid zurückzufordern und die Mittel 
an den Bundesminister für Finanzen abzuführen. Eine Aufrechnung mit der für 
das laufende Jahr zustehenden Abgeltung (Abs. 11 Z 1) ist zulässig. 

(16) Die Regulierungsbehörde hat jährlich im Nachhinein bescheidmäßig 
festzustellen, ob im vorangegangenen Kalenderjahr alle Voraussetzungen für die 
Gewährung der Kompensation erfüllt wurden. Dieser Bescheid gilt für Zwecke der 
Gewährung der Kompensation als Beurteilung einer Vorfrage im Sinne des § 116 
BAO und ist daher, sobald er in Rechtskraft erwachsen ist, von der 
Regulierungsbehörde dem Bundesminister für Finanzen mitzuteilen. Der 
Bundesminister für Finanzen hat eine Abschrift des Bescheides dem Finanzamt zu 
übermitteln. Bis zu dieser Übermittlung hat das Finanzamt davon auszugehen, dass 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Kompensation (Abs. 11 und 12) im 
betroffenen Kalenderjahr erfüllt sind. 

(16) Die im Wege derartiger Abgeltungen ausgezahlten Mittel gelten im 
Sinne dieses Gesetzes als Mittel aus Programmentgelt. 

 

(17) Das Programmentgelt ist gleichzeitig mit den Rundfunkgebühren und in 
gleicher Weise wie diese einzuheben; eine andere Art der Zahlung tilgt die Schuld 
nicht. 

(17) Der ORF-Beitrag ist nach dem ORF-Beitrags-Gesetz 2024, BGBl. I 
Nr. xxx/2023, einzuheben, wobei sich auch die Befreiung von der Beitragspflicht nach 
dessen Bestimmungen richtet. 

(17a) Für den Fall, dass der Österreichische Rundfunk in einem 
Kalenderjahr weniger als 8 Mio Euro zur Erreichung des Ziels des zwischen dem 
Österreichischen Filminstitut und dem Österreichischen Rundfunk 
abgeschlossenen Film/Fernseh-Abkommens zur Verfügung stellt, hat die GIS 
Gebühren Info Service GmbH den vom Österreichischen Filminstitut bis jeweils 
zum 31. Jänner des Folgejahres bekanntgegebenen Differenzbetrag in diesem 
Folgejahr von den für den Österreichischen Rundfunk als Programmentgelt 
eingehobenen Beträgen einzubehalten und bis zum 30. April dem Sperrkonto 

(18) Für den Fall, dass der Österreichische Rundfunk in einem Kalenderjahr 
weniger als 8 Mio. Euro zur Erreichung des Ziels des zwischen dem Österreichischen 
Filminstitut und dem Österreichischen Rundfunk abgeschlossenen Film/Fernseh-
Abkommens zur Verfügung stellt, hat die ORF-Beitrags Service GmbH den vom 
Österreichischen Filminstitut bis jeweils zum Ablauf des 31. Jänner des Folgejahres 
bekanntgegebenen Differenzbetrag in diesem Folgejahr von den für den 
Österreichischen Rundfunk als ORF-Beitrag eingehobenen Beträgen einzubehalten 
und bis zum Ablauf des 30. April dem Sperrkonto (§ 39c) zuzuführen. Die 
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(§ 39c) zuzuführen. Die Verwendung dieser Mittel bestimmt sich nach Abs. 5. 
Die Prüfungskommission (§ 40) hat die Einhaltung dieser Bestimmung gesondert 
zu prüfen und der Regulierungsbehörde zu berichten. 

Verwendung dieser Mittel bestimmt sich nach Abs. 5. Die Prüfungskommission 
(§ 40) hat die Einhaltung dieser Bestimmung gesondert zu prüfen und der 
Regulierungsbehörde zu berichten. 

(18) Rückständige Programmentgelte können zu Gunsten des 
Österreichischen Rundfunks von dem mit der Einbringung der Rundfunkgebühren 
beauftragten Rechtsträger in gleicher Weise wie rückständige Rundfunkgebühren 
im Verwaltungsweg hereingebracht werden. 

 

(19) Tarifwerke zur kommerziellen Kommunikation sind auf der Website des 
Österreichischen Rundfunks leicht, unmittelbar und ständig zugänglich zu 
machen. Die Tarifwerke haben Bestimmungen über Preis, Leistung, Form, Skonti 
und Rabatte für die kommerzielle Kommunikation zu enthalten. Die Vergabe 
anderer als der im Tarifwerk geregelten kommerziellen Kommunikation ist 
unzulässig. Entgeltliche oder tauschähnliche Gegengeschäfte sind nur unter 
genauen Bedingungen zulässig und gesondert auszuweisen. Die Tarifwerke sind 
der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Die Höhe der Programmentgelte ist im 
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ sowie auf der Website des Österreichischen 
Rundfunks bekannt zu machen. 

 

 (19) In den Jahren 2024 bis 2026 darf vorbehaltlich der nachfolgenden 
Bestimmungen 

  1. die Gesamtsumme der dem Österreichischen Rundfunk zur Verfügung 
stehenden Mittel aus ORF-Beiträgen den Betrag von 710 Mio. Euro und 

  2. die Höhe des ORF-Beitrags den Betrag von monatlich 15,3 Euro 
 nicht übersteigen. 
 (20) Übersteigen die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen in den Jahren 2024 bis 

2026 den Betrag von 710 Mio. Euro, so sind diese Mittel, mit Ausnahme des 
nachfolgend geregelten Falls, vollumfänglich der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) 
nach Maßgabe der Begrenzung in § 39 Abs. 2a erster und zweiter Satz zuzuführen. 
Der über diese Begrenzung hinausgehende Einnahmenbetrag ist dem Sperrkonto 
gemäß § 39c zuzuführen und dort gesondert auszuweisen. Zudem hat die 
Prüfungskommission im Zuge der Jahresprüfung festzustellen, ob die Höhe des ORF-
Beitrags dem tatsächlichen Finanzbedarf des Österreichischen Rundfunks entspricht. 
Ist dies nicht der Fall, ist der ORF-Beitrag in dem nach den Abs. 1 bis 6, 8 und 9 
vorgesehenen Verfahren unverzüglich neu festzulegen.. 

 (21) Für den Fall, dass einerseits die Einnahmen aus den ORF-Beiträgen 
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den Betrag von 710 Mio. Euro übersteigen, andererseits aber selbst unter 
Zugrundelegung einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung 
eine Steigerung der Nettokosten über den Betrag von 710 Mio. Euro aufgrund 
unerwarteter gesamtwirtschaftlicher Entwicklungen unvermeidlich ist, ist der 
übersteigende Betrag nur insoweit der Widmungsrücklage zuzuführen, als er nicht zur 
Abdeckung dieser unvermeidbaren Preis- und Kostensteigerungen verwendet wird. 
Tritt dieser Fall ein, so ist die Regulierungsbehörde und die Prüfungskommission 
unverzüglich vorab in Kenntnis zu setzen. Gelangt die Regulierungsbehörde nach 
Befassung der Prüfungskommission zur Auffassung, dass die Voraussetzungen für die 
Verwendung zur Abdeckung der Steigerungen nicht vorliegen oder geringere als die 
vom Österreichischen Rundfunk veranschlagten Mittel zur Abdeckung erforderlich 
sind, so hat sie dies mit Bescheid festzustellen und dem Österreichischen Rundfunk 
aufzutragen, diese Mittel der Widmungsrücklage zuzuführen. 

 (22) Ist unter Bedachtnahme auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, insbes. 
aufgrund von Preis- oder Kostensteigerungen unter Zugrundelegung der 
erforderlichen sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung (Abs. 2) 
zu erwarten, dass die Einnahmen aus dem ORF-Beitrag – selbst unter Einbeziehung 
der in der Widmungsrücklage (§ 39 Abs. 2) und aller auf dem Sperrkonto 
vorhandenen Mittel (Abs. 5) – nicht ausreichen, um die voraussichtlichen Nettokosten 
(Abs. 3) bis einschließlich des Jahres 2026 abzudecken, so hat der Generaldirektor 
unverzüglich die Regulierungsbehörde davon in Kenntnis zu setzen, die ihrerseits die 
Prüfungskommission mit der Prüfung zu beauftragen hat. Bestätigt die 
Prüfungskommission die Auffassung des Österreichischen Rundfunks, so ist das in 
Abs. 1 bis 6, 8 und 9 vorgesehene Verfahren mit einem Antrag auf Neufestlegung 
einzuleiten. 

 Gebarungskontrolle 
§ 31a. (1) bis (2) … § 31a. (1) bis (2) … 

6a. Abschnitt 6a. Abschnitt 
Wettbewerbsverhalten des Österreichischen Rundfunks Wettbewerbsverhalten des Österreichischen Rundfunks 

Marktkonformes Verhalten Marktkonformes Verhalten 
§ 31c. (1) Dem Österreichischen Rundfunk aus Programmentgelt 

zufließende Mittel dürfen nicht in einer zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
§ 31c. (1) Dem Österreichischen Rundfunk aus ORF-Beiträgen zufließende 

Mittel dürfen nicht in einer zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auftrags nicht erforderlichen wettbewerbsverzerrenden Weise verwendet werden. 
Insbesondere darf der Österreichische Rundfunk diese Mittel nicht dazu 
verwenden: 

erforderlichen wettbewerbsverzerrenden Weise verwendet werden. Insbesondere darf 
der Österreichische Rundfunk diese Mittel nicht dazu verwenden: 

... ... 
(2) bis (3) … (2) bis (3) … 

 Einräumung von Rechten an Inhalten für Dritte 
 § 31d. (1) Der Österreichische Rundfunk hat im Rahmen der rechtlichen 

Zulässigkeit einem Fernsehveranstalter nach dem AMD-G zur Herstellung von auf 
die Darstellung von Politik, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in 
Österreich bezogenen Sendungen auf Nachfrage in Bezug auf die Sendungen des ORF 
die Rechte zur ausschnittsweisen Nutzung gegen Ersatz der durch die Einräumung 
entstehenden nachgewiesenen Kosten einzuräumen. 

 (2) Der ORF stellt Fernsehveranstaltern (Abs. 1) eine Auswahl an urheber- und 
leistungsschutzrechtlich geklärten, auf die Darstellung von Politik, Kunst und Kultur, 
Wirtschaft und Gesellschaft in Österreich bezogenen Produktionen aus den Bereichen 
Dokumentation, Reportage und Fiktion, deren Erstausstrahlung vor mindestens 
5 Jahren stattgefunden hat, im Ausmaß von insgesamt 1 000 Minuten pro Jahr zur 
jeweils dreimaligen linearen Ausstrahlung in Österreich gegen Ersatz der durch die 
Rechteeinräumung entstehenden nachgewiesenen Kosten zur Verfügung. Mindestens 
50 vH der Produktionen sind jährlich zu erneuern. 

 (3) Über Ansprüche aus den Abs. 1 und 2 entscheiden die ordentlichen Gerichte. 
Redakteurstatut Redaktionsstatut 

§ 33. (1) Zur Sicherstellung der im § 32 Abs. 1 für die journalistischen 
Mitarbeiter niedergelegten Grundsätze ist zwischen dem Österreichischen 
Rundfunk (einer Tochtergesellschaft) einerseits und einer nach den Grundsätzen 
des gleichen, unmittelbaren und geheimen Verhältniswahlrechtes gewählten 
Vertretung der journalistischen Mitarbeiter andererseits ein Redakteurstatut 
abzuschließen. An den Verhandlungen über den Abschluss eines Redakteurstatuts 
sind auch zwei Vertreter der für die journalistischen Mitarbeiter zuständigen 
Gewerkschaft sowie zwei Vertreter des Zentralbetriebsrates, im Falle einer 
Tochtergesellschaft zwei Vertreter des Betriebsrates dieser Gesellschaft zu 
beteiligen. 

§ 33. (1) Zur Sicherstellung der im § 32 Abs. 1 für die journalistischen 
Mitarbeiter niedergelegten Grundsätze ist zwischen dem Österreichischen Rundfunk 
(einer Tochtergesellschaft) einerseits und einer nach den Grundsätzen des gleichen, 
unmittelbaren und geheimen Verhältniswahlrechtes gewählten Vertretung der 
journalistischen Mitarbeiter andererseits ein Redaktionsstatut abzuschließen. An den 
Verhandlungen über den Abschluss eines Redaktionsstatuts sind auch zwei Vertreter 
der für die journalistischen Mitarbeiter zuständigen Gewerkschaft sowie zwei 
Vertreter des Zentralbetriebsrates, im Falle einer Tochtergesellschaft zwei Vertreter 
des Betriebsrates dieser Gesellschaft zu beteiligen. 

(2) Ein Redakteurstatut kommt nicht zu Stande, wenn die journalistischen 
Mitarbeiter in einer, innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der 

(2) Ein Redaktionsstatut kommt nicht zu Stande, wenn die journalistischen 
Mitarbeiter in einer, innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der Verhandlungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verhandlungen durchzuführenden Abstimmung dem Verhandlungsergebnis, das 
unmittelbar nach Abschluss der Verhandlungen zu veröffentlichen ist, 
mehrheitlich die Zustimmung verweigern. Zwischen dem Abschluss der 
Verhandlungen und dem Wirksamwerden des Redakteurstatuts muss ein 
Zeitraum von mindestens drei Wochen liegen. Hinsichtlich des Stimmrechtes bei 
einer Abstimmung über das Verhandlungsergebnis gilt Abs. 6. 

durchzuführenden Abstimmung dem Verhandlungsergebnis, das unmittelbar nach 
Abschluss der Verhandlungen zu veröffentlichen ist, mehrheitlich die Zustimmung 
verweigern. Zwischen dem Abschluss der Verhandlungen und dem Wirksamwerden 
des Redaktionsstatuts muss ein Zeitraum von mindestens drei Wochen liegen. 
Hinsichtlich des Stimmrechtes bei einer Abstimmung über das Verhandlungsergebnis 
gilt Abs. 6. 

(3) Das Redakteurstatut hat insbesondere nähere Bestimmungen zu enthalten 
über 
 1. die Sicherstellung der Eigenverantwortlichkeit und der Freiheit der 

journalistischen Berufsausübung aller journalistischen Mitarbeiter bei der 
Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben; 

 2. den Schutz der journalistischen Mitarbeiter gegen jede Verletzung ihrer 
Rechte; 

 3. die Mitwirkung an personellen und sachlichen Entscheidungen, welche 
die journalistischen Mitarbeiter betreffen; 

 4. die Schaffung einer Schiedsinstanz zur Entscheidung von Streitigkeiten 
aus dem Redakteurstatut. 

(3) Das Redaktionsstatut hat insbesondere nähere Bestimmungen zu enthalten 
über 
 1. die Sicherstellung der Eigenverantwortlichkeit und der Freiheit der 

journalistischen Berufsausübung aller journalistischen Mitarbeiter bei der 
Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben; 

 2. den Schutz der journalistischen Mitarbeiter gegen jede Verletzung ihrer 
Rechte; 

 3. die Mitwirkung an personellen und sachlichen Entscheidungen, welche die 
journalistischen Mitarbeiter betreffen; 

 4. die Schaffung einer Schiedsinstanz zur Entscheidung von Streitigkeiten aus 
dem Redaktionsstatut. 

(4) Durch das Redakteurstatut dürfen die Rechte der Betriebsräte, überdies 
durch die Schaffung der vorstehend erwähnten Schiedsinstanz eine gesetzlich 
vorgesehene Anrufung von Gerichten oder Verwaltungsbehörden nicht berührt 
werden. 

(4) Durch das Redaktionsstatut dürfen die Rechte der Betriebsräte, überdies 
durch die Schaffung der vorstehend erwähnten Schiedsinstanz eine gesetzlich 
vorgesehene Anrufung von Gerichten oder Verwaltungsbehörden nicht berührt 
werden. 

(5) Die Wahrnehmung der sich aus dem Redakteurstatut ergebenden Rechte 
der journalistischen Mitarbeiter obliegt den Redakteurssprechern, dem 
Redakteursausschuss bzw. dem Redakteursrat, die nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen für eine Funktionsperiode von zwei Jahren 
gewählt werden. In jedem Betriebsbereich des Österreichischen Rundfunks 
(Landesstudios, Hauptabteilungen) und einer Tochtergesellschaft wählt eine 
Versammlung aller journalistischen Mitarbeiter aus ihrer Mitte nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes in geheimer Wahl einen 
Redakteurssprecher. Umfasst der betreffende Betriebsbereich mehr als zehn 
journalistische Mitarbeiter, so ist für je angefangene weitere zehn journalistische 
Mitarbeiter ein weiterer Redakteurssprecher zu wählen. 

(5) Die Wahrnehmung der sich aus dem Redaktionsstatut ergebenden Rechte der 
journalistischen Mitarbeiter obliegt den Redaktionssprecherinnen bzw. 
Redaktionssprechern, dem Redaktionsausschuss bzw. dem Redaktionsrat, die nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für eine Funktionsperiode von zwei 
Jahren gewählt werden. In jedem Betriebsbereich des Österreichischen Rundfunks 
(Landesstudios, Hauptabteilungen) und einer Tochtergesellschaft wählt eine 
Versammlung aller journalistischen Mitarbeiter aus ihrer Mitte nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes in geheimer Wahl eine Redaktionssprecherin bzw. einen 
Redaktionssprecher. Umfasst der betreffende Betriebsbereich mehr als zehn 
journalistische Mitarbeiter, so ist für je angefangene weitere zehn journalistische 
Mitarbeiter eine weitere Redaktionssprecherin bzw. ein weiterer Redaktionssprecher 
zu wählen. 

(6) Spätestens acht Wochen vor der Wahl ist vom Generaldirektor, im Falle 
von Tochtergesellschaften vom Vorstand oder der Geschäftsführung eine Liste 

(6) Spätestens acht Wochen vor der Wahl ist vom Generaldirektor, im Falle von 
Tochtergesellschaften vom Vorstand oder der Geschäftsführung eine Liste der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der wahlberechtigten journalistischen Mitarbeiter jedes Betriebsbereiches zu 
erstellen und zu veröffentlichen. Gegen diese Liste kann binnen zwei Wochen 
Einspruch erhoben werden von Personen, die behaupten, zu Unrecht in die Liste 
nicht aufgenommen worden zu sein, sowie von Wahlberechtigten, die behaupten, 
andere Personen wurden zu Unrecht in die Liste aufgenommen. Über Einsprüche 
entscheidet binnen weiterer vier Wochen die Regulierungsbehörde. 

wahlberechtigten journalistischen Mitarbeiter jedes Betriebsbereiches zu erstellen und 
zu veröffentlichen. Gegen diese Liste kann binnen zwei Wochen Einspruch erhoben 
werden von Personen, die behaupten, zu Unrecht in die Liste nicht aufgenommen 
worden zu sein, sowie von Wahlberechtigten, die behaupten, andere Personen wurden 
zu Unrecht in die Liste aufgenommen. Über Einsprüche entscheidet binnen weiterer 
vier Wochen die Regulierungsbehörde. 

(7) Die gewählten Redakteurssprecher bilden gemeinsam den 
Redakteursausschuss, der die im Redakteurstatut vorgesehenen Aufgaben zu 
erfüllen hat. Der Redakteursausschuss gibt sich seine Geschäftsordnung selbst. 

(7) Die gewählten Redaktionssprecherinnen bzw. Redaktionssprecher bilden 
gemeinsam den Redaktionsausschuss, der die im Redaktionsstatut vorgesehenen 
Aufgaben zu erfüllen hat. Der Redaktionsausschuss gibt sich seine Geschäftsordnung 
selbst. 

(8) Der Redakteursausschuss kann aus seiner Mitte nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl einen Redakteursrat wählen und diesem bestimmte einmalige 
oder wiederkehrende Aufgaben übertragen; der Redakteursrat ist dem 
Redakteursausschuss verantwortlich. 

(8) Der Redaktionsausschuss kann aus seiner Mitte nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl einen Redaktionsrat wählen und diesem bestimmte einmalige oder 
wiederkehrende Aufgaben übertragen; der Redaktionsrat ist dem 
Redaktionsausschuss verantwortlich. 

(9) An den Sitzungen des Redakteursausschusses bzw. des Redakteursrates 
können Sachverständige und Auskunftspersonen bzw. Vertreter der zuständigen 
Gewerkschaft und des Zentralbetriebsrates, im Falle von Tochtergesellschaften 
Vertreter ihres Betriebsrates mit beratender Stimme teilnehmen, wenn dies der 
Redakteursausschuss bzw. der Redakteursrat für einzelne Sitzungen oder bis auf 
Widerruf mit Mehrheit beschließt. 

(9) An den Sitzungen des Redaktionsausschusses bzw. des Redaktionsrates 
können Sachverständige und Auskunftspersonen bzw. Vertreter der zuständigen 
Gewerkschaft und des Zentralbetriebsrates, im Falle von Tochtergesellschaften 
Vertreter ihres Betriebsrates mit beratender Stimme teilnehmen, wenn dies der 
Redaktionsausschuss bzw. der Redaktionsrat für einzelne Sitzungen oder bis auf 
Widerruf mit Mehrheit beschließt. 

(10) Die Wahl der Redakteurssprecher ist erstmals von der gewählten 
Vertretung der journalistischen Mitarbeiter (Abs. 1), in weiterer Folge vom 
jeweils zuletzt gewählten Redakteursausschuss auszuschreiben. Zwischen der 
Wahlausschreibung und dem Wahltag müssen mindestens zehn Wochen liegen. 
Der Tag der Wahlausschreibung ist zugleich der Stichtag für die 
Wahlberechtigung. 

(10) Die Wahl der Redaktionssprecherinnen bzw. Redaktionssprecher ist 
erstmals von der gewählten Vertretung der journalistischen Mitarbeiter (Abs. 1), in 
weiterer Folge vom jeweils zuletzt gewählten Redaktionsausschuss auszuschreiben. 
Zwischen der Wahlausschreibung und dem Wahltag müssen mindestens zehn 
Wochen liegen. Der Tag der Wahlausschreibung ist zugleich der Stichtag für die 
Wahlberechtigung. 

(11) Die Kündigung eines journalistischen Mitarbeiters kann vom 
Betriebsrat beim zur Entscheidung in Arbeits- und Sozialrechtssachen 
zuständigen Gericht angefochten werden, wenn sie wegen seiner Tätigkeit als 
Mitglied des Redakteursausschusses bzw. des Redakteursrates oder wegen seiner 
Bewerbung um eine solche Funktion bzw. seiner früheren Tätigkeit in einer 
solchen Funktion erfolgte. Im Übrigen gilt § 105 des Arbeitsverfassungsgesetzes 
sinngemäß. 

(11) Die Kündigung eines journalistischen Mitarbeiters kann vom Betriebsrat 
beim zur Entscheidung in Arbeits- und Sozialrechtssachen zuständigen Gericht 
angefochten werden, wenn sie wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des 
Redaktionsausschusses bzw. des Redaktionsrates oder wegen seiner Bewerbung um 
eine solche Funktion bzw. seiner früheren Tätigkeit in einer solchen Funktion 
erfolgte. Im Übrigen gilt § 105 des Arbeitsverfassungsgesetzes sinngemäß. 

(12) Beschlüsse des Redakteursausschusses bzw. des Redakteursrates sind 
dem Generaldirektor und dem Zentralbetriebsrat, im Falle von 

(12) Beschlüsse des Redaktionsausschusses bzw. des Redaktionsrates sind dem 
Generaldirektor und dem Zentralbetriebsrat, im Falle von Tochtergesellschaften dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tochtergesellschaften dem Vorstand oder der Geschäftsführung sowie dem 
Betriebsrat bekannt zu geben. 

Vorstand oder der Geschäftsführung sowie dem Betriebsrat bekannt zu geben. 

(13) Den erforderlichen Sachaufwand, der dem Redakteursausschuss bzw. 
dem Redakteursrat zur Erfüllung seiner durch Gesetz bzw. durch das 
Redakteurstatut übertragenen Aufgaben entsteht, trägt der Österreichische 
Rundfunk bzw. die Tochtergesellschaft. 

(13) Den erforderlichen Sachaufwand, der dem Redaktionsausschuss bzw. dem 
Redaktionsrat zur Erfüllung seiner durch Gesetz bzw. durch das Redaktionsstatut 
übertragenen Aufgaben entsteht, trägt der Österreichische Rundfunk bzw. die 
Tochtergesellschaft. 

Schiedsgericht Schiedsgericht 
§ 34. (1) Der Österreichische Rundfunk und die Tochtergesellschaften sowie 

der jeweilige Redakteursausschuss können ein Redakteurstatut gegenseitig 
jeweils schriftlich mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten aufkündigen. Im 
Falle der Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über den Abschluss eines 
neuen Redakteurstatuts aufzunehmen. Zum Abschluss auf Seiten der 
Dienstnehmer ist der zuletzt gewählte Redakteursausschuss berechtigt. 

§ 34. (1) Der Österreichische Rundfunk und die Tochtergesellschaften sowie der 
jeweilige Redaktionsausschuss können ein Redaktionsstatut gegenseitig jeweils 
schriftlich mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten aufkündigen. Im Falle der 
Kündigung sind unverzüglich Verhandlungen über den Abschluss eines neuen 
Redaktionsstatuts aufzunehmen. Zum Abschluss auf Seiten der Dienstnehmer ist der 
zuletzt gewählte Redaktionssausschuss berechtigt. 

(2) Wenn bis zum Ende des vierten Monates nach Aufkündigung des 
Redakteurstatuts kein neues vereinbart und wirksam wird, so hat ein 
Schiedsgericht (Abs. 3) binnen sechs Wochen ein Redakteurstatut zu erlassen. 

(2) Wenn bis zum Ende des vierten Monates nach Aufkündigung des 
Redaktionsstatuts kein neues vereinbart und wirksam wird, so hat ein Schiedsgericht 
(Abs. 3) binnen sechs Wochen ein Redaktionsstatut zu erlassen. 

(3) Dieses Schiedsgericht besteht aus je einem vom Redakteursausschuss 
und dem Österreichischen Rundfunk oder einer Tochtergesellschaft bestellten 
Mitglied sowie einem von diesen beiden Mitgliedern des Schiedsgerichtes 
innerhalb von einer Woche zu bestellenden außerhalb des Unternehmens 
stehenden rechtskundigen Vorsitzenden. Können sich die beiden bestellten 
Mitglieder nicht innerhalb einer Woche auf die Person des Vorsitzenden einigen, 
so hat die Regulierungsbehörde den Vorsitzenden im Schiedsgericht zu bestellen. 

(3) Dieses Schiedsgericht besteht aus je einem vom Redaktionsausschuss und 
dem Österreichischen Rundfunk oder einer Tochtergesellschaft bestellten Mitglied 
sowie einem von diesen beiden Mitgliedern des Schiedsgerichtes innerhalb von einer 
Woche zu bestellenden außerhalb des Unternehmens stehenden rechtskundigen 
Vorsitzenden. Können sich die beiden bestellten Mitglieder nicht innerhalb einer 
Woche auf die Person des Vorsitzenden einigen, so hat die Regulierungsbehörde den 
Vorsitzenden im Schiedsgericht zu bestellen. 

(4) Ein nach Abs. 2 zu Stande gekommenes Redakteurstatut tritt außer Kraft, 
sobald ein neues Redakteurstatut vereinbart und wirksam geworden ist. 

(4) Ein nach Abs. 2 zu Stande gekommenes Redaktionsstatut tritt außer Kraft, 
sobald ein neues Redaktionsstatut vereinbart und wirksam geworden ist. 

Rechtaufsicht Rechtsaufsicht 
§ 36. (1) Die Regulierungsbehörde entscheidet neben den anderen in diesem 

Bundesgesetz und im KommAustria-Gesetz genannten Fällen – soweit dafür 
nicht eine andere Verwaltungsbehörde oder ein Gericht zuständig ist – über die 
Verletzung von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der 
Bestimmungen des 5a. Abschnittes oder über die Verletzung des Umfangs eines 
Angebotskonzepts einschließlich allfälliger nach § 6b Abs. 2 erteilten Auflagen 
 1. auf Grund von Beschwerden 
 a. einer Person, die durch eine Rechtsverletzung unmittelbar geschädigt 

§ 36. (1) Die Regulierungsbehörde entscheidet neben den anderen in diesem 
Bundesgesetz und im KommAustria-Gesetz genannten Fällen – soweit dafür nicht 
eine andere Verwaltungsbehörde oder ein Gericht zuständig ist – über die Verletzung 
von Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der Bestimmungen des 5a. 
Abschnittes oder über die Verletzung des Umfangs eines Angebotskonzepts 
einschließlich allfälliger nach § 6b Abs. 2 erteilten Auflagen 
 1. auf Grund von Beschwerden 
 a. einer Person, die durch eine Rechtsverletzung unmittelbar geschädigt zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu sein behauptet; 

 b. eines die Rundfunkgebühr entrichtenden oder von dieser befreiten 
Rundfunkteilnehmers im Sinne des Rundfunkgebührengesetzes, sofern 
die Beschwerde von mindestens 120 solchen Personen oder Personen, 
die mit einem die Rundfunkgebühr entrichtenden oder mit einem von 
dieser Gebühr befreiten Rundfunkteilnehmer im gemeinsamen 
Haushalt wohnen, unterstützt wird sowie 

 c. eines Unternehmens, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen 
durch die behauptete Verletzung berührt werden. 

sein behauptet; 
 b. einer Person, die für ihren Hauptwohnsitz den ORF-Beitrag entrichtet 

oder vom ORF-Beitrag befreit ist, sofern die Beschwerde von mindestens 
120 solchen Personen oder Personen, die mit einer zur Entrichtung des 
ORF-Beitrags verpflichteten oder davon befreiten Person an derselben 
Adresse im gemeinsamen Haushalt leben, unterstützt wird sowie 

 c. eines Unternehmens, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen 
durch die behauptete Verletzung berührt werden. 

… … 
(2) bis (4) (2) bis (4) 

  

8. Abschnitt 8. Abschnitt 
Rechtliche Kontrolle Rechtliche Kontrolle 

Verwaltungsstrafen Verwaltungsstrafen 
§ 38. (1) Z 1 bis 5 … § 38. (1) Z 1 bis 5 … 

 6. entgegen § 8a kommerzielle Tätigkeiten nicht organisatorisch oder 
rechnerisch von den Tätigkeiten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags trennt, Mittel aus dem Programmentgelt für kommerzielle 
Tätigkeiten heranzieht oder § 8a Abs. 6 zuwiderhandelt; 

 6. entgegen § 8a kommerzielle Tätigkeiten nicht organisatorisch oder 
rechnerisch von den Tätigkeiten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags trennt, Mittel aus dem ORF-Beitrag für kommerzielle Tätigkeiten 
heranzieht oder § 8a Abs. 6 zuwiderhandelt; 

  
   ...    ... 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Abschöpfungsverfahren Abschöpfungsverfahren 

§ 38a. (1) Die Regulierungsbehörde hat unbeschadet einer Entscheidung 
gemäß §§ 37 oder 38 mit Bescheid die Abschöpfung von Einnahmen aus 
Programmentgelt anzuordnen, wenn der Österreichische Rundfunk 

§ 38a. (1) Die Regulierungsbehörde hat unbeschadet einer Entscheidung gemäß 
§§ 37 oder 38 mit Bescheid die Abschöpfung von Einnahmen aus ORF-Beiträgen 
anzuordnen, wenn der Österreichische Rundfunk 

 1. Mittel aus Programmentgelt für Tätigkeiten herangezogen hat, die die 
Grenzen des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreiten, insbesondere 
für die eine Auftragsvorprüfung durchzuführen gewesen wäre, aber nicht 
durchgeführt wurde oder bei denen die Behörde nach Durchführung der 

 1. Mittel aus ORF-Beiträgen für Tätigkeiten herangezogen hat, die die Grenzen 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags überschreiten, insbesondere für die eine 
Auftragsvorprüfung durchzuführen gewesen wäre, aber nicht durchgeführt 
wurde oder bei denen die Behörde nach Durchführung der 

2082 der B
eilagen X

X
V

II. G
P - R

egierungsvorlage - T
extgegenüberstellung

31 von 66

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  32 von 66 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Auftragsvorprüfung eine negative Entscheidung erlassen hat, in der Höhe 
dieser Mittel, oder 

Auftragsvorprüfung eine negative Entscheidung erlassen hat, in der Höhe 
dieser Mittel, oder 

 2. durch ein Verhalten gemäß § 31c den Bedarf nach Finanzierung aus 
Programmentgelt erhöht hat, ohne dass dies zur Erfüllung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags erforderlich gewesen wäre, im Ausmaß des 
erhöhten Programmentgelts, oder 

 2. durch ein Verhalten gemäß § 31c den Bedarf nach Finanzierung aus ORF-
Beiträgen erhöht hat, ohne dass dies zur Erfüllung des öffentlich-rechtlichen 
Auftrags erforderlich gewesen wäre, im Ausmaß des erhöhten ORF-Beitrags, 
oder 

 3. ...  3. ... 
Mitteln aus Programmentgelt im Sinne dieser Bestimmung sind Mittel 
gleichzuhalten, die bei der Festlegung des Programmentgelts nach § 31 Abs. 3 in 
Abzug zu bringen wären. 

Mitteln aus ORF-Beiträgen im Sinne dieser Bestimmung sind Mittel gleichzuhalten, 
die bei der Festlegung des ORF-Beitrags nach § 31 Abs. 3 in Abzug zu bringen 
wären. 

(2) Aufgrund einer mit Bescheid angeordneten Abschöpfung hat der 
Österreichische Rundfunk die Mittel in der angeordneten Höhe dem Sperrkonto 
gemäß § 39c zuzuführen und gesondert auszuweisen. Übersteigen die derart 
abgeschöpften Mittel 0,5 vH der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen 
Auftrages, hat der Österreichische Rundfunk spätestens im darauffolgenden Jahr 
gemäß den Bestimmungen des § 31 das Programmentgelt neu festzulegen und 
die gemäß Abs. 1 abgeschöpften Mittel von den Nettokosten des öffentlich-
rechtlichen Auftrags in Abzug zu bringen (§ 31 Abs. 5). 

(2) Aufgrund einer mit Bescheid angeordneten Abschöpfung hat der 
Österreichische Rundfunk die Mittel in der angeordneten Höhe dem Sperrkonto 
gemäß § 39c zuzuführen und gesondert auszuweisen. Übersteigen die derart 
abgeschöpften Mittel 0,5 vH der Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrages, hat 
der Österreichische Rundfunk spätestens im darauffolgenden Jahr gemäß den 
Bestimmungen des § 31 den ORF-Beitrag neu festzulegen und die gemäß Abs. 1 
abgeschöpften Mittel von den Nettokosten des öffentlich-rechtlichen Auftrags in 
Abzug zu bringen (§ 31 Abs. 5). 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Finanzielle Kontrolle Finanzielle Kontrolle 

Rechnungslegung Rechnungslegung 
§ 39. (1) bis (2) ... § 39. (1) bis (2) ... 
(2a) Die Widmungsrücklage ist mit einem Betrag in Höhe von 10 vH der zur 

Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags veranschlagten Kosten, gerechnet 
im Schnitt der in den vorangegangenen fünf Jahren veranschlagten jährlichen 
Kosten, begrenzt. Eine Zuführung zur Widmungsrücklage gemäß Abs. 2 darf nur 
bis zum Erreichen des Betrags nach dem ersten Satz erfolgen. Der darüber 
hinausgehende Anteil des Jahresüberschusses ist dem Sperrkonto gemäß § 39c 
zuzuführen und dort gesondert auszuweisen. Werden in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren solcherart Überschüsse dem Sperrkonto 
zugewiesen, hat die Prüfungskommission im Zuge der Jahresprüfung 

(2a) Die Widmungsrücklage ist mit einem Betrag in Höhe von 10 vH der zur 
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags veranschlagten Kosten, gerechnet im 
Schnitt der in den vorangegangenen fünf Jahren veranschlagten jährlichen Kosten, 
begrenzt. Eine Zuführung zur Widmungsrücklage gemäß Abs. 2 darf nur bis zum 
Erreichen des Betrags nach dem ersten Satz erfolgen. Der darüber hinausgehende 
Anteil des Jahresüberschusses ist dem Sperrkonto gemäß § 39c zuzuführen und dort 
gesondert auszuweisen. Werden in drei aufeinanderfolgenden Jahren solcherart 
Überschüsse dem Sperrkonto zugewiesen, hat die Prüfungskommission im Zuge der 
Jahresprüfung festzustellen, ob die Höhe des ORF-Beitrags dem tatsächlichen 
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festzustellen, ob die Höhe des Programmentgelts dem tatsächlichen Finanzbedarf 
des Österreichischen Rundfunks entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist das 
Programmentgelt spätestens im darauffolgenden Jahr gemäß den Bestimmungen 
des § 31 Abs. 1 ORF-G neu festzulegen. 

Finanzbedarf des Österreichischen Rundfunks entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist 
der ORF-Beitrag spätestens im darauffolgenden Jahr gemäß den Bestimmungen des 
§ 31 Abs. 1 ORF-G neu festzulegen. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
Eigenkapitalsicherung Eigenkapitalsicherung 

§ 39b. (1) bis (4) Z 1 bis 2 ... § 39b. (1) bis (4) Z 1 bis 2 ... 
 3. Bildung einer freien Rücklage aus Einnahmen aus Programmentgelt;  3. Bildung einer freien Rücklage aus Einnahmen aus ORF-Beiträgen; 
   ...    ... 

(5) … (5) … 

11. Abschnitt 11. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Funktionsperiode der Organe Funktionsperiode der Organe 
§ 45. (1) bis (3) ... § 45. (1) bis (3) ... 
(4) Die Ausschreibung des Postens des vom Stiftungsrat neu zu wählenden 

Generaldirektors im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ hat durch den Vorsitzenden 
des Stiftungsrates unverzüglich zu erfolgen. Dabei ist eine Bewerbungsfrist von 
vier Wochen zu setzen. 

(4) Die Ausschreibung des Postens des vom Stiftungsrat neu zu wählenden 
Generaldirektors auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform 
des Bundes hat durch den Vorsitzenden des Stiftungsrates unverzüglich zu erfolgen. 
Dabei ist eine Bewerbungsfrist von vier Wochen zu setzen. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... 
In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 49. (1) bis (19) ... § 49. (1) bis (19) ... 
(20a) §§ 1a Z 1, 1a, 5, 6, 10 und 11, § 5 Abs. 2, 2a, 2b und 6, § 10, § 10a 

samt Überschrift, § 12, § 13 Abs. 4, 6, 8 und 8a, § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 3, § 16, 
§ 36 Abs. 1, § 38 Abs. 1, § 47 Abs. 1 und § 48 Abs. 7 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. § 38 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2020 findet nur auf 
Sachverhalte Anwendung, die sich nach seinem Inkrafttreten ereignet haben. Der 
in § 5 Abs. 2 vorgesehene Bericht ist erstmals für den Beobachtungszeitraum des 
Jahres 2021 zu erstellen und zu übermitteln. 

(21) §§ 1a Z 1, 1a, 5, 6, 10 und 11, § 5 Abs. 2, 2a, 2b und 6, § 10, § 10a samt 
Überschrift, § 12, § 13 Abs. 4, 6, 8 und 8a, § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 3, § 16, § 36 
Abs. 1, § 38 Abs. 1, § 47 Abs. 1 und § 48 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 150/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. § 38 Abs. 1 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2020 findet nur auf Sachverhalte Anwendung, 
die sich nach seinem Inkrafttreten ereignet haben. Der in § 5 Abs. 2 vorgesehene 
Bericht ist erstmals für den Beobachtungszeitraum des Jahres 2021 zu erstellen und 
zu übermitteln. 

 (22) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten in Kraft: 
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  1. § 50 Abs. 10, 11 und 15 mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag, 
  2. § 1a Z 5a und 12 bis 16, § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 5 Z 2 bis 4, § 3a samt 

Überschrift, § 4 Abs. 1 § 4b Abs. 1 und 2, § 4e Abs. 1 Z 2 bis 7, Abs. 2 bis 9, 
§ 4f Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 2, § 7a samt Überschrift, § 8a Abs. 2, § 14 Abs. 4 
und 7, § 18 Abs. 1 und 4, § 21 Abs. 1 Z 7 und 8, § 23 Abs. 2 Z 8, § 27 Abs. 1, 
§ 28 Abs. 5, § 30 Abs. 1 Z 4, die Überschrift des 6. Abschnitts, § 30k Abs. 5, 
§ 31 samt Überschrift, die Überschrift zu § 31a, § 31c, § 31d samt 
Überschrift, § 33 samt Überschrift, § 34 Abs. 1, 2 und 4, § 36 Abs. 1, § 38 
Abs. 1 und 2, § 38a Abs. 1, § 39 Abs. 2a, § 39b Abs. 4 Z 3, § 45 Abs. 4 sowie 
§ 50 Abs. 12 bis 14, 16 und 17 mit 1. Jänner 2024 und 

  3. § 50 Abs. 8 letzter Satz mit 1. Juli 2024. 
Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

§ 50. (1) bis (7) ... § 50. (1) bis (7) ... 
(8) Von Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus direkten Leistungszusagen 

(§ 2 Z 2 Betriebspensionsgesetz, BGBl. Nr. 282/1990) des Österreichischen 
Rundfunks ist, soweit diese Ruhe- und Versorgungsgenüsse die jeweils geltende 
Höhe der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 1 und 3 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, 
überschreiten, für jene Anteile, welche den aus dem ASVG stammenden Teil 
übersteigen, ein Pensionssicherungsbeitrag zu leisten, der vom Österreichischen 
Rundfunk einzubehalten ist. Dies gilt auch für Sonderzahlungen. Der 
Pensionssicherungsbeitrag beträgt 

(8) Von Ruhe- und Versorgungsgenüssen aus direkten Leistungszusagen (§ 2 Z 2 
Betriebspensionsgesetz, BGBl. Nr. 282/1990) des Österreichischen Rundfunks ist, 
soweit diese Ruhe- und Versorgungsgenüsse die jeweils geltende Höhe der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 108 Abs. 1 und 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes – ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, überschreiten, für jene 
Anteile, welche den aus dem ASVG stammenden Teil übersteigen, ein 
Pensionssicherungsbeitrag zu leisten, der vom Österreichischen Rundfunk 
einzubehalten ist. Dies gilt auch für Sonderzahlungen. Der Pensionssicherungsbeitrag 
beträgt 

 1. 5% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 100% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt, aber nicht mehr als 150% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage beträgt, 

 1. 10% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 100% der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt, aber nicht mehr als 200% der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage beträgt, 

 2. 10% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 150% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt, aber nicht mehr als 
200% der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage beträgt, 

 

 3. 20% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 200% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt, aber nicht mehr als 300% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage beträgt, 

 2. 20% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 200% der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt, aber nicht mehr als 300% der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage beträgt, und 

 4. 25% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 300% 
der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt. 

 3. 25% für jenen Teil des Ruhe- und Versorgungsgenusses, der über 300% der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage liegt. 

(9) … (9) … 
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 (10) Bei Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Österreichischen 

Rundfunk stehen, dessen vertraglich vereinbarter Beginn vor dem 1. Jänner 2003 
liegt, darf der Anspruch auf Abfertigung 

  1. ab 1. Jänner 2029 nicht mehr als 190 vH, 
  2. ab 1. Jänner 2030 nicht mehr als 170 vH und 
  3. ab 1. Jänner 2031 nicht mehr als 150 vH 
 des gemäß § 23 Abs. 1 des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, zustehenden 

Betrages ausmachen. Für Beschäftigte, deren Pensionsantrittsalter vor dem 1. Jänner 
2029 erreicht wird oder in das Jahr 2029 (Z 1) oder in das Jahr 2030 (Z 2) fällt, die 
jedoch über den Zeitpunkt der Erreichung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters 
hinaus in einem Arbeitsverhältnis zum Österreichischen Rundfunk stehen, bleibt der 
zu diesem Zeitpunkt bestehende Anspruch auf Abfertigung aufrecht. Bestimmungen in 
Einzelvereinbarungen oder Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die von den 
Anordnungen in diesem Absatz abweichende Sonderregelungen für den Anspruch auf 
Abfertigung vorsehen, sind unwirksam. Die Ansprüche der journalistischen und 
programmgestaltenden Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks auf eine 
Abfertigung gemäß § 32 Abs. 6 bleiben von den Anordnungen in diesem Absatz 
unberührt. 

 (11) Bei Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Österreichischen 
Rundfunk stehen, dessen vertraglich vereinbarter Beginn vor dem 1. Jänner 2004 
liegt, gebühren ab 1. Jänner 2024 Ansprüche auf eine Wohnungs-, Familien- sowie 
Kinderzulage, unabhängig davon, ob diese auf Einzelvereinbarungen oder Normen 
der kollektiven Rechtsgestaltung beruhen, in der Höhe von 50 vH jenes Betrages, der 
in dem der Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 vorangehenden 
Kalendermonat gebührt. Ab 1. Jänner 2026 entfallen derartige Ansprüche zur Gänze. 
Durch den Wegfall oder die Beschränkung der Wohnungs-, Familien- sowie 
Kinderzulage darf sich das monatliche Gesamtentgelt, wie es ohne Wegfall oder 
Beschränkung der Wohnungs-, Familien- sowie Kinderzulage zustehen würde, jedoch 
nicht um mehr als 10 vH reduzieren. Bestimmungen in Einzelvereinbarungen oder 
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung, die von den Anordnungen in diesem Absatz 
abweichende Sonderregelungen für Ansprüche auf eine Wohnungs-, Familien- oder 
Kinderzulage vorsehen, sind unwirksam. 

 (12) Die Funktionsperiode der auch für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 
von der Regulierungsbehörde gemäß § 40 bestellten Prüfungskommission läuft 
unberührt weiter. 
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 (13) Bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 hat der Bundesminister für Finanzen im 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler 
  1. auf der Grundlage eines von der ORF-Beitrags Service GmbH vorgelegten 

Berichts über die Anwendung und Eignung der Regelungen zur Erhebung des 
ORF-Beitrags eine Evaluierung des ORF-Beitragssystems vorzunehmen, 
welche insbesondere das Fortlaufen der Bestimmungen gemäß § 31 Abs. 11 
und 12 berücksichtigt und 

  2. auf der Grundlage eines von der Regulierungsbehörde erstellten Berichts 
über die Anwendung der Verfahrensbestimmungen gemäß § 31 Abs. 11 bis 
16 und der bei der Entscheidung über die Erfüllung der in diesen 
Bestimmungen genannten Voraussetzungen heranzuziehenden Kriterien eine 
Evaluierung der Sachgerechtigkeit der gesetzlich geregelten Vorgaben 
vorzunehmen und gegebenenfalls Vorschläge für eine Anpassung der 
gesetzlichen Bestimmungen zu erstatten. 

 (14) Die beiden in Abs. 13 angeführten Evaluierungen sind der Bundesregierung 
zur Kenntnis zu bringen und dem Nationalrat und dem Bundesrat vorzulegen. 

 (15) Der Österreichische Rundfunk hat der Regulierungsbehörde für jene 
Online-Angebote, die er auf der Grundlage von § 4e Abs. 2 bis 4, 7 und 8 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 neu oder verändert bereitstellt, 
unverzüglich, spätestens aber bis zum 15. Oktober 2023 die neuen oder ergänzten 
Angebotskonzepte (§ 5a Abs. 1) zu übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat diese 
Angebotskonzepte nach Maßgabe des § 5a Abs. 2 bis zum 31. Dezember 2023 auf der 
Grundlage der im ersten Satz genannten Bestimmungen zu beurteilen. Die 
betreffenden Angebote sind keiner Auftragsvorprüfung zu unterziehen. 

 (16) Am 1. Jänner 2024 aufgrund eines genehmigten oder nicht untersagten 
Angebotskonzepts angebotene lineare Radioprogrammen dürfen auch nach diesem 
Zeitpunkt weiter angeboten werden. 

 (17) Die Bundesregierung hat bis 31. Dezember 2025 einen Bericht zu erstatten, 
der ein Zukunftskonzept enthält, das auf den Fortbestand des 
Radiosymphonieorchesters über den 31. Dezember 2026 hinaus abzielt. 
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Artikel 4 
Änderung der Fernmeldegebührenordnung 

ABSCHNITT XI ABSCHNITT XI 
Befreiungsbestimmungen Befreiungsbestimmungen 

§ 47. (1) Über Antrag sind von der Entrichtung § 47. 
 – der Rundfunkgebühr für Radio-Empfangseinrichtungen (§ 3 

Abs. 1 1. Untersatz RGG), 
 

 – der Rundfunkgebühr für Fernseh-Empfangseinrichtungen (§ 3 
Abs. 1 2. Untersatz RGG) 

 

zu befreien: (1) Über Antrag sind von der Entrichtung des ORF-Beitrags nach dem ORF-
Beitrags-Gesetz 2024, BGBl. I Nr. xxx/2023, zu befreien: 

 1. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung;  1. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung; 
 2. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. 

Nr. 313/1994; 
 2. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. 

Nr. 313/1994; 
 3. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 

diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 
versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand, 

 3. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 
diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 
versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand, 

 4. Bezieher von Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 

 4. Bezieher von Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, 

 5. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz,  5. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz, 
 6. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992,  6. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992, 
 7. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder 

der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln 
wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit. 

 7. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder 
der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln 
wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit, 

  8. Lehrlinge gemäß § 1 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 142/1969, sowie 

  9. gehörlose und schwer hörbehinderte Personen. 
(2) Über Antrag sind ferner zu befreien:  

 1. Von der Rundfunkgebühr für Radio- und Fernseh-  
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Empfangseinrichtungen 

 a) Blindenheime, Blindenvereine,  
 b) Pflegeheime für hilflose Personen,  

wenn der Rundfunk- oder Fernsehempfang diesen Personen zugute kommt.  

 2. Von der Rundfunkgebühr für Fernseh-Empfangseinrichtungen  
 a) Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen;  
 b) Heime für solche Personen,  

wenn der Fernsehempfang diesen Personen zugute kommt.  

(Anm.: Z 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 71/2003) (2) Unternehmer sind von der Beitragspflicht nach § 4 Abs. 1 des ORF-
Beitrags-Gesetzes 2024 befreit, wenn diese im vorangegangenen Kalenderjahr 
von der Kommunalsteuer gemäß § 8 Z 2 Kommunalsteuergesetz 1993 
(KommStG 1993), BGBl. I Nr. 819/1993, befreit waren. 

§ 48. (1) Die Zuerkennung einer Gebührenbefreiung an Personen nach § 47 
ist jedoch dann unzulässig, wenn das Haushalts-Nettoeinkommen den für die 
Gewährung einer Ausgleichszulage für einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt 
festgesetzten Richtsatz um mehr als 12% übersteigt. 

§ 48. (1) Die Zuerkennung einer Befreiung an Personen nach § 47 Abs. 1 ist 
jedoch dann unzulässig, wenn das Haushalts-Nettoeinkommen den für die 
Gewährung einer Ausgleichszulage für einen Ein- oder Mehrpersonenhaushalt 
festgesetzten Richtsatz um mehr als 12% übersteigt. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf die nach § 47 Abs. 2 Z 1 und Z 2 
lit. b anspruchsberechtigte Personengruppe keine Anwendung. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1, des § 49, des § 50 Abs. 1 bis Abs. 5 sowie 
der §§ 51 und 53 finden auf die nach § 47 Abs. 2 anspruchsberechtigte 
Personengruppe keine Anwendung. 

(3) ... (3) ... 
(4) ... (4) ... 
(5) Übersteigt das Nettoeinkommen die für eine Gebührenbefreiung 

maßgebliche Betragsgrenze nach Abs. 1, kann der Befreiungswerber als 
abzugsfähige Ausgaben geltend machen: 

(5) Übersteigt das Nettoeinkommen die für eine Befreiung maßgebliche 
Betragsgrenze nach Abs. 1, kann der Befreiungswerber als abzugsfähige 
Ausgaben geltend machen: 

 1. den Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten im Sinne des 
Mietrechtsgesetzes, des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und 
anderer vergleichbarer mieterschützender Gesetze, wobei eine gewährte 
Mietzinsbeihilfe anzurechnen ist; besteht kein Rechtsverhältnis nach dem 
Mietrechtsgesetz, dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz oder anderen 
vergleichbaren mieterschützenden Gesetzen, so ist ein monatlicher 
Pauschalbetrag in der Höhe von 140,00 Euro als Wohnaufwand 
anzurechnen, 

 1. den Hauptmietzins einschließlich der Betriebskosten im Sinne des 
Mietrechtsgesetzes, des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes und 
anderer vergleichbarer mieterschützender Gesetze, wobei eine gewährte 
Mietzinsbeihilfe anzurechnen ist; besteht kein Rechtsverhältnis nach dem 
Mietrechtsgesetz, dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz oder anderen 
vergleichbaren mieterschützenden Gesetzen, so ist ein monatlicher 
Pauschalbetrag in der Höhe von 140,00 Euro als Wohnaufwand 
anzurechnen, 

 2. anerkannte außergewöhnliche Belastungen im Sinne der §§ 34 und 35  2. anerkannte außergewöhnliche Belastungen im Sinne der §§ 34 und 35 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
des Einkommensteuergesetzes 1988, Ausgaben im Zusammenhang mit 
einer 24-Stunden-Betreuung können auch geltend gemacht werden, wenn 
der Bezug eines Zuschusses des Sozialministeriumservice zur 
Unterstützung der 24-Stunden Betreuung nachgewiesen wird. 

des Einkommensteuergesetzes 1988, Ausgaben im Zusammenhang mit 
einer 24-Stunden-Betreuung können auch geltend gemacht werden, wenn 
der Bezug eines Zuschusses des Sozialministeriumservice zur 
Unterstützung der 24-Stunden Betreuung nachgewiesen wird. 

 (6) Eine einem Antragsteller gewährte Befreiung von der Beitragspflicht 
nach § 47 Abs. 1 erstreckt sich auf alle Personen, die mit dem Antragsteller in 
einem gemeinsamen Haushalt wohnen. 

§ 49. Eine Gebührenbefreiung setzt ferner voraus: § 49. Eine Befreiung setzt ferner voraus: 
 1. Der Antragsteller muss an dem Standort, für welchen er die Befreiung 

von der Rundfunkgebühr beantragt, seinen Hauptwohnsitz haben, 
 1. Der Antragsteller muss an die Adresse, für welche er die Befreiung 

beantragt, seinen Hauptwohnsitz haben, 
 2. der Antragsteller muss volljährig sein,  2. der Antragsteller muss volljährig sein, 
 3. der Antragsteller darf nicht von anderen Personen zur Erlangung der 

Gebührenbefreiung vorgeschoben sein, 
 3. der Antragsteller darf nicht von anderen Personen zur Erlangung der 

Befreiung vorgeschoben sein, 
 4. eine Befreiung darf nur für die Wohnung des Antragstellers 

ausgesprochen werden. In Heimen oder Vereinen gemäß § 47 Abs. 2 
eingerichtete Gemeinschaftsräume gelten für Zwecke der Befreiung als 
Wohnung. 

 4. eine Befreiung darf nur für den Haushalt des Antragstellers 
ausgesprochen werden. 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungsgrundes ist vom Antragsteller 
nachzuweisen, und zwar: 

§ 50. (1) Das Vorliegen des Befreiungsgrundes ist vom Antragsteller 
nachzuweisen, und zwar: 

 1. in den Fällen des § 47 Abs. 1 durch den Bezug einer der dort genannten 
Leistungen, 

 1. in den Fällen des § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 durch den Bezug einer der dort 
genannten Leistungen, 

 2. im Falle der Gehörlosigkeit oder schweren Hörbehinderung durch eine 
ärztliche Bescheinigung oder durch einen vergleichbaren Nachweis über 
den Verlust des Gehörvermögens. 

 2. im Falle des § 47 Abs. 1 Z 8 durch Vorlage des Lehrvertrages sowie 

  3. im Falle des § 47 Abs. 1 Z 9 durch eine ärztliche Bescheinigung oder 
durch einen vergleichbaren Nachweis über den Verlust des 
Gehörvermögens. 

(2) Der Antragsteller hat anlässlich seines Antrages Angaben zum Namen, 
Vornamen und Geburtsdatum aller in seinem Haushalt lebenden Personen zu 
machen. Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist, sofern der Antragsteller und 
alle in seinem Haushalt lebenden Personen dem schriftlich zugestimmt haben, 
berechtigt, diese Angaben im Wege des ZMR auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen, wobei die Anschrift als Auswahlkriterium vorgesehen werden 
kann. 

(2) Der Antragsteller hat anlässlich seines Antrages Angaben zum Namen, 
Vornamen und Geburtsdatum aller in seinem Haushalt lebenden Personen zu 
machen. Die ORF-Beitrags Service GmbH ist, sofern der Antragsteller und alle in 
seinem Haushalt lebenden Personen dem schriftlich zugestimmt haben, 
berechtigt, diese Angaben im Wege des ZMR auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen, wobei die Anschrift als Auswahlkriterium vorgesehen werden 
kann. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Die Finanzbehörden haben der GIS Gebühren Info Service GmbH bei 

Vorliegen der Zustimmung der Betroffenen über Anfrage die 
Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen mitzuteilen; der Nachweis hat die Summe sämtlicher 
Einkünfte im Sinne von § 48 Abs. 3 zu umfassen. Unbeschadet des Vorliegens 
einer Zustimmung der Betroffenen dürfen Auskünfte über die 
Einkommensverhältnisse nur insoweit eingeholt und gegeben werden, als im 
Einzelfall berechtigte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit von 
Angaben des Antragstellers entstanden sind, die durch Befragung der Betroffenen 
voraussichtlich nicht ausgeräumt werden können. 

(3) Liegen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit von 
Angaben des Antragstellers vor, ist die ORF-Beitrags Service GmbH berechtigt, 
zum Zweck der Entscheidung über Befreiungsanträge eine Abfrage gemäß § 32 
Abs. 5 Transparenzdatenbankgesetz 2012 (TDBG 2012), BGBl. I Nr. 99/2012, 
aus der Transparenzdatenbank vorzunehmen. Die Gesellschaft ist dabei 
berechtigt, Einsicht zu nehmen 
 a) in das Einkommen nach § 5 TBDG 2012 des Antragstellers sowie der 

von diesem bekannt gegebenen Haushaltsmitglieder sowie 
 b) in Leistungen nach § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Antragstellers. Daten 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO 
des Antragstellers können eingesehen werden, soweit dies nach 
Maßgabe des § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 für Entscheidungen über 
Befreiungsanträge erforderlich ist. 

(4) Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller 
zur Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern. 

(4) Die ORF-Beitrags Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller zur 
Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern. 

(5) Die GIS Gebühren Info Service GmbH kann die in Betracht kommenden 
Träger der Sozialversicherung um Auskunft über das Bestehen der für die 
Befreiung maßgeblichen Voraussetzungen ersuchen, wenn berechtigte Zweifel an 
der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers bestehen; diese sind ihrerseits zur 
kostenfreien Auskunft verpflichtet. 

(5) Die ORF-Beitrags Service GmbH kann die in Betracht kommenden 
Träger der Sozialversicherung um Auskunft über das Bestehen der für die 
Befreiung maßgeblichen Voraussetzungen ersuchen, wenn berechtigte Zweifel an 
der Richtigkeit der Angaben des Antragstellers bestehen; diese sind ihrerseits zur 
kostenfreien Auskunft verpflichtet. 

 (5a) Die Gemeinden haben der Gesellschaft auf Verlangen mitzuteilen, ob 
der Unternehmer von der Kommunalsteuer nach § 8 Z 2 KommStG 1993 befreit 
ist. 

(6) ... (6) ... 
§ 51. (1) Befreiungsanträge sind unter Verwendung des hiefür aufgelegten 

Formulars bei der GIS Gebühren Info Service GmbH einzubringen. Dem Antrag 
sind die gemäß § 50 erforderlichen Nachweise anzuschließen. 

§ 51. (1) Befreiungsanträge sind unter Verwendung des hiefür aufgelegten 
Formulars bei der ORF-Beitrags Service GmbH einzubringen. Dem Antrag sind 
die gemäß § 50 erforderlichen Nachweise anzuschließen. 

(2) Die Gebührenbefreiung ist mit höchstens fünf Jahren zu befristen. Bei 
Festsetzen der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, die Dauer und den 
Überprüfungszeitraum der in § 47 genannten Anspruchsberechtigung zu nehmen. 

(2) Die Befreiung ist mit höchstens fünf Jahren zu befristen. Bei Festsetzen 
der Befristung ist insbesondere Bedacht auf die Art, die Dauer und den 
Überprüfungszeitraum der in § 47 genannten Anspruchsberechtigung zu nehmen. 

(3) Der Wegfall der Voraussetzung für die Gebührenbefreiung ist der GIS 
Gebühren Info Service GmbH anzuzeigen. Die von den Rundfunkgebühren 
befreite Person oder Institution hat der GIS Gebühren Info Service GmbH 

(3) Der Wegfall der Voraussetzung für die Befreiung ist der ORF-Beitrags 
Service GmbH anzuzeigen. Die vom ORF-Beitrag befreite Person oder Institution 
hat der ORF-Beitrags Service GmbH jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den Umständen der Anspruchsberechtigung 
zu geben. 

Umständen der Anspruchsberechtigung zu geben. 

(4) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Gebührenbefreiung hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid 
die Entziehung der Gebührenbefreiung rückwirkend mit jenem Zeitpunkt 
auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die Gebührenbefreiung 
weggefallen ist. Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. 
Meldepflichten des Abs. 3 hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels 
Bescheid die Gebührenbefreiung zu entziehen. 

(4) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Befreiung hat die ORF-Beitrags Service GmbH mittels Bescheid die Entziehung 
der Befreiung rückwirkend mit jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die 
Voraussetzung für die Befreiung weggefallen ist. Im Falle der Verletzung der 
Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten des Abs. 3 hat die ORF-Beitrags 
Service GmbH mittels Bescheid die Befreiung zu entziehen. 

 (5) Diese Daten sind längstens 15 Jahre aufzubewahren und nach Ablauf 
dieser Frist zu löschen. 

§ 53. Die Gebührenbefreiung erlischt durch: § 53. Die Befreiung erlischt durch: 
 - Verzicht oder Tod des Inhabers der Gebührenbefreiung,  - Verzicht oder Tod des Inhabers der Befreiung, 
 - die Meldung der Beendigung des Betriebes von 

Rundfunkempfangseinrichtungen, 
 - Abmeldung des Hauptwohnsitzes oder der Betriebstätte, 

 - Ablauf des Befreiungszeitraumes,  - Ablauf des Befreiungszeitraumes, 
 - Entziehung nach § 51 Abs. 4.  - Entziehung nach § 51 Abs. 4. 
 § 54. § 47, § 48 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 5 und Abs. 6, § 49, § 50 Abs. 1 bis 

Abs. 5a, § 51 Abs. 1 bis Abs. 5 und § 53 in der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2023 
treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 

Artikel 6 
Änderung des Fernsprechentgeltzuschussgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Anspruchsberechtigter Personenkreis Anspruchsberechtigter Personenkreis 

§ 3. (1) … § 3. (1) … 
(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 

Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt: 

(2) Sofern die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben (Z 1) bzw. vom 
Antragsteller glaubhaft gemacht worden sind (Z 2 und 3), haben über Antrag 
folgende Personen Anspruch auf Zuschussleistungen zum Fernsprechentgelt: 

 1. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 
diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 

 1. Bezieher von Leistungen nach pensionsrechtlichen Bestimmungen oder 
diesen Zuwendungen vergleichbare sonstige wiederkehrende Leistungen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand; versorgungsrechtlicher Art der öffentlichen Hand; 

 2. Bezieher von Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977; 

 2. Bezieher von Leistungen nach dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977; 

 3. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz;  3. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz; 
 4. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. 

Nr. 313/1994; 
 4. Bezieher von Beihilfen nach dem Arbeitsmarktservicegesetz, BGBl. 

Nr. 313/1994; 
 5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992;  5. Bezieher von Beihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992; 
 6. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder 

der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln 
wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit; 

 6. Bezieher von Leistungen und Unterstützungen aus der Sozialhilfe oder 
der freien Wohlfahrtspflege oder aus sonstigen öffentlichen Mitteln 
wegen sozialer Hilfsbedürftigkeit; 

 7. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung;  7. Bezieher von Pflegegeld oder einer vergleichbaren Leistung; 
 8. Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern die technische 

Ausgestaltung des Zuganges zum öffentlichen Kommunikationsnetz eine 
Nutzung für sie ermöglicht; 

 8. Gehörlose und schwer hörbehinderte Personen, sofern die technische 
Ausgestaltung des Zuganges zum öffentlichen Kommunikationsnetz eine 
Nutzung für sie ermöglicht; 

  9. Lehrlinge gemäß § 1 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 142/1969; 

sofern das Haushalts-Nettoeinkommen gemäß § 2 Abs. 2 und § 2 Abs. 3 dieser 
Personen den für die Gewährung einer Ausgleichszulage für einen Ein- oder 
Mehrpersonenhaushalt festgesetzten Richtsatz um nicht mehr als 12% übersteigt. 

sofern das Haushalts-Nettoeinkommen gemäß § 2 Abs. 2 und § 2 Abs. 3 dieser 
Personen den für die Gewährung einer Ausgleichszulage für einen Ein- oder 
Mehrpersonenhaushalt festgesetzten Richtsatz um nicht mehr als 12% übersteigt. 

(3) … (3) … 
Verfahren Verfahren 

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der GIS Gebühren Info Service 
GmbH einzubringen. Darin hat der Antragsteller insbesondere den gemäß § 11 
vertraglich verpflichteten Betreiber anzugeben, bei welchem er beabsichtigt, eine 
allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen. 

§ 4. (1) Anträge auf Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt sind unter 
Verwendung des hiefür aufgelegten Formulars bei der ORF-Beitrags Service 
GmbH einzubringen. Darin hat der Antragsteller insbesondere den gemäß § 11 
vertraglich verpflichteten Betreiber anzugeben, bei welchem er beabsichtigt, eine 
allenfalls zuerkannte Zuschussleistung einzulösen. 

(2) bis (3) … (2) bis (3) … 
(4) Die Einkommensverhältnisse des Antragstellers und aller mit ihm im 

gemeinsamen Haushalt lebenden Personen sind durch ein Zeugnis des 
Finanzamtes nachzuweisen. Der Nachweis hat die Summe sämtlicher Einkünfte 
im Sinne des § 2 Abs. 2 und Abs. 3 zu umfassen. 

(4) Liegen berechtigte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit von 
Angaben des Antragstellers vor, ist die ORF-Beitrags Service GmbH berechtigt, 
zum Zweck der Entscheidung über Befreiungsanträge eine Abfrage gemäß § 32 
Abs. 5 Transparenzdatenbank 2012 (TDBG 2012) BGBl. I Nr. 99/2012, aus der 
Transparenzdatenbank vorzunehmen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, 
Einsicht zu nehmen 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) in das Einkommen nach § 5 TBDG 2012 des Antragstellers sowie der 

von diesem bekannt gegebenen Haushaltsmitglieder sowie 
 b) in Leistungen nach § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 des Antragstellers. Daten 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO 
des Antragstellers können eingesehen werden, soweit dies nach 
Maßgabe des § 47 Abs. 1 Z 1 bis 7 für Entscheidungen über 
Befreiungsanträge erforderlich ist. 

(5) Die GIS Gebühren Info Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller 
zur Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern. 

(5) Die ORF-Beitrags Service GmbH ist berechtigt, den Antragsteller zur 
Vorlage sämtlicher für die Berechnung des Haushalts-Nettoeinkommens 
erforderlichen Urkunden aufzufordern. 

(6) Die GIS Gebühren Info Service GmbH darf die ermittelten Daten 
ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwenden; sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Daten nur im zulässigen Umfang verwendet 
werden und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen. 

(6) Die ORF-Beitrags Service GmbH darf die ermittelten Daten 
ausschließlich zum Zweck der Vollziehung dieses Bundesgesetzes verwenden; sie 
hat dafür Sorge zu tragen, dass die Daten nur im zulässigen Umfang verwendet 
werden und hat Vorkehrungen gegen Missbrauch zu treffen. 

Höhe der Zuschussleistung sowie Höhe des als Wohnaufwand 
anzurechnenden Pauschalbetrages 

Höhe der Zuschussleistung sowie Höhe des als Wohnaufwand 
anzurechnenden Pauschalbetrages 

§ 6. (1) Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 
zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch 
die vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen. 

§ 6. (1) Die Höhe der dem einzelnen Anspruchsberechtigten monatlich 
zustehenden Zuschussleistung ist vom Bundesminister für Finanzen durch 
Verordnung festzulegen. Dabei sind jedenfalls der voraussichtliche Kreis der 
Anspruchsberechtigten und die Entwicklung der Fernsprechentgelte, aber auch 
die vom Bund bisher erbrachten Leistungen, zu berücksichtigen. 

(1a) Die Höhe des Pauschalbetrages gemäß § 2 Abs. 3 ist vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. 

(1a) Die Höhe des Pauschalbetrages gemäß § 2 Abs. 3 ist vom 
Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. 

(2) In der Verordnung ist für die Tätigkeit der GIS Gebühren Info Service 
GmbH nach diesem Bundesgesetz eine angemessene Vergütung festzusetzen. 

(2) In der Verordnung ist für die Tätigkeit der ORF-Beitrags Service GmbH 
nach diesem Bundesgesetz eine angemessene Vergütung festzusetzen. 

Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflicht Auskunfts-, Vorlage- und Meldepflicht 
§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der GIS Gebühren Info 

Service GmbH jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung zu geben. 

§ 7. (1) Die begünstigte Person oder Institution hat der ORF-Beitrags 
Service GmbH jederzeit auf Verlangen Auskünfte zu den Umständen der 
Anspruchsberechtigung zu geben. 

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die 
Zuschussleistung ist von der begünstigten Person oder Institution der GIS 

(2) Der Wegfall auch nur einer der Voraussetzungen für die 
Zuschussleistung ist von der begünstigten Person oder Institution der ORF-
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gebühren Info Service GmbH unverzüglich zu melden. Beitrags Service GmbH unverzüglich zu melden. 

Zuständigkeit Zuständigkeit 
§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 

Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid 
zu entscheiden, in welchem hinsichtlich der Höhe der Zuschussleistung auf die 
Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist. 

§ 9. (1) Über einen Antrag auf Zuschussleistungen zu den 
Fernsprechentgelten hat die ORF-Beitrags Service GmbH mittels Bescheid zu 
entscheiden, in welchem hinsichtlich der Höhe der Zuschussleistung auf die 
Verordnung gemäß § 6 hinzuweisen ist. 

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die GIS Gebühren Info Service 
GmbH mittels Bescheid die Entziehung der Zuschussleistung rückwirkend mit 
jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die 
Zuschussleistung weggefallen ist. 

(2) Im Falle des Wegfalles auch nur einer der Voraussetzungen für eine 
Zuschussleistung zu den Fernsprechentgelten hat die ORF-Beitrags Service 
GmbH mittels Bescheid die Entziehung der Zuschussleistung rückwirkend mit 
jenem Zeitpunkt auszusprechen, an dem die Voraussetzung für die 
Zuschussleistung weggefallen ist. 

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid die 
Zuschussleistung zu entziehen. 

(3) Im Falle der Verletzung der Auskunfts-, Vorlage- bzw. Meldepflichten 
des § 7 hat die ORF-Beitrags Service GmbH mittels Bescheid die 
Zuschussleistung zu entziehen. 

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der GIS Gebühren Info Service GmbH mittels Bescheid zurückzufordern, 
wenn der Zuschussempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, 
bewusste Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der 
Meldepflicht (§ 7 Abs. 2) herbeigeführt hat oder wenn er erkennen musste, dass 
die Zuschussleistung nicht gebührt. 

(4) Zu Unrecht bezogene Zuschussleistungen (§ 7 Abs. 2, § 9 Abs. 2) sind 
von der ORF-Beitrags Service GmbH mittels Bescheid zurückzufordern, wenn 
der Zuschussempfänger den Bezug durch bewusst unwahre Angaben, bewusste 
Verschweigung wesentlicher Tatsachen oder Verletzung der Meldepflicht (§ 7 
Abs. 2) herbeigeführt hat oder wenn er erkennen musste, dass die 
Zuschussleistung nicht gebührt. 

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist 
die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der GIS 
Gebühren Info Service GmbH gestundet werden. Wenn die Verpflichtung zum 
Ersatz zu Unrecht bezogener Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten 
würde oder wenn das Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, 
die in keinem Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann 
die GIS Gebühren Info Service GmbH von der Hereinbringung absehen. 

(5) Ist die Rückzahlung auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Ersatzpflichtigen oder nach der Lage des Falles nicht möglich oder unbillig, ist 
die Abstattung in Raten zu bewilligen oder kann die Forderung von der ORF-
Beitrags Service GmbH gestundet werden. Wenn die Verpflichtung zum Ersatz 
zu Unrecht bezogener Zuschussleistungen eine besondere Härte bedeuten würde 
oder wenn das Verfahren mit Kosten oder Weiterungen verbunden wäre, die in 
keinem Verhältnis zur zu Unrecht bezogenen Leistung stehen würden, kann die 
ORF-Beitrags Service GmbH von der Hereinbringung absehen. 

(6) Gegen Bescheide der GIS Gebühren Info Service GmbH und wegen 
Verletzung ihrer Entscheidungspflicht in Verwaltungssachen kann Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 

(6) Gegen Bescheide der ORF-Beitrags Service GmbH und wegen 
Verletzung ihrer Entscheidungspflicht in Verwaltungssachen kann Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. 

(7) Unbeschadet der Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, unterliegt die 
Tätigkeit der Gesellschaft der Aufsicht des Bundesministers für Verkehr, 

(7) Unbeschadet der Rechte der Generalversammlung gemäß dem Gesetz 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906, unterliegt die 
Tätigkeit der Gesellschaft der Aufsicht des Bundesministers für Finanzen. Die 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Innovation und Technologie. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind bei der 
Besorgung der ihnen nach diesem Bundesgesetz zukommenden Aufgaben an die 
Weisungen des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie 
gebunden. Dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sind 
von der Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu geben und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bei der Besorgung der ihnen nach diesem 
Bundesgesetz zukommenden Aufgaben an die Weisungen des Bundesministers 
für Finanzen gebunden. Dem Bundesminister für Finanzen sind von der 
Geschäftsführung alle zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu 
geben und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

(8) ... (8) ... 
Einlösen der Zuschussleistung Einlösen der Zuschussleistung 

§ 10. (1) ... § 10. (1) ... 
(2) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat der 

GIS Gebühren Info Service GmbH für die von ihr ausgezahlten 
Zuschussleistungen einen Betrag von jährlich bis zu 54 504 625 Euro zu erstatten. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat der ORF-Beitrags Service GmbH 
für die von ihr ausgezahlten Zuschussleistungen einen Betrag von jährlich bis zu 
54 504 625 Euro zu erstatten. 

Vertragliche Vereinbarung mit den Betreibern Vertragliche Vereinbarung mit den Betreibern 
§ 11. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat mit 

interessierten Betreibern vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen Vorlage 
von Bescheiden gemäß § 9 Abs. 1 Leistungen im Wert der durch die Verordnung 
gemäß § 6 festgesetzten Zuschussleistung an den im Bescheid genannten 
Anspruchsberechtigten erbringen. Weiters ist in einem derartigen Vertrag 
festzuhalten, dass den Betreibern die entsprechenden Beträge periodisch durch 
die GIS Gebühren Info Service GmbH refundiert werden. Gleichzeitig ist die 
dabei einzuhaltende Vorgangsweise festzulegen. 

§ 11. Der Bundesminister für Finanzen hat mit interessierten Betreibern 
vertraglich zu vereinbaren, dass diese gegen Vorlage von Bescheiden gemäß § 9 
Abs. 1 Leistungen im Wert der durch die Verordnung gemäß § 6 festgesetzten 
Zuschussleistung an den im Bescheid genannten Anspruchsberechtigten 
erbringen. Weiters ist in einem derartigen Vertrag festzuhalten, dass den 
Betreibern die entsprechenden Beträge periodisch durch die ORF-Beitrags 
Service GmbH refundiert werden. Gleichzeitig ist die dabei einzuhaltende 
Vorgangsweise festzulegen. 

Information Information 
§ 12. (1) Der GIS Gebühren Info Service GmbH obliegt ferner die 

umfassende Information der Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Zuerkennung 
von Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten gemäß § 11. 

§ 12. (1) Der ORF-Beitrags Service GmbH obliegt ferner die umfassende 
Information der Öffentlichkeit über die Möglichkeit der Zuerkennung von 
Zuschussleistungen zu den Fernsprechentgelten gemäß § 11. 

(2) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hat der GIS Gebühren 
Info Service GmbH die ihr gemäß § 133 des Telekommunikationsgesetzes 2021, 
BGBl. I Nr. 190/2021, angezeigten Entgelte mitzuteilen. 

(2) Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH hat der ORF-Beitrags 
Service GmbH die ihr gemäß § 133 des Telekommunikationsgesetzes 2021, 
BGBl. I Nr. 190/2021, angezeigten Entgelte mitzuteilen. 

(3) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat die 
Vertragsabschlüsse mit den Betreibern im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu 
veröffentlichen. 

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat die Vertragsabschlüsse mit den 
Betreibern im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu veröffentlichen. 

Vollziehung 
Vollziehung 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 15. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 

für Verkehr, Innovation und Technologie betraut, sofern in Abs. 2 nicht anderes 
bestimmt wird. 

 

(2) Mit der Vollziehung des § 6 ist der Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

 

 § 15. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für 
Finanzen betraut. 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 
§ 16. (1) bis (7) ... § 16. (1) bis (7) ... 

 (8) § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1, 4, 5 und 6, § 6 Abs. 1, 1a und 2, § 7 Abs. 1 und 2, 
§ 9 Abs. 1, 2, 3 4, 5, 6 und 7, § 10 Abs. 2, § 11, § 12 Abs. 1, 2 und 3, sowie § 15 in 
der Fassung BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 

Artikel 7 
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2017 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung  

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 
§ 9. (1) ... 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 
§ 9. (1) ... 

 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich nach Abzug 
der Rückvergütungen und der für eine Mitwirkung bei der Abgabeneinhebung 
allenfalls gebührenden Vergütungen und bei der Einkommensteuer nach Abzug 
des im § 39 Abs. 2 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 genannten 
Betrages, der dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen ist 
(Abgeltungsbetrag), ergibt. Nebenansprüche im Sinne der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, unterliegen nicht der Teilung. Vor der Teilung sind bei der 
Umsatzsteuer abzuziehen: 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich nach Abzug 
der Rückvergütungen und der für eine Mitwirkung bei der Abgabeneinhebung 
allenfalls gebührenden Vergütungen und bei der Einkommensteuer nach Abzug 
des im § 39 Abs. 2 lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 genannten 
Betrages, der dem Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zuzuweisen ist 
(Abgeltungsbetrag), ergibt. Nebenansprüche im Sinne der Bundesabgabenordnung, 
BGBl. Nr. 194/1961, unterliegen nicht der Teilung. Vor der Teilung sind bei der 
Umsatzsteuer abzuziehen: 

 

 1. für den Bund ein Betrag in Höhe der Ausgaben des Bundes für die 
Beihilfen gemäß den §§ 1 bis 3 des Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetzes, BGBl. Nr. 746/1996, 

 1. für den Bund ein Betrag in Höhe der Ausgaben des Bundes für die 
Beihilfen gemäß den §§ 1 bis 3 des Gesundheits- und Sozialbereich-
Beihilfengesetzes, BGBl. Nr. 746/1996, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
  1a. ein Betrag in Höhe der Ausgaben des Bundes gemäß § 31 Abs. 11 bis 16 

des ORF-Gesetzes, BGBl. Nr. 379/1984, 
 

 2. für Zwecke der Gesundheitsförderung, -aufklärung und -information ein 
Betrag in Höhe von 7 250 000 Euro jährlich, 

 3. ein Betrag in Höhe der Ausgaben gemäß dem Pflegefondsgesetz, BGBl. I 
Nr. 57/2011, mit Ausnahme der Mittel gemäß § 2 Abs. 2a des 
Pflegefondsgesetzes für die Erweiterung der Angebote der Hospiz- und 
Palliativbetreuung, zur Finanzierung dieser Ausgaben, 

 4. ein Betrag in Höhe der Ausgaben für die Förderung der 
Siedlungswasserwirtschaft gemäß § 17 des Umweltförderungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 185/1993, soweit diese Ausgaben nicht ohnehin aus dem 
Reinvermögen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zu bedecken 
sind. 

Vor der Teilung sind dem Aufkommen an Einkommensteuer folgende Beträge 
hinzuzurechnen: im Jahr 2020: 200 Millionen Euro, im Jahr 2021: 500 Millionen 
Euro, im Jahr 2022: 1 150 Millionen Euro und ab dem Jahr 2023: 1 250 Millionen 
Euro. 
Unter Nettoaufkommen ist der Abgabenertrag nach Abzug und Hinzurechnung 
dieser Beträge zu verstehen. 

 2. für Zwecke der Gesundheitsförderung, -aufklärung und -information ein 
Betrag in Höhe von 7 250 000 Euro jährlich, 

 3. ein Betrag in Höhe der Ausgaben gemäß dem Pflegefondsgesetz, BGBl. I 
Nr. 57/2011, mit Ausnahme der Mittel gemäß § 2 Abs. 2a des 
Pflegefondsgesetzes für die Erweiterung der Angebote der Hospiz- und 
Palliativbetreuung, zur Finanzierung dieser Ausgaben, 

 4. ein Betrag in Höhe der Ausgaben für die Förderung der 
Siedlungswasserwirtschaft gemäß § 17 des Umweltförderungsgesetzes, 
BGBl. I Nr. 185/1993, soweit diese Ausgaben nicht ohnehin aus dem 
Reinvermögen des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zu bedecken 
sind. 

Vor der Teilung sind dem Aufkommen an Einkommensteuer folgende Beträge 
hinzuzurechnen: im Jahr 2020: 200 Millionen Euro, im Jahr 2021: 500 Millionen 
Euro, im Jahr 2022: 1 150 Millionen Euro und ab dem Jahr 2023: 1 250 Millionen 
Euro. 
Unter Nettoaufkommen ist der Abgabenertrag nach Abzug und Hinzurechnung 
dieser Beträge zu verstehen. 

 

(3) ... (3) ...  

§ 13. (1) Den Ländern und Gemeinden gebühren monatliche Vorschüsse auf 
die ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Ertragsanteile. Diese 
Vorschüsse sind nach dem Ertrag der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, 
hinsichtlich der Abzüge gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 nach den Ausgaben des Bundes im 
zweitvorangegangenen Monat zu bemessen. Abweichungen sind nur bei den 
Vorschüssen für die Monate Jänner und Februar zur Verhinderung von 
Übergenüssen oder Guthaben zulässig. Den Abzügen gemäß § 10 Abs. 3 sind die 
für das laufende Jahr geschätzten Zahlungserfordernisse zugrunde zu legen. Die 
endgültige Abrechnung hat auf Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes zu 
erfolgen; doch muss, sobald die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen 
Haushaltsjahres der Bundesfinanzverwaltung vorliegen, spätestens aber bis Ende 
März, eine Zwischenabrechnung durchgeführt werden und müssen hiebei – 
vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung – den Ländern und Gemeinden 
allfällige Restguthaben flüssig gemacht sowie allfällige Übergenüsse im Wege der 
Einbehaltung von den Ertragsanteilevorschüssen hereingebracht werden. 

§ 13. (1) Den Ländern und Gemeinden gebühren monatliche Vorschüsse auf 
die ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Ertragsanteile. Diese 
Vorschüsse sind nach dem Ertrag der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, 
hinsichtlich der Abzüge gemäß § 9 Abs. 2 Z 1 und 1a nach den Ausgaben des 
Bundes im zweitvorangegangenen Monat zu bemessen. Abweichungen sind nur 
bei den Vorschüssen für die Monate Jänner und Februar zur Verhinderung von 
Übergenüssen oder Guthaben zulässig. Den Abzügen gemäß § 10 Abs. 3 sind die 
für das laufende Jahr geschätzten Zahlungserfordernisse zugrunde zu legen. Die 
endgültige Abrechnung hat auf Grund des Rechnungsabschlusses des Bundes zu 
erfolgen; doch muss, sobald die vorläufigen Ergebnisse des abgelaufenen 
Haushaltsjahres der Bundesfinanzverwaltung vorliegen, spätestens aber bis Ende 
März, eine Zwischenabrechnung durchgeführt werden und müssen hiebei – 
vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung – den Ländern und Gemeinden 
allfällige Restguthaben flüssig gemacht sowie allfällige Übergenüsse im Wege der 
Einbehaltung von den Ertragsanteilevorschüssen hereingebracht werden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) bis (4) ... (2) bis (4) ...  

C. Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben 
§ 16. (1) Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben sind insbesondere: 

 1. die Grundsteuer; 
 2. die Kommunalsteuer; 
 3. ab dem Jahr 2018 der Wohnbauförderungsbeitrag; 
 4. Zweitwohnsitzabgaben; 
 5. die Feuerschutzsteuer; 
 6. Fremdenverkehrsabgaben; 
 7. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf Besitz und Pachtung von Jagd- 

und Fischereirechten) sowie Jagd- und Fischereikartenabgaben; 
 8. Mautabgaben für die Benützung von Höhenstraßen von besonderer 

Bedeutung, die nicht vorwiegend der Verbindung von ganzjährig 
bewohnten Siedlungen mit dem übrigen Verkehrsnetz, sondern unter 
Überwindung größerer Höhenunterschiede der Zugänglichmachung von 
Naturschönheiten dienen; 

 9. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des 
Ertrages; 

 10. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidmung des Ertrages, insbesondere 
Abgaben für die Errichtung und den Betrieb von 
Rundfunkempfangseinrichtungen (zB Fernsehschilling), 
Kriegsopferabgaben, Sportförderungsabgaben (zB Kultur- und 
Sportschilling); 

C. Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben 
§ 16. (1) Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben sind insbesondere: 

 1. die Grundsteuer; 
 2. die Kommunalsteuer; 
 3. ab dem Jahr 2018 der Wohnbauförderungsbeitrag; 
 4. Zweitwohnsitzabgaben; 
 5. die Feuerschutzsteuer; 
 6. Fremdenverkehrsabgaben; 
 7. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf Besitz und Pachtung von Jagd- 

und Fischereirechten) sowie Jagd- und Fischereikartenabgaben; 
 8. Mautabgaben für die Benützung von Höhenstraßen von besonderer 

Bedeutung, die nicht vorwiegend der Verbindung von ganzjährig 
bewohnten Siedlungen mit dem übrigen Verkehrsnetz, sondern unter 
Überwindung größerer Höhenunterschiede der Zugänglichmachung von 
Naturschönheiten dienen; 

 9. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des 
Ertrages; 

 10. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidmung des Ertrages, insbesondere 
Sportförderungsabgaben; 

 

  10a. Abgaben auf Wohnsitze und Betriebsstätten im Sinne des ORF-Beitrags-
Gesetzes 2024, BGBl. I Nr. xxx/2023; 

 

 11. Abgaben für das Halten von Tieren; 
 12. Abgaben von freiwilligen Feilbietungen; 
 13. Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden 

und des darüber befindlichen Luftraumes; 
 14. Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern; 
 15. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen; 
 16. die Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben; 

 11. Abgaben für das Halten von Tieren; 
 12. Abgaben von freiwilligen Feilbietungen; 
 13. Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden 

und des darüber befindlichen Luftraumes; 
 14. Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern; 
 15. Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen; 
 16. die Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben; 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 17. Eingabengebühren für Anträge an die in Angelegenheiten der 

Nachprüfung im Rahmen der Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber 
im Sinne des Art. 14b Abs. 2 Z 2 B-VG betrauten Behörden der Länder; 

 18. Abgaben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in 
Kurzparkzonen gemäß § 25 der Straßenverkehrsordnung 1960 – 
StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960. 

(2) Die im Abs. 1 unter Z 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 15 und 18 angeführten 
Abgaben sowie die unter Abs. 1 Z 16 angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben 
sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 

(3) Ist eine ausschließliche Landes(Gemeinde)abgabe vom Entgelt zu 
bemessen, so gehört die Umsatzsteuer nicht zur Bemessungsgrundlage. 

 17. Eingabengebühren für Anträge an die in Angelegenheiten der 
Nachprüfung im Rahmen der Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber 
im Sinne des Art. 14b Abs. 2 Z 2 B-VG betrauten Behörden der Länder; 

 18. Abgaben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in 
Kurzparkzonen gemäß § 25 der Straßenverkehrsordnung 1960 – 
StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960. 

(2) Die im Abs. 1 unter Z 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 15 und 18 angeführten 
Abgaben sowie die unter Abs. 1 Z 16 angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben 
sind ausschließliche Gemeindeabgaben. 

(3) Ist eine ausschließliche Landes(Gemeinde)abgabe vom Entgelt zu 
bemessen, so gehört die Umsatzsteuer nicht zur Bemessungsgrundlage. 

Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 
§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
(1a) bis (1b) ... 

Inkrafttreten, Sonderbestimmungen 
§ 30. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2017 in Kraft. 
(1a) bis (1b) ... 
(1c) § 9 Abs. 2 Z 1a, § 13 Abs. 1 und § 16 Abs. 1 Z 10 und 10a in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ...  
 

Artikel 8 
Änderung des KommAustria-Gesetzes 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Regulierungsbehörde Regulierungsbehörde 

Einrichtung und Mitglieder der KommAustria Einrichtung und Mitglieder der KommAustria 
§ 3. (1) ... § 3. (1) ... 
(2) Der Vorsitzende, der Vorsitzende-Stellvertreter und die weiteren 

Mitglieder werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung 
für die Dauer von sechs Jahren bestellt. Eine Weiterbestellung ist zulässig. Dem 
Vorschlag hat eine Ausschreibung zur allgemeinen Bewerbung voranzugehen. 
Die Ausschreibung ist vom Bundeskanzler zu veranlassen und im „Amtsblatt zur 

(2) Der Vorsitzende, der Vorsitzende-Stellvertreter und die weiteren Mitglieder 
werden vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung für die Dauer 
von sechs Jahren bestellt. Eine Weiterbestellung ist zulässig. Dem Vorschlag hat eine 
Ausschreibung zur allgemeinen Bewerbung voranzugehen. Die Ausschreibung ist 
vom Bundeskanzler zu veranlassen und auf der elektronischen Verlautbarungs- und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Wiener Zeitung“ kundzumachen. Informationsplattform des Bundes kundzumachen. 

(3) und (4) ... (3) und (4) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH 

Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post 
§ 17a. (1) Der Geschäftsführer der RTR-GmbH für den Fachbereich 

Telekommunikation und Post wird von der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus für eine Amtszeit von mindestens drei Jahren aus einem 
Kreis von aufgrund ihrer Verdienste, Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen 
fachlich anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten bestellt. Eine 
Weiterbestellung ist zulässig. Der Bestellung hat eine Ausschreibung zur 
allgemeinen Bewerbung voranzugehen. Die Ausschreibung ist von der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zu veranlassen 
und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ kundzumachen. 

§ 17a. (1) Der Geschäftsführer der RTR-GmbH für den Fachbereich 
Telekommunikation und Post wird von der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus für eine Amtszeit von mindestens drei Jahren aus einem 
Kreis von aufgrund ihrer Verdienste, Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen 
fachlich anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten bestellt. Eine Weiterbestellung 
ist zulässig. Der Bestellung hat eine Ausschreibung zur allgemeinen Bewerbung 
voranzugehen. Die Ausschreibung ist von der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus zu veranlassen und auf der elektronischen Verlautbarungs- 
und Informationsplattform des Bundes kundzumachen. 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 
(7) Feststellungen gemäß Abs. 6 Z 5 bis 10 sind vom jeweils zuständigen 

Organ zu begründen und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ zu veröffentlichen. 
Auf Antrag des Geschäftsführers ist ein Feststellungsbescheid zu erlassen. 

(7) Feststellungen gemäß Abs. 6 Z 5 bis 10 sind vom jeweils zuständigen Organ 
zu begründen und auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform 
des Bundes zu veröffentlichen. Auf Antrag des Geschäftsführers ist ein 
Feststellungsbescheid zu erlassen. 

(8) ... (8) ... 

2a. Abschnitt 2a. Abschnitt 
Servicestelle Servicestelle 

Medienkompetenz Medienkompetenz 
§ 20a. (1) ... § 20a. (1) ... 
(2) Zur Finanzierung der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Abschnitt 

sind der RTR-GmbH jährlich 0,05 Millionen Euro von den Einnahmen aus den 
Gebühren nach § 3 Abs. 1 RGG zusätzlich zum nach § 35 Abs. 1 zu leistenden 
Beitrag per 31. Jänner zu überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz sind 

(2) Zur Finanzierung der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Abschnitt sind der 
RTR-GmbH jährlich 0,05 Millionen Euro vom Bund zusätzlich zum nach § 35 Abs. 1 
zu leistenden Beitrag per 31. Jänner zu überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und letzter 
Satz sind anzuwenden. 
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anzuwenden. 

(3) ... (3) ... 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Förderungen und Selbstkontrolle Förderungen und Selbstkontrolle 

Digitalisierungsfonds, Ziele, Aufbringung der Mittel Digitalisierungsfonds, Ziele, Aufbringung der Mittel 
§ 21. (1) Zur Förderung digitaler Übertragungstechniken und digitaler 

Anwendungen auf Basis europäischer Standards in Zusammenhang mit 
Rundfunkprogrammen sind der RTR-GmbH jährlich 0,5 Millionen Euro von den 
Einnahmen aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG per 30. Jänner zu 
überweisen. Die Mittel sind von der RTR-GmbH unter einem Konto mit der 
Bezeichnung „Digitalisierungsfonds“ nutzbringend anzulegen und vom 
Geschäftsführer für den Fachbereich Medien nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu verwalten. 

§ 21. (1) Zur Förderung digitaler Übertragungstechniken und digitaler 
Anwendungen auf Basis europäischer Standards in Zusammenhang mit 
Rundfunkprogrammen sind der RTR-GmbH jährlich 0,5 Millionen Euro vom Bund 
per 30. Jänner zu überweisen. Die Mittel sind von der RTR-GmbH unter einem Konto 
mit der Bezeichnung „Digitalisierungsfonds“ nutzbringend anzulegen und vom 
Geschäftsführer für den Fachbereich Medien nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu verwalten. 

(2) ... (2) ... 
Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks 

§ 29. (1) Zur Förderung des privaten nichtkommerziellen Rundfunks und 
seiner Inhalte sind der RTR-GmbH jährlich 5 Millionen Euro von den Einnahmen 
aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG in zwei gleich hohen Teilbeträgen per 
30. Jänner und 30. Juni zu überweisen. Diese Mittel sind von der RTR-GmbH 
unter einem Konto mit der Bezeichnung „Fonds zur Förderung des 
nichtkommerziellen Rundfunks“ nutzbringend anzulegen und vom 
Geschäftsführer für den Fachbereich Medien nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes zu verwenden. 

§ 29. (1) Zur Förderung des privaten nichtkommerziellen Rundfunks und seiner 
Inhalte sind der RTR-GmbH jährlich 5 Millionen Euro vom Bund in zwei gleich 
hohen Teilbeträgen per 30. Jänner und 30. Juni zu überweisen. Diese Mittel sind von 
der RTR-GmbH unter einem Konto mit der Bezeichnung „Fonds zur Förderung des 
nichtkommerziellen Rundfunks“ nutzbringend anzulegen und vom Geschäftsführer 
für den Fachbereich Medien nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes zu verwenden. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks 

§ 30. (1) Zur Förderung der Vielfalt der privaten Rundfunkprogramme und 
ihrer Inhalte sind der RTR-GmbH jährlich 20 Millionen Euro von den Einnahmen 
aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG zu überweisen, wobei 50 vH der Mittel 
per 30. Jänner und jeweils 25 vH der Mittel per 30. Juni und per 30. Dezember zu 
überweisen sind. Diese Mittel sind von der RTR-GmbH unter einem Konto mit 
der Bezeichnung „Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks“ 

§ 30. (1) Zur Förderung der Vielfalt der privaten Rundfunkprogramme und ihrer 
Inhalte sind der RTR-GmbH jährlich 20 Millionen Euro vom Bund zu überweisen, 
wobei 50 vH der Mittel per 30. Jänner und jeweils 25 vH der Mittel per 30. Juni und 
per 30. Dezember zu überweisen sind. Diese Mittel sind von der RTR-GmbH unter 
einem Konto mit der Bezeichnung „Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks“ 
(„Privatrundfunkfonds“) nutzbringend anzulegen und vom Geschäftsführer für den 
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(„Privatrundfunkfonds“) nutzbringend anzulegen und vom Geschäftsführer für 
den Fachbereich Medien nach Maßgabe dieser Bestimmung und der hierzu 
erlassenen Richtlinien zu verwenden. 

Fachbereich Medien nach Maßgabe dieser Bestimmung und der hierzu erlassenen 
Richtlinien zu verwenden. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
Förderung der Selbstkontrolle zum Schutz Minderjähriger Förderung der Selbstkontrolle zum Schutz Minderjähriger 

§ 32b. (1) Zur Unterstützung bei der Bewältigung des Aufwands der 
Selbstkontrolle in Bezug auf die Einstufung von Inhalten, die die körperliche, 
geistige oder sittliche Entwicklung Minderjähriger beeinträchtigen können (§ 39 
AMD-G), sind der KommAustria jährlich 0,075 Millionen Euro von den 
Einnahmen aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG zusätzlich zum nach § 35 
Abs. 1 zu leistenden Beitrag per 31. Jänner zu überweisen; § 35 Abs. 1 dritter und 
letzter Satz sind anzuwenden. § 33 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2, 3 und 4 sind 
anzuwenden. 

§ 32b. (1) Zur Unterstützung bei der Bewältigung des Aufwands der 
Selbstkontrolle in Bezug auf die Einstufung von Inhalten, die die körperliche, geistige 
oder sittliche Entwicklung Minderjähriger beeinträchtigen können (§ 39 AMD-G), 
sind der KommAustria jährlich 0,075 Millionen Euro vom Bund zusätzlich zum nach 
§ 35 Abs. 1 zu leistenden Beitrag per 31. Jänner zu überweisen; § 35 Abs. 1 dritter 
und letzter Satz sind anzuwenden. § 33 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 2, 3 und 4 sind 
anzuwenden. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen Kommunikation Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen Kommunikation 

§ 33. (1) Zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation sind der KommAustria jährlich 0,075 Millionen Euro von den 
Einnahmen aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG per 31. Jänner zu 
überweisen. Die Mittel sind von der KommAustria unter einem Konto mit der 
Bezeichnung „Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation“ nutzbringend anzulegen und nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu verwalten. 

§ 33. (1) Zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation sind der KommAustria jährlich 0,075 Millionen Euro vom Bund per 
31. Jänner zu überweisen. Die Mittel sind von der KommAustria unter einem Konto 
mit der Bezeichnung „Fonds zur Förderung der Selbstkontrolle bei der kommerziellen 
Kommunikation“ nutzbringend anzulegen und nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen zu verwalten. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 

4. Abschnitt 4. Abschnitt 
Finanzierung der Tätigkeiten Finanzierung der Tätigkeiten 

Finanzierung und Verwaltung der Finanzmittel für den Fachbereich Medien Finanzierung und Verwaltung der Finanzmittel für den Fachbereich Medien 
§ 35. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 

Z 1 und 2, Z 4 bis 11, Z 13 und Abs. 2 und § 13 Abs. 4 Z 1 lit. d sowie des gemäß 
§ 39a entstehenden Aufwandes der KommAustria (Abs. 14) sowie des in 
Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 sowie Abs. 6a Z 1 und 2 
und Abs. 7 entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im Fachbereich Medien 

§ 35. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Z 1 
und 2, Z 4 bis 11, Z 13 und Abs. 2 und § 13 Abs. 4 Z 1 lit. d sowie des gemäß § 39a 
entstehenden Aufwandes der KommAustria (Abs. 14) sowie des in Erfüllung der 
Aufgaben nach § 17 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 sowie Abs. 6a Z 1 und 2 und Abs. 7 
entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im Fachbereich Medien dienen einerseits 
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dienen einerseits Finanzierungsbeiträge und andererseits Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 
2 250 000 Euro jährlich ist der RTR-GmbH in zwei gleich hohen Teilbeträgen per 
30. Jänner und 30. Juni zu überweisen und ist aus Einnahmen aus den Gebühren 
gemäß § 3 Abs. 1 RGG aufzubringen. Über die Verwendung dieser Mittel ist von 
der KommAustria und der RTR-GmbH jährlich bis 30. April des Folgejahres dem 
Bundeskanzler zu berichten und ein Rechnungsabschluss vorzulegen. Die 
Gesamtsumme des durch Finanzierungsbeiträge zu leistenden übrigen Aufwandes 
der RTR-GmbH darf jährlich höchstens 3 500 000 Euro betragen. Die genannten 
Beträge vermindern oder erhöhen sich ab dem Jahr 2022 in jenem Maße, in dem 
sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2020 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert hat. 

Finanzierungsbeiträge und andererseits Mittel aus dem Bundeshaushalt. Der Zuschuss 
aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 2 250 000 Euro jährlich ist der RTR-GmbH in 
zwei gleich hohen Teilbeträgen per 30. Jänner und 30. Juni zu überweisen. Über die 
Verwendung dieser Mittel ist von der KommAustria und der RTR-GmbH jährlich bis 
30. April des Folgejahres dem Bundeskanzler zu berichten und ein 
Rechnungsabschluss vorzulegen. Die Gesamtsumme des durch Finanzierungsbeiträge 
zu leistenden übrigen Aufwandes der RTR-GmbH darf jährlich höchstens 
3 500 000 Euro betragen. Die genannten Beträge vermindern oder erhöhen sich ab 
dem Jahr 2022 in jenem Maße, in dem sich der von der Bundesanstalt Statistik 
Österreich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2020 oder der an seine Stelle tretende 
Index des Vorjahres verändert hat. 

(1a) bis (2) ... (1a) bis (2) ... 
(3) Die Finanzierungsbeiträge sind im Verhältnis des jeweiligen Umsatzes 

des Beitragspflichtigen zum branchenspezifischen Gesamtumsatz zu bemessen 
und einzuheben, wobei mit Ausnahme des Programmentgelts (§ 31 ORF-G) alle 
im Inland aus der Veranstaltung von Rundfunk und dem Anbieten eines 
Mediendienstes erzielten Umsätze für die Berechnung heranzuziehen sind. 

(3) Die Finanzierungsbeiträge sind im Verhältnis des jeweiligen Umsatzes des 
Beitragspflichtigen zum branchenspezifischen Gesamtumsatz zu bemessen und 
einzuheben, wobei mit Ausnahme des ORF-Beitrags (§ 31 ORF-G) alle im Inland aus 
der Veranstaltung von Rundfunk und dem Anbieten eines Mediendienstes erzielten 
Umsätze für die Berechnung heranzuziehen sind. 

(4) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 fließen der RTR-GmbH zu. Die Summe 
der Einnahmen aus den eingehobenen Finanzierungsbeiträgen hat möglichst der 
Höhe des Finanzierungsaufwandes für die Aufgaben der RTR-GmbH abzüglich 
der Einnahmen aus den Gebühren gemäß § 3 Abs. 1 RGG zu entsprechen. 
Allfällige Überschüsse oder Fehlbeträge des Vorjahres sind bei der Festlegung 
der Finanzierungsbeiträge im darauf folgenden Jahr zu berücksichtigen. Bei der 
Verwendung der Einnahmen sind die Grundsätze der Sparsamkeit, 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzuhalten. Die RTR-GmbH hat jeweils 
bis zum 10. Dezember ein Budget mit den Planwerten für das kommende Jahr zu 
erstellen und auf ihrer Website zu veröffentlichen. Den Beitragspflichtigen ist 
Gelegenheit einzuräumen, zu diesem Budget Stellung zu nehmen. 

(4) Die Einnahmen gemäß Abs. 1 fließen der RTR-GmbH zu. Die Summe der 
Einnahmen aus den eingehobenen Finanzierungsbeiträgen hat möglichst der Höhe des 
Finanzierungsaufwandes für die Aufgaben der RTR-GmbH abzüglich des Zuschusses 
aus dem Bundeshaushalt zu entsprechen. Allfällige Überschüsse oder Fehlbeträge des 
Vorjahres sind bei der Festlegung der Finanzierungsbeiträge im darauf folgenden Jahr 
zu berücksichtigen. Bei der Verwendung der Einnahmen sind die Grundsätze der 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit einzuhalten. Die RTR-GmbH 
hat jeweils bis zum 10. Dezember ein Budget mit den Planwerten für das kommende 
Jahr zu erstellen und auf ihrer Website zu veröffentlichen. Den Beitragspflichtigen ist 
Gelegenheit einzuräumen, zu diesem Budget Stellung zu nehmen. 

(5) bis (14) ... (5) bis (14) ... 
Beitragspflicht für Video-Sharing-Plattform-Anbieter Beitragspflicht für Video-Sharing-Plattform-Anbieter 

§ 35a. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgabe nach § 2 Abs. 1 
Z 14 entstehenden Aufwandes einschließlich des damit in Zusammenhang 
stehenden Aufwands gemäß § 39a der KommAustria sowie des in Erfüllung der 

§ 35a. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgabe nach § 2 Abs. 1 Z 14 
entstehenden Aufwandes einschließlich des damit in Zusammenhang stehenden 
Aufwands gemäß § 39a der KommAustria sowie des in Erfüllung der Aufgaben nach 
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Aufgaben nach § 17 Abs. 6a Z 3 entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im 
Fachbereich Medien dienen im Verhältnis von 2:1 einerseits 
Finanzierungsbeiträge der nach § 54c AMD-G erfassten Plattform-Anbieter und 
andererseits Mittel aus dem Bundeshaushalt. Hierzu sind der RTR-GmbH jährlich 
0,065 Millionen Euro von den Einnahmen aus den Gebühren nach § 3 Abs. 1 
RGG zusätzlich zum nach § 35 Abs. 1 zu leistenden Beitrag per 31. Jänner zu 
überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz ist anzuwenden. 

§ 17 Abs. 6a Z 3 entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im Fachbereich Medien 
dienen im Verhältnis von 2:1 einerseits Finanzierungsbeiträge der nach § 54c 
AMD-G erfassten Plattform-Anbieter und andererseits Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Hierzu sind der RTR-GmbH jährlich 0,065 Millionen Euro vom 
Bund zusätzlich zum nach § 35 Abs. 1 zu leistenden Beitrag per 31. Jänner zu 
überweisen. § 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz ist anzuwenden. 

(2) ... (2) ... 
§ 44. (1) bis (33a)… § 44. (1) bis (33a)… 

 (33b) § 3 Abs. 2, § 17a Abs. 1 und 7, § 20a Abs. 2, § 21 Abs. 1, § 26 Abs. 1, § 29 
Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 32b Abs. 1, § 33 Abs. 1, § 35 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 46 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 46. Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt, soweit sie nicht der 

Bundesregierung oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie obliegt, dem Bundeskanzler. Die Vollziehung der § 21 Abs. 1 erster 
Satz, § 26 Abs. 1 erster Satz, § 29 Abs. 1 erster Satz, § 30 Abs. 1 erster Satz, § 33 
Abs. 1 erster Satz, § 34 Abs. 1 zweiter Satz, § 34a Abs. 1 zweiter Satz und § 35 
Abs. 1 zweiter Satz obliegt dem Bundesminister für Finanzen. 

§ 46. Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt, soweit sie nicht der 
Bundesregierung oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
obliegt, dem Bundeskanzler. 

Artikel 9 
Änderung des Kommunikationsplattformen-Gesetzes 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Aufsicht und Sanktionen Aufsicht und Sanktionen 

Aufsichtsbehörde, Beschwerdestelle, Finanzierungsbeiträge Aufsichtsbehörde, Beschwerdestelle, Finanzierungsbeiträge 
§ 8. (1) bis (2a) ... § 8. (1) bis (2a) ... 
(3) Zur Finanzierung des in Erfüllung der in diesem Bundesgesetz geregelten 

Aufgaben der KommAustria und der RTR-GmbH entstehenden Aufwands dienen 
im Verhältnis von 2:1 einerseits Finanzierungsbeiträge der nach diesem 
Bundesgesetz erfassten Diensteanbieter und andererseits Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Hierzu ist aus dem Bundeshaushalt ein Zuschuss in der Höhe 

(3) Zur Finanzierung des in Erfüllung der in diesem Bundesgesetz geregelten 
Aufgaben der KommAustria und der RTR-GmbH entstehenden Aufwands dienen im 
Verhältnis von 2:1 einerseits Finanzierungsbeiträge der nach diesem Bundesgesetz 
erfassten Diensteanbieter und andererseits Mittel aus dem Bundeshaushalt. Hierzu ist 
aus dem Bundeshaushalt ein Zuschuss in der Höhe von 80 000 Euro zusätzlich zum 
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von 80 000 Euro aus den Einnahmen aus den Gebühren nach § 3 Abs. 1 des 
Rundfunkgebührengesetzes – RGG, BGBl. I Nr. 159/1999, zusätzlich zum nach 
§ 35 Abs. 1 KOG zu leistenden Beitrag jährlich per 30. Jänner zu überweisen. 
§ 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz KOG ist anzuwenden. 

nach § 35 Abs. 1 KOG zu leistenden Beitrag jährlich per 30. Jänner zu überweisen. 
§ 35 Abs. 1 dritter und letzter Satz KOG ist anzuwenden. 

(4) ... (4) ... 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes von dessen Bestimmungen 
erfassten Diensteanbieter müssen die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Verpflichtungen bis zum 31. März 2021, später hinzutretende Diensteanbieter 
innerhalb von drei Monaten ab der Aufnahme der Tätigkeit umgesetzt haben. 

§ 14. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2021 in Kraft. Die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes von dessen Bestimmungen 
erfassten Diensteanbieter müssen die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Verpflichtungen bis zum 31. März 2021, später hinzutretende Diensteanbieter 
innerhalb von drei Monaten ab der Aufnahme der Tätigkeit umgesetzt haben. 

 (2) Die Absatzbezeichnung in § 14 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2023 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft; § 8 Abs. 3 in 
der Fassung des genannten Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

Artikel 10 
Änderungen des Fernseh-Exklusivrechtegesetzes 

Verpflichtungen der Fernsehveranstalter Verpflichtungen der Fernsehveranstalter 
§ 3. (1) Für den Fall, dass ein Fernsehveranstalter ausschließliche 

Übertragungsrechte an einem in einer gemäß § 4 erlassenen Verordnung 
genannten Ereignis erworben hat, hat er zu ermöglichen, dass dieses Ereignis in 
einem frei zugänglichen Fernsehprogramm in Österreich von mindestens 70 vH 
der rundfunkgebührpflichtigen oder von dieser befreiten Rundfunkteilnehmer 
entsprechend der in der Verordnung festgesetzten Weise (direkte oder 
zeitversetzte Sendung, Gesamt- oder Teilberichterstattung) verfolgt werden kann. 
Als zeitversetzt im Sinne dieses Absatzes gilt ein Zeitraum von höchstens 24 
Stunden, gerechnet ab dem Beginn eines Ereignisses bis zum Beginn der 
Sendung. 

§ 3. (1) Für den Fall, dass ein Fernsehveranstalter ausschließliche 
Übertragungsrechte an einem in einer gemäß § 4 erlassenen Verordnung genannten 
Ereignis erworben hat, hat er zu ermöglichen, dass dieses Ereignis in einem frei 
zugänglichen Fernsehprogramm in Österreich von mindestens 70 vH der zur 
Entrichtung des ORF-Beitrags verpflichteten oder der von der Entrichtung befreiten 
Personen (§§ 3 bis 6 des ORF-Beitrags-Gesetzes 2024, BGBl. I Nr. yyy/2023) 
entsprechend der in der Verordnung festgesetzten Weise (direkte oder zeitversetzte 
Sendung, Gesamt- oder Teilberichterstattung) verfolgt werden kann. Als zeitversetzt 
im Sinne dieses Absatzes gilt ein Zeitraum von höchstens 24 Stunden, gerechnet ab 
dem Beginn eines Ereignisses bis zum Beginn der Sendung. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 
§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 2001 in Kraft. § 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. August 2001 in Kraft. 
(2) §§ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 samt Überschriften in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010 treten mit 1. Oktober 2010 in Kraft. 
(2) §§ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11 samt Überschriften in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2010 treten mit 1. Oktober 2010 in Kraft. 
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(3) § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2013 tritt mit 

1. Jänner 2014 in Kraft. 
(3) § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2013 tritt mit 1. Jänner 

2014 in Kraft. 
 (4) § 3 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2023 tritt mit 

1. Jänner 2024 in Kraft. 
Artikel 12 

Änderungen des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

1. Abschnitt 
Allgemeines 

… …. 
2. Abschnitt 

Künstler-Sozialversicherungsfonds 
2. Abschnitt 

Künstler-Sozialversicherungsfonds 
 …  … 
 § 5. Aufbringung der Mittel  § 5. Finanzierung 
  § 5a Abgaben 
 …  … 

Aufbringung der Mittel Finanzierung 
§ 5. Die Mittel des Fonds werden aufgebracht durch: § 5. Die Finanzierung des Fonds erfolgt aus: 

 1. Abgaben gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 und 3 
Kunstförderungsbeitragsgesetz 1981, BGBl. Nr. 573; 

 1. Abgaben gemäß § 5a; 

 2. Beiträge des Bundes entsprechend der im Bundesfinanzgesetz hiefür 
vorgesehenen Mittel; 

 2. Zuwendungen, die der Bund dem Fonds zur Erfüllung seiner Aufgaben 
nach Maßgabe der im jeweiligen Bundesfinanzgesetz für diese Zwecke 
vorgesehenen Mittel leistet; 

 3. Rückzahlungen von Zuschüssen;  3. Rückzahlungen von Zuschüssen; 
 4. Sonstige Rückflüsse und Zinserträgnisse aus Fondsmitteln;  4. Sonstigen Rückflüssen und Zinserträgnissen aus Fondsmitteln; 
 5. Sonstige Einnahmen;  5. Sonstigen öffentlichen oder privaten Zuwendungen; 
 6. Freiwillige Zuwendungen.  6. Sonstigen Einnahmen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 Abgaben 
 § 5a. (1) Nach diesem Gesetz sind folgende Abgaben zu entrichten: 
  1. vom gewerblichen Betreiber einer Kabelrundfunkanlage für jeden 

Empfangsberechtigten von Rundfunksendungen monatlich ein Beitrag 
von 0,25 Euro; 

  2. von demjenigen, der als Erster im Inland gewerbsmäßig entgeltlich 
durch Verkauf oder Vermietung Geräte, die zum Empfang von 
Rundfunksendungen über Satelliten bestimmt sind, 
(Satellitenreceiver, -decoder) in den Verkehr bringt, eine einmalige 
Abgabe von 8,72 Euro je Gerät. Ausgenommen sind jene Geräte 
(Decoder), die ausschließlich zum Empfang von Weitersendungen von 
Rundfunkprogrammen geeignet sind. 

 (2) Die Abgaben gemäß Abs. 1 sind Bundesabgaben, deren Einhebung dem 
Fonds obliegt. Dabei hat der Fonds das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, anzuwenden. Über 
Beschwerden gegen Bescheide des Künstler-Sozialversicherungsfonds entscheidet 
das Bundesverwaltungsgericht. Zur Durchführung des Inkassos kann sich der 
Fonds der Leistungen Dritter bedienen. Zur Eintreibung der Abgaben ist dem 
Fonds die Einbringung im Verwaltungswege gewährt (§ 3 Abs. 3 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1991, BGBl. Nr. 53). Sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde ist der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport. 

 (3) Die Abgabe gemäß Abs. 1 Z 1 ist auf Grund der Anzahl der 
Empfangsberechtigten zum Stichtag 1. März für das zweite und dritte Quartal 
eines Kalenderjahres und zum Stichtag 1. September für das vierte Quartal und 
das erste Quartal des darauf folgenden Kalenderjahres zu bemessen. Die 
Betreiber der Kabelrundfunkanlage haben zu diesem Zweck mit Stichtag 1. März 
bis zum 15. März und mit Stichtag 1. September bis zum 15. September dem 
Fonds die Anzahl der Empfangsberechtigten mitzuteilen. Sind diese Mitteilungen 
schlüssig, kann der Fonds mit Mandatsbescheid gemäß § 57 AVG die Abgabe 
bemessen. 

 (4) Die Abgabe gemäß Abs. 1 Z 2 ist entsprechend der Anzahl der in einem 
Quartal eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachten Geräte im Nachhinein zu 
bemessen. Die Abgabepflichtigen haben innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
des jeweiligen Quartals dem Fonds die Anzahl der in den Verkehr gebrachten 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Geräte mitzuteilen. Abs. 3 letzter Satz findet Anwendung. 

 (5) Die Abgabepflichtigen haben innerhalb von vier Wochen nach 
Zustellung des Bescheides die vorgeschriebenen Abgaben an den Fonds zu 
leisten. Dies gilt auch, wenn die Vorschreibung durch Mandatsbescheid erfolgt 
ist und kein Rechtmittel dagegen erhoben wurde. Erfolgt die Einzahlung nicht 
innerhalb dieser Frist, so ist ein Säumniszuschlag von 2% des nicht zeitgerecht 
entrichteten Abgabenbetrages zu entrichten. Hinsichtlich der Verjährung der 
Abgaben ist § 238 der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, 
anzuwenden. Wer Geräte gemäß Abs. 1 Z 2 im Inland gewerbsmäßig entgeltlich, 
jedoch nicht als Erster in den Verkehr bringt, haftet für die Abgabe wie ein Bürge 
und Zahler. 

 (6) Abgabepflichtigen, die den Mitteilungspflichten gemäß Abs. 3 und 4 nicht 
rechtzeitig nachkommen, kann der Fonds einen Zuschlag bis zu 10% der 
festgesetzten Abgabe (Verspätungszuschlag) auferlegen, wenn die Verspätung 
nicht entschuldbar ist. 

 (7) Von den Abgaben gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 sind die Unternehmen in jenen 
Kalenderjahren befreit, in denen die nach diesen Bestimmungen insgesamt zu 
leistende Abgabe den Betrag von 872 Euro nicht übersteigt. 

 (8) Auf die Erhebung von Abgaben, bei denen der Abgabenanspruch bis zum 
31. Dezember 2023 entstanden ist, sind die Bestimmungen des 
Kunstförderungsbeitragsgesetzes 1981, BGBl. Nr. 573/1981, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 149/2020 und in der Fassung der 
Kundmachung BGBl. I Nr. 194/2021, anzuwenden. 

Kuratorium Kuratorium 
§ 7. (1) Das Kuratorium besteht aus neun Mitgliedern. Die Mitglieder § 7. (1) Das Kuratorium besteht aus neun Mitgliedern. Die Mitglieder 

werden wie folgt bestellt: werden wie folgt bestellt: 
 1. drei Mitglieder durch den Bundeskanzler,  1. drei Mitglieder durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 

Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, 
 2. ein Mitglied durch die Bundesministerin/den Bundesminister für Soziales 

und Konsumentenschutz, 
 2. ein Mitglied durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 
 3. bis 6. …  3. bis 6. … 

(2) Den Vorsitzenden und den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kuratoriums bestellt der Bundeskanzler aus dem Kreis der Mitglieder gemäß 

(2) Den Vorsitzenden und den Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Kuratoriums bestellt die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Abs. 1 Z 1. Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus dem Kreis der Mitglieder gemäß Abs. 1 

Z 1. 
(3) und (4) … (3) und (4) … 
(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 

des Bundeskanzlers bedarf. 
(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung 

der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen 
Dienst und Sport bedarf. 

(6) Die Mitglieder des Kuratoriums haben Anspruch auf eine dem Zeit- und 
Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die durch den Bundeskanzler 
festzulegen ist. 

(6) Die Mitglieder des Kuratoriums haben Anspruch auf eine dem Zeit- und 
Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die durch die Bundesministerin bzw. 
den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport festzulegen 
ist. 

Aufgaben des Kuratoriums Aufgaben des Kuratoriums 
§ 8. (1) Das Kuratorium hat den Geschäftsführer des Fonds in seiner 

wirtschaftlichen Gestion zu überwachen. Die Mitglieder des Kuratoriums sind 
dem Fonds gegenüber verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Die Zuständigkeit der Kurien und 
die Aufsichtsbefugnisse des Bundeskanzlers bleiben unberührt. 

§ 8. (1) Das Kuratorium hat den Geschäftsführer des Fonds in seiner 
wirtschaftlichen Gestion zu überwachen. Die Mitglieder des Kuratoriums sind 
dem Fonds gegenüber verpflichtet, bei ihrer Tätigkeit die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Die Zuständigkeit der Kurien und 
die Aufsichtsbefugnisse der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bleiben unberührt. 

(2) Das Kuratorium hat den Bundeskanzler zu informieren, wenn es das 
Wohl des Fonds erfordert. 

(2) Das Kuratorium hat die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu informieren, wenn es das Wohl 
des Fonds erfordert. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
(5) Dem Kuratorium obliegen insbesondere folgende Aufgaben: (5) Dem Kuratorium obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 1. Erstattung von Vorschlägen an den Bundeskanzler zur Bestellung des 
Geschäftsführers; 

 1. Erstattung von Vorschlägen an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur 
Bestellung des Geschäftsführers; 

 2. und 3. …  2. und 3. … 
 4. Beschlussfassung über das Jahresbudget für das nächstfolgende 

Kalenderjahr und Vorlage an den Bundeskanzler bis Ende August des 
laufenden Jahres; 

 4. Beschlussfassung über das Jahresbudget für das nächstfolgende 
Kalenderjahr und Vorlage an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bis Ende 
August des laufenden Jahres; 

 5. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Fonds und 
Berichterstattung darüber an den Bundeskanzler; 

 5. Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Fonds und 
Berichterstattung darüber an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport; 
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 6. bis 9. …  6. bis 9. … 
 10. Beschlussfassung über  10. Beschlussfassung über 
 a) die Antragstellung an den Bundeskanzler zur Abberufung des 

Geschäftsführers mit Zweidrittelmehrheit; 
 a) die Antragstellung an die Bundesministerin bzw. den Bundesminister 

für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur Abberufung des 
Geschäftsführers mit Zweidrittelmehrheit; 

 b) Beschlussfassung über die Antragstellung an den Bundeskanzler auf 
Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums; 

 b) Beschlussfassung über die Antragstellung an die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und 
Sport auf Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums; 

 c) die Erstattung von Vorschlägen an den Bundeskanzler zur Anpassung 
des Beitragszuschusses gemäß § 18 Abs. 2 bis spätestens Ende August 
des laufenden Kalenderjahres. 

 c) die Erstattung von Vorschlägen an die Bundesministerin bzw. den 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur 
Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 Abs. 2 bis spätestens 
Ende August des laufenden Kalenderjahres. 

(6) Im Bericht des Kuratoriums gemäß Abs. 5 Z 5 an den Bundeskanzler ist 
mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang es die Geschäftsführung des 
Fonds während des Geschäftsjahres geprüft hat und ob diese Prüfungen nach 
ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben 
haben. 

(6) Im Bericht des Kuratoriums gemäß Abs. 5 Z 5 an die Bundesministerin 
bzw. den Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ist 
mitzuteilen, in welcher Art und in welchem Umfang es die Geschäftsführung des 
Fonds während des Geschäftsjahres geprüft hat und ob diese Prüfungen nach 
ihrem abschließenden Ergebnis zu wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben 
haben. 

(7) Das Kuratorium hat den Bundeskanzler unverzüglich über eine 
notwendige Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 zu berichten, wenn 
dies für eine ausgeglichene Gebarung des Fonds erforderlich ist. 

(7) Das Kuratorium hat die Bundesministerin bzw. den Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport unverzüglich über eine notwendige 
Anpassung des Beitragszuschusses gemäß § 18 zu berichten, wenn dies für eine 
ausgeglichene Gebarung des Fonds erforderlich ist. 

Geschäftsführer Geschäftsführer 
§ 10. (1) Der Geschäftsführer des Fonds wird vom Bundeskanzler auf 

Vorschlag des Kuratoriums auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Bei der 
Bestellung und beim Abschluss des Anstellungsvertrages sind das 
Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, und die hiezu ergangenen 
Vertragsschablonen der Bundesregierung anzuwenden. 

§ 10. (1) Der Geschäftsführer des Fonds wird von der Bundesministerin bzw. 
vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport auf 
Vorschlag des Kuratoriums auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Bei der 
Bestellung und beim Abschluss des Anstellungsvertrages sind das 
Stellenbesetzungsgesetz, BGBl. I Nr. 26/1998, und die hiezu ergangenen 
Vertragsschablonen der Bundesregierung anzuwenden. 

(2) Die Bestellung zum Geschäftsführer kann unbeschadet der 
Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen auf Vorschlag des 
Kuratoriums durch den Bundeskanzler aus wichtigen Gründen jederzeit 
widerrufen werden. 

(2) Die Bestellung zum Geschäftsführer kann unbeschadet der 
Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen auf Vorschlag des 
Kuratoriums durch der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus wichtigen Gründen jederzeit widerrufen 
werden. 
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(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

Künstlerkommission Künstlerkommission 
§ 11. (1) Die Künstlerkommission besteht aus Kurien, welche die Aufgaben 

der Künstlerkommission im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit wahrnehmen. 
Es besteht eine Kurie für Literatur, eine Kurie für Musik, eine Kurie für bildende 
Kunst, eine Kurie für darstellende Kunst, eine Kurie für Filmkunst, eine 
allgemeine Kurie für die zeitgenössischen Ausformungen der Bereiche der Kunst 
sowie je eine Berufungskurie. 

§ 11. (1) Die Künstlerkommission besteht aus Kurien, welche die Aufgaben 
der Künstlerkommission im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit wahrnehmen. 
Es besteht eine Kurie für Literatur, eine Kurie für Musik, eine Kurie für bildende 
Kunst, eine Kurie für darstellende Kunst, eine Kurie für Filmkunst, eine 
allgemeine Kurie für die zeitgenössischen Ausformungen der Bereiche der Kunst 
sowie je eine Berufungskurie. 

(2) … (2) … 
(3) Die Vorsitzenden und Stellvertreter werden vom Bundeskanzler aus dem 

Kreise rechts- und/oder fachkundiger Bediensteter des Bundeskanzleramtes 
bestellt. 

(3) Die Vorsitzenden und Stellvertreter werden von der Bundesministerin 
bzw. vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport aus 
dem Kreise rechts- und/oder fachkundiger Bediensteter des Bundesministeriums 
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bestellt. 

(4) Von den Mitgliedern gemäß Abs. 2 Z 3 wird je ein Mitglied von den 
durch Verordnung des Bundeskanzlers bestimmten repräsentativen 
Künstlervertretungen und Verwertungsgesellschaften entsendet. Für jedes dieser 
Mitglieder ist ein Ersatzmitglied namhaft zu machen, das bei Verhinderung des 
Mitgliedes dieses in den Sitzungen der Kurie vertritt. Die Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) müssen die für die Erstellung der Gutachten einschlägigen 
Fachkenntnisse aufweisen. Macht eine Künstlervertretung oder 
Verwertungsgesellschaft von ihrem Entsenderecht nicht binnen einem Monat 
nach Aufforderung durch den Geschäftsführer Gebrauch, so kann der 
Geschäftsführer für die betreffende Funktionsperiode der Kurie die entsprechende 
Bestellung vornehmen. 

(4) Von den Mitgliedern gemäß Abs. 2 Z 3 wird je ein Mitglied von den 
durch Verordnung der Bundesministerin bzw. des Bundesministers für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport bestimmten repräsentativen 
Künstlervertretungen und Verwertungsgesellschaften entsendet. Für jedes dieser 
Mitglieder ist ein Ersatzmitglied namhaft zu machen, das bei Verhinderung des 
Mitgliedes dieses in den Sitzungen der Kurie vertritt. Die Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) müssen die für die Erstellung der Gutachten einschlägigen 
Fachkenntnisse aufweisen. Macht eine Künstlervertretung oder 
Verwertungsgesellschaft von ihrem Entsenderecht nicht binnen einem Monat 
nach Aufforderung durch den Geschäftsführer Gebrauch, so kann der 
Geschäftsführer für die betreffende Funktionsperiode der Kurie die entsprechende 
Bestellung vornehmen. 

(5) bis (9) … (5) bis (9) … 
Verschwiegenheitspflicht Verschwiegenheitspflicht 

§ 12. (1) … § 12. (1) … 
(2) Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflichtung tritt nur 

insoweit ein, als eine Entbindung von dieser Verpflichtung erfolgt ist. Die 
Entbindung der Mitglieder der Kurien und der Bediensteten des Fonds erfolgt 
durch den Geschäftsführer; die Entbindung des Geschäftsführers und der 
Mitglieder des Kuratoriums erfolgt durch den Bundeskanzler. 

(2) Eine Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflichtung tritt nur 
insoweit ein, als eine Entbindung von dieser Verpflichtung erfolgt ist. Die 
Entbindung der Mitglieder der Kurien und der Bediensteten des Fonds erfolgt 
durch den Geschäftsführer; die Entbindung des Geschäftsführers und der 
Mitglieder des Kuratoriums erfolgt durch die Bundesministerin bzw. den 
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Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 

(3) … (3) … 
Elektronische Datenverarbeitung, Datenübermittlungen Elektronische Datenverarbeitung, Datenübermittlungen 

§ 13. (1) Der Fonds darf zum Zwecke der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz folgende personenbezogenen Daten der Zuschusswerber und -
berechtigten sowie Beihilfenwerber und -berechtigten automationsunterstützt 
verarbeiten: 
 1. die Personalien, 
 2. die Ausbildungsdaten, 
 3. die Sozialversicherungsdaten, 
 4. die Daten über die Einkünfte, Einnahmen und das Einkommen, 
 5. die Daten der beruflichen Tätigkeit, 
 6. Angaben über den Anspruch auf Zuschuss nach diesem Gesetz, 
 7. Angaben über Sorge- und Unterhaltspflichten, Vermögensverhältnisse 

und Aufwendungen sowie 
 8. Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
27.04.2016 S. 1, soweit sie für die Gewährung der Beihilfe gemäß § 25c 
und zur Kontrolle von deren widmungsgemäßer Verwendung 
erforderlich ist 

 9. Die Bankkontodaten 

§ 13. (1) Der Fonds darf zum Zwecke der Wahrnehmung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz folgende personenbezogenen Daten der Zuschusswerber und -
berechtigten sowie Beihilfenwerber und -berechtigten automationsunterstützt 
verarbeiten: 
 1. die Personalien, 
 2. die Ausbildungsdaten, 
 3. die Sozialversicherungsdaten, 
 4. die Daten über die Einkünfte, Einnahmen und das Einkommen, 
 5. die Daten der beruflichen Tätigkeit, 
 6. Angaben über den Anspruch auf Zuschuss nach diesem Gesetz, 
 7. Angaben über Sorge- und Unterhaltspflichten, Vermögensverhältnisse 

und Aufwendungen sowie 
 8. Gesundheitsdaten gemäß Art. 9 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 
27.04.2016 S. 1, soweit sie für die Gewährung der Beihilfe gemäß § 25c 
und zur Kontrolle von deren widmungsgemäßer Verwendung 
erforderlich ist, 

 9. die Bankkontodaten. 
(2) Der Fonds hat im Zusammenhang mit der Auszahlung der Zuschüsse der 

Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen die personenbezogenen Daten 
gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 6 sowie die Sozialversicherungsnummer des 
Zuschussberechtigten zu übermitteln. 

(2) Der Fonds hat im Zusammenhang mit der Auszahlung der Zuschüsse der 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen die personenbezogenen Daten 
gemäß Abs. 1 Z 1 und Z 6 sowie die Sozialversicherungsnummer des 
Zuschussberechtigten zu übermitteln. 

(3) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten durch den Fonds hat die Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen dem Fonds zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss und auf Beihilfe die personenbezogenen Daten gemäß 
Abs. 1 Z 3 zu übermitteln. 

(3) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
berechtigten sowie Beihilfenwerber und -berechtigten durch den Fonds hat die 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen dem Fonds zum Zwecke der 
Feststellung des Bestehens eines Anspruches auf Zuschuss und auf Beihilfe die 
personenbezogenen Daten gemäß Abs. 1 Z 3 zu übermitteln. 

(4) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und - (4) Nach Bekanntgabe der Personalien der Zuschusswerber und -
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berechtigten und der Sozialversicherungsnummer durch den Fonds haben die 
Abgabenbehörden des Bundes zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines 
Anspruches auf Zuschuss und auf Beihilfe die personenbezogenen Daten gemäß 
Abs. 1 Z 4 zu übermitteln. 

berechtigten sowie Beihilfenwerber und –berechtigten und der 
Sozialversicherungsnummer durch den Fonds haben die Abgabenbehörden des 
Bundes zum Zwecke der Feststellung des Bestehens eines Anspruches auf 
Zuschuss und auf Beihilfe die personenbezogenen Daten gemäß Abs. 1 Z 4 zu 
übermitteln. 

Aufsicht Aufsicht 
§ 15. (1) Der Fonds unterliegt der Aufsicht des Bundeskanzlers. § 15. (1) Der Fonds unterliegt der Aufsicht der Bundesministerin bzw. des 

Bundesministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 
(2) Die Aufsicht erstreckt sich auf (2) Die Aufsicht erstreckt sich auf 

 1. die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen;  1. die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen; 
 2. die Erfüllung der dem Fonds obliegenden Aufgaben und  2. die Erfüllung der dem Fonds obliegenden Aufgaben und 
 3. die Gebarung des Fonds.  3. die Gebarung des Fonds. 

(3) Im Rahmen der Aufsicht obliegt dem Bundeskanzler: (3) Im Rahmen der Aufsicht obliegt der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport: 

 1. bis 5. …  1. bis 5. … 
(4) Der Bundeskanzler ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten des 

Fonds zu informieren. Die Organe des Fonds sind verpflichtet, dem 
Bundeskanzler Auskünfte über alle Angelegenheiten des Fonds zu erteilen, 
Geschäftsstücke und Unterlagen über die von ihr/ihm bezeichneten Gegenstände 
vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an 
Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Die Protokolle über die Sitzungen des 
Kuratoriums sind dem Bundeskanzler unverzüglich vorzulegen. 

(4) Die Bundesministerin bzw. Der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport ist berechtigt, sich über alle Angelegenheiten des 
Fonds zu informieren. Die Organe des Fonds sind verpflichtet, der 
Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport Auskünfte über alle Angelegenheiten des Fonds zu erteilen, 
Geschäftsstücke und Unterlagen über die von ihr/ihm bezeichneten Gegenstände 
vorzulegen, von ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an 
Ort und Stelle vornehmen zu lassen. Die Protokolle über die Sitzungen des 
Kuratoriums sind der Bundesministerin bzw. dem Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport unverzüglich vorzulegen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums und des 
Jahresbudgets hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen herzustellen. 

(5) Vor Genehmigung der Geschäftsordnung des Kuratoriums und des 
Jahresbudgets hat die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen herzustellen. 

Anspruchsvoraussetzungen Anspruchsvoraussetzungen 
§ 17. (1) bis (7) … § 17. (1) bis (7) … 
(8) In den ersten fünf Kalenderjahren, in denen die Mindesteinkünfte 

(Mindesteinnahmen) gemäß Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit Abs. 5 und 7 nicht 
(8) In den ersten fünf Kalenderjahren, in denen die Mindesteinkünfte 

(Mindesteinnahmen) gemäß Abs. 1 Z 2 in Verbindung mit Abs. 5 und 7 nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
erreicht wurden, entfällt die Anspruchsvoraussetzung der Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen). 

erreicht wurden, entfällt die Anspruchsvoraussetzung der Mindesteinkünfte 
(Mindesteinnahmen). Zusätzlich entfällt diese Anspruchsvoraussetzung für die 
Kalenderjahre 2020, 2021 und 2022. 

(9) … (9) … 
Höhe des Beitragszuschusses Höhe des Beitragszuschusses 

§ 18. (1) … § 18. (1) … 
(2) Der Bundeskanzler hat durch Verordnung den Betrag gemäß Abs. 1 mit 

Wirksamkeit des jeweils nächstfolgenden Kalenderjahres anzupassen, soweit dies 
für eine ausgeglichene Bilanzierung des Fonds erforderlich oder möglich ist. 

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport hat durch Verordnung den Betrag gemäß Abs. 1 mit 
Wirksamkeit des jeweils nächstfolgenden Kalenderjahres anzupassen, soweit dies 
für eine ausgeglichene Bilanzierung des Fonds erforderlich oder möglich ist. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 
Richtlinien für die Gewährung der Beihilfen Richtlinien für die Gewährung der Beihilfen 

§ 25b. Als Grundlage für die Vergabe von Beihilfen hat der Geschäftsführer 
des Fonds Richtlinien zu erstellen, die vom Bundeskanzler zu genehmigen und in 
geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen sind. Die Richtlinien haben 
insbesondere Bestimmungen zu enthalten über: 

§ 25b. Als Grundlage für die Vergabe von Beihilfen hat der Geschäftsführer 
des Fonds Richtlinien zu erstellen, die der Bundesministerin bzw. dem 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zu genehmigen 
und in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen sind. Die Richtlinien 
haben insbesondere Bestimmungen zu enthalten über: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 
Beirat für die Gewährung der Beihilfen Beirat für die Gewährung der Beihilfen 

§ 25d. (1) Zur Beratung über die Gewährung der Beihilfen ist vom Fonds ein 
Beirat einzurichten, der aus vier Mitgliedern besteht. Ein Mitglied ist vom 
Bundeskanzler, ein Mitglied vom Geschäftsführer des Fonds und ein Mitglied 
vom Kulturrat Österreich zu bestellen. Das vierte Mitglied ist jeweils von den 
repräsentativen Künstlervertretungen gemäß § 11 Abs. 4 in alphabetischer 
Reihenfolge zu den einzelnen Sitzungen des Beirates zu entsenden. Der 
Geschäftsführer des Fonds hat rechtzeitig vor der Sitzung die an die Reihe 
kommende Künstlervertretung zur Entsendung des Mitglieds aufzufordern. Macht 
die aufgeforderte Künstlervertretung vom Entsenderecht nicht Gebrauch, ist der 
Beirat bei der betreffenden Sitzung auch ohne dieses Mitglied gehörig 
zusammengesetzt. 

§ 25d. (1) Zur Beratung über die Gewährung der Beihilfen ist vom Fonds ein 
Beirat einzurichten, der aus vier Mitgliedern besteht. Ein Mitglied ist von der 
Bundesministerin bzw. vom Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst 
und Sport, ein Mitglied vom Geschäftsführer des Fonds und ein Mitglied vom 
Kulturrat Österreich zu bestellen. Das vierte Mitglied ist jeweils von den 
repräsentativen Künstlervertretungen gemäß § 11 Abs. 4 in alphabetischer 
Reihenfolge zu den einzelnen Sitzungen des Beirates zu entsenden. Der 
Geschäftsführer des Fonds hat rechtzeitig vor der Sitzung die an die Reihe 
kommende Künstlervertretung zur Entsendung des Mitglieds aufzufordern. Macht 
die aufgeforderte Künstlervertretung vom Entsenderecht nicht Gebrauch, ist der 
Beirat bei der betreffenden Sitzung auch ohne dieses Mitglied gehörig 
zusammengesetzt. 

(2) Die Vorsitzführung des Beirates obliegt dem vom Geschäftsführer des 
Fonds bestellten Mitglied. Für die vom Bundeskanzler, vom Fonds und vom 

(2) Die Vorsitzführung des Beirates obliegt dem vom Geschäftsführer des 
Fonds bestellten Mitglied. Für die von der Bundesministerin bzw. vom 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Österreichischen Kulturrat bestellten Mitglieder des Beirates ist § 7 Abs. 3 und 4 
anzuwenden. Für die Sitzungen des Beirates gilt § 11 Abs. 7 und 8 mit der 
Maßgabe, dass der/dem Vorsitzenden des Beirates ein Stimmrecht zukommt und 
bei Stimmengleichheit ihre/seine Stimme ausschlaggebend ist. 

Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, vom Fonds und 
vom Österreichischen Kulturrat bestellten Mitglieder des Beirates ist § 7 Abs. 3 
und 4 anzuwenden. Für die Sitzungen des Beirates gilt § 11 Abs. 7 und 8 mit der 
Maßgabe, dass der/dem Vorsitzenden des Beirates ein Stimmrecht zukommt und 
bei Stimmengleichheit ihre/seine Stimme ausschlaggebend ist. 

(3) … (3) … 
Übergangs- und Schlussbestimmungen Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 26. (1) … § 26. (1) … 
(2) Der Bundeskanzler ist ermächtigt, nach Maßgabe der im 

Bundesfinanzgesetz hiefür vorgesehenen Mittel der staatlich genehmigten 
Literarischen Verwertungsgesellschaft reg. Gen.m.bH. (L.V.G.) für folgende 
Zwecke Zuschüsse zu gewähren: 

(2) Die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport ist ermächtigt, nach Maßgabe der im 
Bundesfinanzgesetz hiefür vorgesehenen Mittel der staatlich genehmigten 
Literarischen Verwertungsgesellschaft reg. Gen.m.bH. (L.V.G.) für folgende 
Zwecke Zuschüsse zu gewähren: 

 1. bis 5. ...  1. bis 5. ... 
Vorbereitende Maßnahmen Vorbereitende Maßnahmen 

§ 27. Die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Kultur und die anderen nach diesem Gesetz zuständigen 
Bundesministerinnen/Bundesminister sind ermächtigt, nach Kundmachung dieses 
Gesetzes alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der Fonds zum 
1. Jänner 2001 ordnungsgemäß seine Tätigkeit aufnehmen kann. Insbesondere 
kann der Bundeskanzler die nach diesem Gesetz vorgesehenen Verordnungen 
erlassen. Weiters können die Mitglieder der Fondsorgane sowie der 
Geschäftsführer auch vor dem 1. Jänner 2001 bestellt werden. 

§ 27. Die Bundesministerin/der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Kultur und die anderen nach diesem Gesetz zuständigen 
Bundesministerinnen/Bundesminister sind ermächtigt, nach Kundmachung dieses 
Gesetzes alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit der Fonds zum 
1. Jänner 2001 ordnungsgemäß seine Tätigkeit aufnehmen kann. Insbesondere 
kann die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, Kultur, 
öffentlichen Dienst und Sport die nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Verordnungen erlassen. Weiters können die Mitglieder der Fondsorgane sowie 
der Geschäftsführer auch vor dem 1. Jänner 2001 bestellt werden. 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
§ 30. (1) bis (9) … § 30. (1) bis (9) ... 
(10) § 13 Abs. 1 Z 4 und 9, Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 24/2020 treten mit Ablauf der Kundmachung in Kraft. § 13 Abs. 1 Z 4 und 
Z 9, Abs. 3 und Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. 24/2020 treten mit 30.6.2023 
außer Kraft, mit der Maßgabe, dass die zuvor in Kraft stehenden Bestimmungen 
wieder an ihre Stelle treten. 

(10) Das Inhaltsverzeichnis, § 5 und § 5a jeweils samt Überschrift, § 7 
Abs. 1 Z 1 und 2, Abs. 2, 5 und 6, § 8 Abs. 1, 2, 5 bis 7, § 10 Abs. 1 und 2, § 11 
Abs. 3 und 4, § 12 Abs. 2, § 15 Abs. 1, 3 bis 5, § 17 Abs. 8, § 18 Abs. 2, § 25b, 
§ 25d Abs. 1 und 2, § 26 Abs. 2, § 27 und § 31 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2023 treten mit 1. Jänner 2024 in Kraft. 

Vollziehung Vollziehung 
§ 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: § 31. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 
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 1. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 4, §§ 14 und 25 der 

Bundesminister für Finanzen; 
 1. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 3, § 13 Abs. 4, §§ 14 und 25 der 

Bundesminister für Finanzen; 
 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 2, § 13 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 24 die 

Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz; 

 2. hinsichtlich des § 7 Abs. 1 Z 2, § 13 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 24 die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz; 

 3. hinsichtlich des § 15 Abs. 5 der Bundeskanzler im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finanzen; 

 3. hinsichtlich des § 15 Abs. 5 die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen; 

 4. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 der Bundeskanzler und die 
Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz; 

 4. hinsichtlich des § 21 Abs. 2 die Bundesministerin bzw. der 
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und die 
Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz; 

 5. hinsichtlich des § 27 der Bundeskanzler, der Bundesminister für 
Finanzen sowie die Bundesministerin/der Bundesminister für Soziales 
und Konsumentenschutz und 

 5. hinsichtlich des § 27 die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, der Bundesminister für 
Finanzen sowie die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und 

 6. im Übrigen der Bundeskanzler.  6. im Übrigen die Bundesministerin bzw. der Bundesminister für Kunst, 
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. 
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